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Die vorliegende Studie ist Teil des Projekts „BfA-Gelingt“ (BfA-Gelingensbedingungen der 

Inanspruchnahme gestalten und teilen) und wurde an der Professur für psychologische Diag-

nostik und Interventionspsychologie (Prof. Dr. Joachim Thomas) durchgeführt.  

Die Studie und die daraus resultierenden Implikationen sind Arbeitspaket 5b: Entwicklung ei-

nes stufenweisen Beratungskonzepts zuzuordnen.  

Gefördert wurde das Projekt vom 01.09.2020 bis 31.08.2023 durch das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichfonds.  
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1 Vorwort 

Das vorliegende Beratungskonzept wurde im Rahmen des vom BMAS geförderten Modellprojekts 

„BfA Gelingt“ – Gelingensbedingungen der Inanspruchnahme gestalten und teilen“ im Zeitraum Sep-

tember 2020 – August 2023 erstellt.  

Das ergebnisoffen gestaltete Beratungskonzept soll den interessierten Personenkreis über die Chancen 

und Risiken beim Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt informieren, die persönliche Auseinanderset-

zung fördern und so eine selbstbestimmte und selbstverantwortliche Entscheidung ermöglichen. Es be-

inhaltet eine Darstellung der aktuellen Rechtslage hinsichtlich der Inanspruchnahme des Budgets für 

Arbeit (BfA) sowie empirische Befunde, die sich im Rahmen des Projekts „BfA Gelingt“ als zentrale 

Bausteine für die Inanspruchnahme erwiesen haben. 

Das Konzept soll dazu beitragen, Beratung im Kontext des BfA sowohl auf Empirie als auch auf ein-

schlägige Literatur zu stützen, um die zuständigen Stellen bei ihrer Aufgabe, Teilhabe am Arbeitsleben 

zu ermöglichen, bestmöglich zu unterstützen. 

Das vorliegende Beratungskonzept darf nicht als abschließend betrachtet werden und muss stets an die 

rechtlichen und politischen Anforderungen angepasst werden. 
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2 Einleitung 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) etabliert in Artikel 27 das Recht von Menschen mit 

Behinderung auf Arbeit. Aktuell gelingt es nur in Einzelfällen, die beruflichen Partizipationschancen 

von Menschen mit einer kognitiven Einschränkung, die zur Sicherung ihrer beruflichen Teilhabe auf 

einen Platz im Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) angewiesen sind oder 

idealtypisch wären, über eine Alternative in Form sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze zu er-

weitern. Der Weg aus Institutionen, wie der WfbM, oder den anderen Leistungsanbietern i. S. d. § 60 

SGB IX auf den ersten Arbeitsmarkt im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

gelingt aktuell nur in Einzelfällen. Eine Möglichkeit, die den Weg zum ersten Arbeitsmarkt ebnet, 

wird durch das Budget für Arbeit (BfA) eröffnet.  

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung
 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) v. 

23.12.2016 wurde im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben m.W.v. 01.01.2018 das 

Budget für Arbeit in § 61 SGB IX eingeführt. Das BfA kann für Menschen mit Behinderungen eine 

Alternative zur Beschäftigung in einer Werkstatt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bieten. Das 

Budget für Arbeit als ein mögliches Instrument der beruflichen Rehabilitation wurde bereits seit 2005 

in einigen Bundesländern erfolgreich erprobt und behielt seine Bezeichnung mit dem in 2018 einge-

führten BTHG.  

Nichtsdestotrotz sind die Zahlen der Förderfälle nach wie vor sehr gering: Nach Angaben der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS) er-

hielten zum Stichtag 31.12.2020 1.679 Menschen ein BfA (BAGüS, 2022). 

Das vom BMAS geförderte Projekt „BfA Gelingt – Gelingensbedingungen der Inanspruchnahme ge-

stalten und teilen“ (01.09.2020 – 31.08.2023) zielt darauf ab, Menschen mit Behinderung bei der Inan-

spruchnahme des BfA zu unterstützen. Ziel des Beraters sollte dabei sein, den Zielgruppen Handlungs-

räume zu eröffnen, die perspektivisch ein Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeitsmarkt an-

streben. 
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Um einen Überblick über das BTHG und seine Wurzeln zu vermitteln, werden diese vorerst erläutert. 

 

3 Allgemeine Informationen 

3.1 UN-Behindertenrechtskonvention 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 2001 beschlossen, die Rechte der Menschen mit 

Behinderung zu schützen und darüber hinaus ein umfassendes internationales Übereinkommen zum 

Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung zu konzipieren (Beauftragter der Bundesregierung 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2022). 

Am 13. Dezember 2006 wurde das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen“ von der Generalsammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und ist am 3. Mai 2008 interna-

tional in Kraft getreten, nachdem es 20 Staaten ratifiziert hatten. In Deutschland wurde das Gesetz zur 

Ratifizierung des „Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ im Dezem-

ber 2008 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet, am 24. Februar 2009 ratifiziert und ist seit dem 

26. März 2009 für Deutschland verbindlich (Deutscher Bundestag, 2009) und ist somit ein geltendes 

Recht in Deutschland1Das Übereinkommen ist dabei als ein völkerrechtlicher Vertrag zu verstehen2. 

Hauptmotiv für die Konzipierung bestand in den Erfahrungen, dass Menschen mit Behinderungen 

nicht in besonderem Maße vor Diskriminierung und Ausgrenzung geschützt worden sind. Primäre 

Ziele der Konvention sind somit die Beseitigung der Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen mit Behinderung und insbesondere die Förderung der Menschenwürde. 

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschen-

rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu 

gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ (Artikel 1, Satz 1). 

 

Weitere Prinzipien der für Deutschland verbindlichen Konvention sind (Beauftragter der Bundesregie-

rung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2018, S. 8): 

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, ein-

schließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; 

b) die Nichtdiskriminierung; 

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; 

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz 

dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 

                                                 

1 für das Übereinkommen siehe: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Teilhabe/uebereinkommen-ueber-die-rechte-behinderter-

menschen.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (BMAS, 2020a). 

2 Von einem völkerrechtlichen Vertrag spricht man, wenn ein Vertrag zwischen mindestens zwei Staaten besteht. Der völkerrechtliche Ver-
trag hat im deutschen Recht den Rang eines Bundesgesetzes (BMI, 2022). 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Teilhabe/uebereinkommen-ueber-die-rechte-behinderter-menschen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Teilhabe/uebereinkommen-ueber-die-rechte-behinderter-menschen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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e) die Chancengleichheit; 

f) die Zugänglichkeit; 

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die 

Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. 

 

Einen wichtigen Schwerpunkt der UN-BRK bildet der Handlungskomplex „Arbeit und Beschäfti-

gung“ (Artikel 27), der auf die Verbesserung der Teilhabe des Menschen am Arbeitsleben, sowie des 

Übergangs des Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt abzielt. 

Artikel 27 der UN-BRK konstatiert das Recht der Menschen mit Behinderung auf Arbeit, indem er die 

Gleichberechtigung des Menschen mit Behinderung mit anderen Menschen betont.  

 

„Die Vertragsstaaten kennen das gleichberechtigte Recht von Menschen mit Behinderungen 

auf Arbeit an; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit 

zu verdienen, die in einem offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugängli-

chen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wurde (Hervorhebung 

durch die Autorinnen). Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des 

Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinde-

rung erwerben, durch geeignete Schritte.“ (Artikel 27 UN-BRK)  

 

Aus dem Gesamtduktus des Art. 27 des UN-BRK geht hervor, dass so wenig wie möglich Sonderwel-

ten existieren sollten, vielmehr sollten die Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen ein offe-

ner, inklusiver und für Menschen mit Behinderungen zugänglicher Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld 

frei gewählt oder angenommen wird.   

 

Allgemeine Bemerkungen zu Artikel 27 UN-BRK  

Aus der am 9. September 2022 veröffentlichten allgemeinen Bemerkungen über das Recht von Men-

schen mit Behinderungen auf Arbeit und Beschäftigung aus Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskon-

vention der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Fachausschuss) 

geht hervor, dass die Vertragsstaaten nicht alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um den Arbeitsmarkt 

so inklusiv und offen zu gestalten (United Nations, 2022). 
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Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Im März 2021 wurde von der Europäischen Kommission die „Strategie für die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen für den Zeitraum 2021 – 2030“ vorgelegt3, die dazu dienen soll, die Umsetzung 

der UN-BRK in der EU und ihren Mitgliedstaaten voranzutreiben (Europäische Kommission, 2021). 

Diese europäische Säule sozialer Rechte, die 2017 vom europäischen Parlament, dem Rat und dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission erklärt wurde, fungiert als 

„Kompass“ für die Beschäftigungs- und Sozialpolitik (ebd.). Grundsatz 17 dieser Säule konzentriert 

sich auf das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Einkommensbeihilfen, die ihnen ein würde-

volles Leben sicherstellen, auf Dienstleistungen, die ihnen Teilhabe am Arbeitsmarkt und gesellschaft-

liches Leben ermöglichen, und auf ein an ihre Bedürfnisse angepasstes Arbeitsumfeld (ebd.). Sie setzt 

sich mitunter mit verschiedenen Lebensbereichen4 des Menschen mit Behinderung auseinander, geht 

auf die Problemfelder der erwähnten Zielgruppe ein und schlägt Interventionsmöglichkeiten hinsicht-

lich der Verbesserung der Lebensqualität und der Teilhabe von Menschen mit Behinderung vor.  

Die Kommission widmet sich hierbei insbesondere den geschützten Beschäftigungsverhältnissen, wie 

der Beschäftigung in einer WfbM. Zwar seien die Beschäftigungsmodelle vielfältig, „doch nicht alle 

dieser Modelle gewährleisten angemessene Arbeitsbedingungen, arbeitsbezogene Rechte und Wege in 

den offenen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen5“ (BR-Drs. 205/21, S. 12). 

 

3.2 Bundesteilhabegesetz (BTHG)6 

Allgemeine Informationen 

Mit dem Bundesteilhabegesetz bezweckte der Bundesgesetzgeber, „das deutsche Recht im Lichte der 

UN-BRK weiterzuentwickeln“ (BMAS, 2016, S. 1). Bereits im Rahmen des Koalitionsvertrags 

„Deutschland Zukunft gestalten“ zwischen CDU, CSU und SPD (18. Legislaturperiode) wurde offen-

bart, einen Paradigmenwechsel in diesem Sinne zu realisieren: „weg von bloßer »Fürsorge« und hin 

zur Befähigung zu selbstbestimmter und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im 

Sinne einer Verwirklichung der »Inklusion« von behinderten Menschen im Leben in der Gesellschaft“ 

(Stevens-Bartol, 2018, S. 203). In der Politik für Menschen mit Behinderung wird seit 2000 ein Para-

digmenwechsel hinsichtlich der Ablösung des alten Fürsorge- und Versorgungsmodell gefordert. In 

der größten Reform mit dem BTHG wurde auch die rechtliche Grundlage dafür geschaffen: 

                                                 

3 Basis der Strategie bildet ihr Vorgänger (2010-2020)  

4 Zu diesen gehören: Gesundheitsversorgung, Bildung, Beschäftigung und Freizeitaktivitäten sowie Teilhabe am politischen 

Leben  

5 Damit wird der Rechtsstatus der Werkstattbeschäftigten kritisiert. Werkstattbeschäftigte stehen zur WfbM in einem arbeit-

nehmerähnlichen Verhältnis. D.h. Sie bekommen keinen Mindestlohn, sind nicht befugt, Verträge abzuschließen. 

6 Das BTHG tritt in vier Stufen in Kraft: Reformstufe 1: ab 1. Januar 2017/1. April 2017; Reformstufe 2: ab 1. Januar 2018; 

Reformstufe 3: ab 1. Januar 2020; Reformstufe 4: ab 1. Januar 2023. 
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„Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte 

Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen 

„Fürsorgesystem“ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhabe-

recht weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und 

entsprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leis-

tungen sollen nicht länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt wer-

den. Wir werden das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung im Sinne der 

UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit Behinderung und ihre Ver-

bände werden von Anfang an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess beteiligt“ (Deut-

scher Bundestag, 2013, S. 111). 

Der geforderte Paradigmenwechsel und die damit einhergehende Selbstbestimmung kommt insbeson-

dere in § 1 Satz 1 SGB IX zum Ausdruck: 

„Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistun-

gen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um 

ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Ziele und Maßnahmen des Bundesteilhabegesetzes genannt. 

1. Leistungen wie aus einer Hand 

Ein zentrales Ziel des BTHG stellt die Erbringung der Leistungen wie aus einer Hand dar. Bei 

unterschiedlichen Zuständigkeiten von diversen Trägern soll aus Gründen der Erleichterung 

und Zeitersparnis ein einziger Reha-Antrag für ein Prüf- und Entscheidungsverfahren im Rah-

men des Teilhabeplanverfahrens ausreichend sein.  

 

2. Ergänzend unabhängig beraten 

Da Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige am besten wissen, welche Unterstüt-

zung sie benötigen, können durch die Ergänzende Unabhängige Beratungsstellen (EUTB) mit 

Hilfe der Beratungsmethode des „Peer Counseling“ eine Beratung von Betroffenen für Be-

troffene eigene Erfahrungen weitergegeben und miteinander Lösungsansätze herausgearbeitet 

werden.  

 

3. Früh handeln 

Träger der Reha-Maßnahmen sind verpflichtet, drohende Behinderungen frühzeitig zu erken-

nen und vor Eintritt der Rehabilitation gezielt Präventionsarbeit zu leisten.  
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4. Mehr Teilhabe. Mehr Möglichkeiten 

Ein weiteres Ziel des BTHG ist die Erweiterung der Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsle-

ben, der Bildung sowie Sozialen Teilhabe.  

a) Um die Teilhabe am Arbeitsleben zu verbessern, werden die sog. Anderen Leistungsanbieter 

(§ 60 SGB IX) und das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) sowie das Budget für Ausbildung (§ 

61a SGB IX) eingeführt.  

b) Teilhabe an Bildung: (Hoch-)schulische Weiterbildungen für den Berufseintritt können im 

Rahmen des BTHG gefördert werden. Ebenso sollen die Kosten, die behinderungsbedingt an-

fallen, übernommen werden. 

c) Soziale Teilhabe: Die Lebensplanung und -gestaltung des Menschen mit Behinderung sollen 

den individuellen und den persönlichen Wünschen entsprechend gestaltet werden. Die Mög-

lichkeit, die Assistenzleistungen in Anspruch zu nehmen um eine selbstbestimmte Alltagsbe-

wältigung zu ermöglichen, werden verbessert.  

5. Mehr Selbstbestimmung 

Das Wunsch- und Wahlrecht soll insbesondere hinsichtlich des Teilhabereiches des Wohnens 

gestärkt werden. Der Mensch mit Behinderung soll selbstbestimmt entscheiden dürfen, welche 

Leistungen er in Anspruch nehmen und wofür er Geld ausgeben möchte. 

 

6. Einkommen und Vermögen 

Die Anrechnung des Einkommens und Vermögens ist mit dem BTHG hinfällig: Einkommen 

und Vermögen der/des Partner*in werden nicht mehr auf das Einkommen angerechnet.  

 

7. Mehr mitbestimmen. Vertretungsrechte stärken 

Die Möglichkeiten der Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen in Schwerbehinder-

tenvertretungen der Betriebe sollen gestärkt werden. Auch den Werkstatträten stehen im Zuge 

des BTHG mehr Rechte zu. Ein wichtiger Aspekt dieses Ziels ist zudem die Schaffung der Po-

sition eines/einer Frauenbeauftragten.  

 

8.  Mehr Leistungs- und Qualitätskontrolle 

Mit diesem Ziel möchte die Bundesregierung sicherstellen, dass der Leistungserbringer so-

wohl seine gesetzlichen als auch die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt.  
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3.3 Gesetzlicher Rahmen im SGB IX 

Die hier skizzierten Gesetzesvorschriften sind zum Teil mit dem Bundesteilhabegesetz eingeführt wor-

den oder haben mit diesem Gesetz mehr an Bedeutung gewonnen. Sie bilden für das vorliegende Bera-

tungskonzept den gesetzlichen Rahmen für die Arbeit des/der Berater*in und sind im gesamten BfA-

Prozess zu berücksichtigen. 

§ 1 SGB IX Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach 

diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbe-

stimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken (§ 1 Satz 1 SGB XI). 

§ 2 SGB IX Begriffsbestimmungen 

(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-

beeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten 

Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der 

Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen 

sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. 

§ 8 SGB IX Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 

(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teil-

habe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei wird auch auf 

die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die religiösen und 

weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten Rücksicht genommen. 

§ 90 SGB IX Aufgaben der Eingliederungshilfe 

(1) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung 

zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle wirksame und gleichbe-

rechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre 

Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen 

zu können.  

(3) Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Siche-

rung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung 

sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern. 

§ 104 SGB IX Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalls 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, 

insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem Sozialraum und 
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den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die Wohnform zu würdigen. Sie werden so lange 

geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121) erreichbar sind. 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der Leistung richten, ist zu ent-

sprechen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche der Leistungsberechtigten gelten nicht als ange-

messen,  

1.wenn und soweit die Höhe der Kosten der gewünschten Leistung die Höhe der Kosten 

für eine vergleichbare Leistung von Leistungserbringern, mit denen eine Vereinbarung 

nach Kapitel 8 besteht, unverhältnismäßig übersteigt und 

2.wenn der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfalles durch die vergleichbare Leis-

tung gedeckt werden kann. 

 

(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst die Zumutbarkeit einer von den Wünschen des 

Leistungsberechtigten abweichenden Leistung zu prüfen. Dabei sind die persönlichen, familiä-

ren und örtlichen Umstände einschließlich der gewünschten Wohnform angemessen zu berück-

sichtigen. Kommt danach ein Wohnen außerhalb von besonderen Wohnformen in Betracht, ist dieser 

Wohnform der Vorzug zu geben, wenn dies von der leistungsberechtigten Person gewünscht wird. So-

weit die leistungsberechtigte Person dies wünscht, sind in diesem Fall die im Zusammenhang mit dem 

Wohnen stehenden Assistenzleistungen nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 im Bereich der Gestaltung so-

zialer Beziehungen und der persönlichen Lebensplanung nicht gemeinsam zu erbringen nach § 116 

Absatz 2 Nummer 1. Bei Unzumutbarkeit einer abweichenden Leistungsgestaltung ist ein Kostenver-

gleich nicht vorzunehmen. 

 

In diesem Kapitel werden wichtige Informationen, Eckdaten und rechtliche Hintergründe zu den 

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) gegeben:  

 

3.4 Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 

Da die überwiegende Anzahl von potenziellen Budgetnehmer*innen, die eine Tätigkeit auf dem ersten 

Arbeitsmarkt anstreben, zum Zeitpunkt des Entscheidungsfindungsprozesses in einer WfbM tätig sein 

wird (BMAS, 2022) widmet sich der folgende Abschnitt dieser wichtigen Einrichtung, die für das 

Übergangsmanagement eine einschneidende Rolle einnimmt.  

 

Die Werkstätten gehören zweifelsohne zu den wichtigsten Einrichtungen zur Teilhabe für Menschen 

mit Behinderung am Arbeitsleben in Deutschland, die seit den 1970-er Jahren in Deutschland fest ver-

ankert sind. Sie stellen eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und zur 
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Eingliederung in das Arbeitsleben dar (§ 219 SGB IX) und bieten gem. § 219 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB 

IX denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art und Schwere der Behinderung nicht, noch nicht 

oder noch nicht wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein können, eine angemessene berufliche 

Bildung und eine Beschäftigung.  

Deutschlandweit sind 276.932 Menschen in einer WfbM tätig, davon wiesen 72,4 % der Menschen 

eine geistige Behinderung, 20,5 % eine seelische und 7,1 % eine körperliche Behinderung auf (Stand: 

2020) (BAGüS, 2022). 

 

Anspruchsberechtigter Personenkreis 

Grundsätzlich besteht gem. § 220 Abs. 1 SGB IX eine Aufnahmeverpflichtung der WfbM gegenüber 

denjenigen behinderten Menschen, die die Aufnahmevoraussetzungen des § 219 Abs. 2 SGB IX erfül-

len, d.h. die die sog. „Werkstattfähigkeit“ aufweisen. 

Die WfbM steht gem. § 219 Abs. 2 SGB IX allen behinderten Menschen unabhängig von Art und 

Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spätestens nach Teilnahme an 

Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Ar-

beitsleistung erbringen werden (Hervorhebung durch die Autorinnen).  

Dies ist gem. § 219 Abs. 2 Satz 2 SGB IX nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz 

einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu er-

warten ist oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen 

im Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Ar-

beitsleistung7 im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen. 

 

Begriff und Aufgaben der WfbM, § 219 SGB IX 

Die Aufgaben der WfbM sind vielschichtig und gesetzlich bestimmt: 

Zentrale Aufgaben der WfbM sind einerseits die Rehabilitation des Menschen mit Behinderung und 

andererseits die Förderung des Übergangs auf den ersten Arbeitsmarkt. 

Im folgenden Abschnitt werden die gesetzlich bestimmten Aufgaben der WfbM genauer beschrieben. 

 

 

 

                                                 

7 Was unter dem Kriterium des Mindestmaßes an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu verstehen ist, ist in der Literatur und Recht-
sprechung umstritten. 
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Rehabilitationsaufgabe der WfbM 

Bereits ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (1987)8 entschied, dass die Zweckbestimmung der WfbM 

darin liegt, Menschen mit Behinderung die Eingliederung in das Arbeitsleben zu erleichtern oder 

ihnen zumindest die Gelegenheit zur Ausübung einer ihrer Behinderung entsprechenden Tätigkeit zu 

geben. 

Den WfbM steht eine Rehabilitationsaufgabe zu: Gemäß § 56 SGB IX werden Leistungen in aner-

kannten Werkstätten erbracht, um  

- die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu entwi-

ckeln, zu verbessern oder wiederherzustellen,  

- die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und  

- ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern. 

 

Die Aufgaben der WfbM werden additiv in § 219 SGB IX aufgezählt: 

Sie [die WfbM] hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art und Schwere der Behinderung 

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden kön-

nen, 

1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung ange-

messenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 

2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen 

oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

 

Übergangsaufgabe der WfbM 

Eine weitere zentrale Aufgabe der WfbM ist die Förderung des Übergangs durch geeignete Maßnah-

men gem. § 219 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX. Sie hat durch die UN-BRK mehr Gewichtung bekommen und 

findet sowohl im Sozialgesetzbuch Neunten Buch (SGB IX) als auch in der Werkstättenverordnung 

(WVO)9 Anwendung. 

 

Die WfbM verfügt zum Zwecke ihrer Übergangsaufgabe über ein möglichst breites Angebot an Be-

rufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst, § 

219 Abs. 1 S. 3 und 4 SGB IX. Zum Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen gehören ausgela-

gerte Plätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die ausgelagerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke 

des Übergangs und als dauerhaft ausgelagerte Plätze angeboten. 

                                                 

8 BAG 18.03.1987 - 4 AZR 274/86 
9 vgl. § 5 WVO 
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Abgrenzung 

Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht erfüllen, sollen in 

Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der Werkstatt angegliedert sind, § 219 

Abs. 3 SGB IX. Die Betreuung und Förderung kann auch gemeinsam mit den Werkstattbeschäftigten 

in der Werkstatt erfolgen. Die Betreuung und Förderung soll auch Angebote zur Orientierung auf Be-

schäftigung enthalten. 

 

Berufliche Bildung in der WfbM 

Die WfbM gliedern sich in drei Bereiche: 1) Eingangsverfahren (EV), 2) Berufsbildungsbereich 

(BBB) und 3) Arbeitsbereich (AB). 

 

Eingangsverfahren 

Aufgabe des Eingangsverfahrens: 

Aufgabe des Eingangsverfahrens ist gem. § 57 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX festzustellen, ob die WfbM die 

geeignete Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben zur Eingliederung in das 

Arbeitsleben im Sinne des § 219 SGB IX ist, sowie welche Bereiche der Werkstatt und welche Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen zur Eingliederung in das Arbeitsle-

ben in Betracht kommen und einen Eingliederungsplan zu erstellen.  

Dauer des Eingangsverfahrens: 

Das Eingangsverfahren dauert gem. § 57 Abs. 2 SGB IX in der Regel 3 Monate. Es kann auf vier Wo-

chen verkürzt werden, wenn während des Eingangsverfahren im Einzelfall festgestellt wird, dass eine 

kürzere Dauer ausreichend ist. 

Berufsbildungsbereich 

Aufgabe des Berufsbildungsbereichs 

Im Anschluss daran, findet in der Regel eine zweijährige Berufsausbildung statt (§ 57 Abs. 3 SGB 

IX). Gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX werden in der Berufsbildung Menschen mit Behinderung so 

gefördert, dass sie spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen des Berufsbildungsbereichs (früher: Ar-

beitstrainingsbereich) in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Ar-

beitsleistung im Sinne des § 219 Abs. 2 SGB IX zu erbringen. Das Angebot an Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben soll nach § 4 WVO möglichst breit sein, um Art und Schwere der Behinderung, 

der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Entwicklungsmöglichkeit sowie Eignung und Neigung der 

behinderten Menschen soweit wie möglich Rechnung zu tragen. 
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Die Lehrgänge sind in einen Grund- und Aufbaukurs von in der Regel je zwölfmonatiger Dauer zu 

gliedern, § 4 Abs. 3 WVO. Im Grundkurs gem. § 4 Abs. 4 WVO werden Fertigkeiten und Grund-

kenntnisse verschiedener Arbeitsabläufe wie manuelle Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen 

Werkstoffen und Werkzeugen sowie Grundkenntnisse über Werkstoffe und Werkzeuge vermittelt. 

Zugleich werden das Selbstwertgefühl des Menschen mit Behinderung und die Entwicklung des So-

zial- und Arbeitsverhaltens sowie Schwerpunkte der Eignung und Neigung festgestellt.  

Im Aufbaukurs sollen gem. § 4 Abs. 5 WVO Fertigkeiten mit höherem Schwierigkeitsgrad, insbeson-

dere im Umgang mit Maschinen, und vertiefte Kenntnisse über Werkstoffe und Werkzeuge vermittelt 

werden. Ein weiteres Ziel ist die Fähigkeit zu größerer Ausdauer und Belastung und zur Umstellung 

auf unterschiedliche Beschäftigungen im Arbeitsbereich geübt werden. 

Arbeitsbereich 

Die gesetzliche Gestaltung dieser Norm bezieht sich hierunter explizit auf die Vorbereitung der Über-

gangsaufgabe der WfbM. 

Zur Vorbereitung des Arbeitsbereichs auf den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt hat die WfbM 

folgende Aufgaben zu erfüllen: 

Einrichtung einer Übergangsgruppe: Zu den Zielen des Arbeitsbereichs gehört gem. § 5 Abs. 4 WVO 

insbesondere die Förderung des Übergangs von behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeits-

markt durch geeignete Maßnahmen, insbesondere auch durch die Einrichtung einer Übergangsgruppe 

mit besonderen Förderangeboten, Entwicklung individueller Förderpläne sowie Ermöglichung von 

Trainingsmaßnahmen, Betriebspraktika und durch eine zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Ar-

beitsplätzen.  

Sicherstellung der notwendigen arbeitsbegleitenden Betreuung:  

Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 WVO hat die WfbM dabei die notwendige arbeitsbegleitende Betreuung in 

der Übergangsphase sicherzustellen und darauf hinzuwirken, dass der zuständige Rehabilitationsträger 

seine Leistungen erbringt. Nach dem Ausscheiden des Menschen mit Behinderung aus der Werkstatt 

hat das Integrationsamt, gegebenenfalls unter Beteiligung eines IFD, die begleitende Hilfe im Arbeits- 

und Berufsleben zu erbringen.  

Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit:  

Die WfbM hat gemäß § 5 Abs. 4 Satz 3 WVO die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Durchfüh-

rung der vorbereitenden Maßnahmen in die Bemühungen zur Vermittlung auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt einzubeziehen. 

In ihrer Ausstattung sollen die Arbeitsplätze soweit wie möglich denjenigen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt entsprechen (§ 5 Abs. 2 WVO). Bei der Gestaltung der Plätze und der Arbeitsabläufe sind 

die besonderen Bedürfnisse der behinderten Menschen soweit wie möglich zu berücksichtigen, um sie 
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in die Lage zu versetzen, wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistungen zu erbringen. Die Vorschrift be-

inhaltet zudem, dass die Erfordernisse zur Vorbereitung für eine Vermittlung auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt zu beachten sind, § 5 Abs. 2 Satz 3 WVO. 

Die Werkstatt soll darüber hinaus über ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen verfügen, um 

Art und Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Entwicklungsmöglich-

keit sowie Eignung und Neigung der behinderten Menschen soweit wie möglich Rechnung zu tragen, 

(§ 5 Abs. I WVO). Die Erfordernisse zur Vorbereitung für eine Vermittlung auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt sind zu beachten. 

Ferner müssen im Arbeitsbereich geeignete Maßnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der im Berufs-

bildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit des be-

hinderten Menschen arbeitsbegleitend durchgeführt werden. 

 

Zum Rechtsstatus der Menschen mit Behinderung 

Menschen mit Behinderung, die im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten tätig sind, sind Rehabili-

tanden und stehen zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis, § 221 Abs. 1 

SGB IX.  

Arbeitnehmerähnliche Personen sind gem. § 12a Abs. 1 Nr. 1 TVG wirtschaftlich abhängig und sozial 

schutzbedürftig. Ihnen stehen mithin umfangreiche Schutzrechte, wie z.B. Kündigungsschutz zu. Auf 

dieses arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis sind arbeitsrechtliche Vorschriften und Grundsätze ent-

sprechend anwendbar (zum Beispiel über Arbeitszeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, 

Entgeltzahlungen an Feiertagen, Erziehungsurlaub und Mutterschutz sowie über den Persönlichkeits-

schutz und die Haftungsbeschränkung10) (BT-Drs. 13/3904, S. 48).  

Zu den weiteren Merkmalen des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses gehört, dass sie vom Ta-

rifautonomiestärkungsgesetz ausgenommen sind11 (BAG WfbM, 2014), d.h. für den Werkstattbeschäf-

tigten in dieser Sonderstellung besteht kein Anspruch nach Mindestlohngesetz12 (MiLoG). 

 

 

 

 

 

                                                 

10 so auch § 52 Satz 3 SGB IX 

11 vgl. auch § 22 MiLoG 

12 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde im Jahr 2019 delegiert, ein transparentes, nachhaltiges und zukunftsfähiges Ent-

geltsystem zu entwickeln (BT-Drs. 19/10715). 
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Arbeitsentgelt 

Die WfbM zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Men-

schen, § 221 Abs. 2 SGB IX13.  

Dieses Arbeitsentgelt setzt sich zusammen aus 

- einem Grundbetrag14 in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach 

den für sie geltenden Vorschriften behinderten Menschen im Berufsbildungsbereich leistet,  

- und einem Steigerungsbetrag zusammen15.  

Niedrige Arbeitsentgelte können hierbei mittels Arbeitsförderungsgeld (AFöG) um 52 € maximiert 

werden (vgl. § 59 SGB IX).  

Auch wenn sich die Höhe des Entgelts der Werkstattbeschäftigten in den letzten Jahren positiv entwi-

ckelt hat, betrug das durchschnittliche Entgelt (ohne AFöG) im Jahr 2019 179 € (BMAS, 2022). Die 

Höhe des Entgelts variiert in den einzelnen Bundesländern in Abhängigkeit von Betriebsgröße und 

Wirtschaftslage des Bundeslandes. In Einzelfällen ist das Entgelt existenzsichernd. Die WfbM-Teil-

nehmer*innen sind überwiegend auf die Leistungen der Grundsicherung (ebd.) oder etwaige Transfer-

leistungen angewiesen. 

 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über den Begriff des Übergangs gegeben. 

 

3.5 Übergänge 

Der Mensch ist in seiner Lebensbiographie diversen Übergangsaufgaben ausgesetzt. Eine wichtige 

Aufgabe stellt der Übergang in den Beruf dar. Übergänge sind gekennzeichnet durch die Trennung 

und die Ablösung von vertrauten Lebenskontexten und zugleich den Eintritt in unbekannte Lebensfel-

der (vgl. Pätzold, 2004). Der Mensch entdeckt und gestaltet neue Lebensbereiche (ebd.), ebnet seinen 

Weg zur materiellen Existenzsicherung. Zudem geht die Transition in den Beruf mit einem Wechsel 

zwischen verschiedenen sozialen Positionen einher, der den Aktivitätsradius erhöht (Golisch, 2002). 

Zeitgleich bedeutet der Übergang von der Schule in den Beruf eine Entwicklungsaufgabe, die mit 

Schwierigkeiten behaftet ist und die es zu bewältigen gilt.  

 

 

                                                 

13 Der Steigerungsbetrag bemisst sich gemäß nach der individuellen Arbeitsleistung der behinderten Menschen, insbesondere unter Berück-

sichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte, § 221 Abs. 2 Satz 2 SGB IX. 
14 Der Grundbetrag für Menschen mit Behinderung, die in einer WfbM tätig sind, wird jährlich erhöht. Im Jahr 2022 beträgt 

er 109€/Monat, ab Januar 119 €/Monat, ab Januar 2023 beträgt er mindestens 126 € (BMAS, 2022) 

15 Für eine detaillierte Übersicht siehe BMAS, 2022. 
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Übergänge bei Menschen mit Behinderungen 

Die Ausgestaltung des Übergangs in den Beruf kann für einen Menschen mit Behinderung schwieriger 

als für einen Menschen ohne Behinderung sein: Übergänge von Menschen mit Behinderung müssen 

unter schwierigeren Rahmenbedingungen realisiert werden (Neukirchen, 2018). Die beruflichen Alter-

nativen sind gering, die vorhandenen Ressourcen sind oftmals limitiert. Trotz des herrschenden Fach-

kräftemangels in Deutschland sind Menschen mit Behinderung von Arbeitslosigkeit besonders betrof-

fen und nur wenige Arbeitgeber erklären sich bereit, geeignete Stellen für die genannte Zielgruppe zur 

Verfügung zu stellen. 

Der Übergang in ein reguläres Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis von Menschen mit Behinderung 

gelingt nur in Einzelfällen, vielmehr ist der Weg in eine WfbM vorgezeichnet. Lindmeier & Schrör 

(2015) geben zu bedenken, dass dem Jugendlichen mit Behinderung während des Übergangsprozesses 

nicht allzu viel Entscheidungsfreiraum gewährt wird. Die Gründe dafür liegen aber nicht an mangeln-

den Fähigkeiten und Neigungen der genannten Personengruppe, sondern darin, dass die Einmündung 

in die WfbM strukturell linear verläuft (ebd.). Hierzu bedarf es Möglichkeiten, am ersten Arbeitsmarkt 

teilzunehmen und sich für die geeignete Arbeit zu qualifizieren (Schwalb, 2018). 

Eine Möglichkeit, am ersten Arbeitsmarkt teilzunehmen, stellt das BfA dar. Der Bundesgesetzgeber 

hat verschiedene Instrumente und Modellprojekte etabliert, die darauf abzielen, Menschen mit Behin-

derung auf den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren: Das BfA gilt als die „sichtbarste Möglichkeit, den 

Auftrag des Gesetzgebers Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, umzusetzen“ 

(Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, 2018, S. 20).  

 

Berufsberatung vor dem Hintergrund einer autonomen Berufswahlentscheidung 

Die UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten Menschen mit Behinderungen einen Zugang zu Bera-

tungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen: 

„Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen 

Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu er-

möglichen.“ (Art 27d UN-BRK) 

Anhand der Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des UN-BRK bezweckt der Bundesgesetzgeber 

mit der Einführung des BTHG, die Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt zu schaffen 

(BT-Drs. 18/9522, S. 1). Die vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommis-

sion erklärte europäische Säule sozialer Rechte betont die Wichtigkeit der Berufsberatungen, die den 

Weg zu einer Teilhabe am Arbeitsmarkt ebnen (Europäische Kommission, 2021). 
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4 Übergeordnete Informationen zum Beratungskonzept 

4.1 Aufbau des Beratungskonzepts 

In sonderpädagogischen Handlungsfeldern existieren verschiedene Beratungskonzepte (vgl. Diouani-

Streek & Ellinger, 2019), jedoch erweisen sich die vielfältigen Konzeptionen hinsichtlich der Beratung 

in der Literatur kaum zu finden als nicht nachhaltig (Schubert et al., 2019). Zu diesem Desiderat 

möchte das vorliegende Beratungskonzept einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

Das Beratungskonzept ist in dieser Hinsicht als ein chronologisch / modular aufgebautes Handbuch zu 

verstehen. Es wird auf eine Vielzahl von identifizierten Problemfeldern und Lösungsvorschlägen ein-

gegangen. Basis der beschriebenen Inhalte ist wiederum eine qualitative Inhaltstudie des Projekts 

„BfA Gelingt“. Zudem erwies sich eine gründliche Literaturrecherche zu der in der Literatur vorzufin-

denden Konzepte und Analysen für die Fundierung des vorliegenden Konzeptes als sehr hilfreich. 

Das vorliegende Beratungskonzept basiert auf drei Ebenen. Zielgruppe der Ebene 1 sind Menschen 

mit Behinderung, die ein BfA in Anspruch nehmen möchten. Ein Handlungsleitfaden bietet die Ebene 

2 an. Die vorliegende dritte Ebene (Ebene 3) des Beratungskonzepts vertritt darüber hinaus wissen-

schaftliche Ansätze. Sie hat zum einen die Empirie als Basis, stützt sich zudem auch auf die einschlä-

gige Literatur. Die Hemmnisse in der Praxis, die sich durch die empirische Forschung herauskristalli-

siert haben, werden in den Ausführungen näher beleuchtet. 

 

 

 

 

Die Verfahrensweisen werden detailliert skizziert, bei den bundesrechtlichen / bundesspezifischen Ab-

weichungen in der Umsetzung wird jedoch an die jeweilige Literatur verwiesen. Bei den Darstellun-

gen der zentralen Themenaspekte werden mithin unter anderem die aktuelle Gesetzeslage sowie die 

politischen Maßnahmen als Basis für die Fundierung des Konzeptes genommen.  

 

 

 

 

 

Ebene 1: 

Zielgruppe 

Ebene2: 

Berater*in 

Ebene 3: 

Wissenschaftliche 

Ausarbeitung 
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4.2 Gegenstände des Beratungskonzepts  

Für das vorliegende Beratungsgespräch sind folgende Elemente wichtig: 

Entscheidungsfin-

dung 

Beseitigung / Reduzie-

rung der Probleme 

Aktivierung der Ressourcen Empowerment 

Beratung zur Ent-

scheidungsfindung: 

Mensch mit Behin-

derung soll eine 

selbstbestimmte 

Entscheidung tref-

fen können. 

 

 

Die sowohl aus dem 

sozialen Umfeld des 

Menschen mit Behin-

derung entstandenen / 

entstehenden Probleme 

werden beseitigt bzw. 

werden vorgebeugt 

(Prävention) 

▪ Lösungen werden von 

dem Menschen mit Be-

hinderung erarbeitet 

▪ Fähigkeiten zur Prob-

lemlösung werden ent-

wickelt, 

Ressourcen werden akti-

viert, 

Fokus wird auf Kompe-

tenzen gesetzt 

▪ Aufmerksamkeit des 

Ratsuchenden werden 

auf Erlebnisse gelenkt, 

in denen er sich hand-

lungsfähig erlebt hat 

Mit dem As-

pekt der Res-

sourcenakti-

vierung ein-

hergehend 

wird darauf 

abgezielt, 

Selbstbefähi-

gung zu er-

möglichen. 

 

Chronologisch / modular aufgebautes Beratungskonzept 

Das vorliegende Beratungskonzept fußt auf mehreren Säulen: eine gründliche Literaturrecherche, Er-

kenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung sowie der Praxisarbeit in den drei verschiedenen Re-

allaboren. 

 

Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich insbesondere auf die Leitprinzipien des Bundesteilhabe-

gesetzes (BTHG). Diese Reform umfasst insbesondere die Forderung, dem Menschen mit Behinde-

rung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, den personenzentrierten Ansatz zu verfolgen und 

dabei auch dem Grundsatz „Leistungen wie aus einer Hand“ zu genügen. 

 

Im Fokus des vorliegenden Beratungskonzepts stehen Menschen mit Behinderungen, die auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt eine Tätigkeit ausüben möchten. Zu einer gelingenden Gestaltung der Transition auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt ist es erforderlich, Menschen mit Behinderung zielgruppenspezifisch, 

und zugleich personenzentriert zu beraten.  
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Schwerpunkte des Beratungskonzeptes sind: 

- Welcher Personenkreis ist für das BfA anspruchsberechtigt? 

- Wie ist das BfA ausgestaltet? 

- Welche Chancen und Risiken sind mit der Inanspruchnahme des BfA verbunden? 

- Welche anderen Möglichkeiten gibt es? 

- Welche Ansprechpartner gibt es? 

- Welche Hilfen sind erforderlich, damit der Mensch mit Behinderung die von ihm angestrebte 

Tätigkeit ausüben kann? 

 

4.2.1 Selbstbestimmte Entscheidungsfindung  

4.2.1.1 (Berufliche) Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen des Menschen mit Behinderung 

Der gesamte Beratungs- und Begleitungsprozess ist darauf ausgerichtet, die Motive, Bedürfnisse und 

Wünsche des Menschen mit Behinderung zu identifizieren und umzusetzen. 

 

In erster Linie ist zu ermitteln, was genau der/die potenzielle Budgetnehmer*in erreichen möchte, wel-

che beruflichen Wertvorstellungen er oder sie für seine Zukunft hegt.  

Womöglich hat der Mensch mit Behinderung in seinem schulischen Werdegang von institutionellen 

Explorationsmöglichkeiten, die in der Regel in den schulischen Curricular fest etabliert sind, Gebrauch 

gemacht. Diese können auf seine beruflichen Wünsche Auswirkungen haben.16.  

 

Wenngleich die überwiegende Anzahl der potenziellen Budgetnehmer*innen zum Zeitpunkt des Über-

gangs eine WfbM besucht, sind Übergänge auf den ersten Arbeitsmarkt durch andere berufliche Reha-

bilitationsmaßnahmen nicht auszuschließen. Nicht nur Menschen, die zum Zeitpunkt des Übergangs 

eine WfbM besuchen, sondern auch Menschen, die ein Budget für Ausbildung (§ 61a SGB IX) in An-

spruch nehmen, eine Unterstützte Beschäftigung § 55 SGB IX)17, beziehen, bei einem anderen Leis-

tungsanbieter (§ 60 SGB IX) verortet sind oder andere Maßnahmen in Anspruch nehmen, möchten 

mittels BfA inkludiert werden. Deshalb ist zu eruieren: 

 

                                                 

16 Die Bundesagentur für Arbeit bietet für diesen Zweck gem. § 33 Satz 2 SGB III Berufsorientierung. Dabei soll die BA umfassend Aus-

kunft und Rat geben zu Fragen der Berufswahl, über die Berufe und ihre Anforderungen und Aussichten, über die Wege und die Förderung 

der beruflichen Bildung sowie über beruflich bedeutsame Entwicklungen in den Betrieben, Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt; auch 

Arbeitgeber können von dieser Leistung Gebrauch machen 

17 Die Arbeit in der Praxis zeigt, dass das Durchlaufen gewisser beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen Anrechnungsmöglichkeiten ermög-
licht. 
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- Was genau möchte der Mensch mit Behinderung? (Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt / ein 

Umfeld mit Menschen mit Behinderung / ohne Behinderung?) 

- Welche Motive leiten ihn? 

- Warum möchte er genau diesen Beruf? 

- Welche beruflichen Vorstellungen hat er? 

- Welche Fähigkeiten weist er auf? 

- Welche Kompetenzen zeigt er auf? 

 

Da das vorliegende Beratungskonzept als ergebnisoffen angedacht ist, sollten alle Möglichkeiten die 

für den ratsuchenden Menschen in Betracht kommen, herangezogen werden. Durch die Identifikation 

seiner Motive und Bedürfnisse sowie seiner Lebensverwirklichung reflektiert er, welche beruflichen 

Maßnahmen für ihn von Relevanz sein könnten. 

 

Motive für einen Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt 

Menschliches Handeln ist stets zielgerichtet. Interessen, Fähigkeiten, Vorlieben, Erfahrungen und 

Werte sowie Normvorstellungen beeinflussen die Motive und Ziele jedes Individuums. An erster 

Stelle dient die Arbeit zur Sicherung des Lebensunterhalts und verleiht materielle Unabhängigkeit.  

Während eine Beschäftigung mittels BfA auf dem ersten Arbeitsmarkt durchgeführt wird, wird eine 

Tätigkeit in einer WfbM im Rahmen der sog. „geschützten Arbeitsplätze“ ausgeübt. (Hassler, 2017) 

fasst die Merkmale der geschützten Arbeitsplätze aufweisen, wie folgt zusammen: 

 

(1) Es werden einfache, oft repetitive Tätigkeiten ausgeübt. 

(2) Der Lohn der Arbeit ist niedrig und 

(3) Es besteht eine klare Hierarchie und Unterscheidung am Arbeitsplatz zwischen Perso-

nen mit Betreuungsaufgaben und den geschützten Beschäftigten. 

 

Generell wird postuliert, dass eine Tätigkeit außerhalb der geschützten Arbeitsplätze für Menschen mit 

geistiger Behinderung mehr Arbeitszufriedenheit mit sich bringt (Akkerman et al., 2016). Eine aktu-

elle Studie (Pracht & Welti, 2021) konstatiert, dass Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung 

auf dem ersten Arbeitsmarkt aufgrund folgender Motive anstreben: 

 

- Entgelthöhe bzw. Chance auf einen höheren Lohn auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

- Sozialer Status und gesellschaftliche Anerkennung 

- Entstigmatisierung der Beschäftigungsart 

- Steigerung des Selbstbewusstseins 
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- Gefühl und Wissen, unabhängig von Leistungen leben zu können 

 

Ebenso zeigt diese Studie, das sowohl intrinsische18 als auch extrinsische Motive19 das Anstreben einer 

Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt erhöhen. Viele der Budgetnehmer*innen weisen darauf hin, 

dass sie den Wunsch, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, bereits anstrebten.  

Der Wunsch auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln, muss nicht zwangsläufig von dem/der potenzi-

ellen Budgetnehmer*in kommen. Auch pädagogische Fachkräfte, Eltern oder Kollegen im Praktikum 

können ebenfalls Initiatoren für die Maßnahme sein. 

„Ja, das war so, vor anderthalb Jahren, Dezember, ist meine Mutter gestorben, nach einer 

Krankheit, an Krebs. Da musste ich gucken, wie es bei mir weitergeht, wegen Geld und alles, 

wie ich das weiter mache, weil ich irgendwie nicht viel verdient habe, mit Sozialhilfe, gerade 

800 Euro gehabt. Das erschwert alleine zu leben. Da hat der (Chef des Inklusionsbetriebes) 

gesagt: „(..) versuche doch das Budget für Arbeit." (BN_05, Pos. 96) 

 

Im Folgenden werden die Motive für eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt dargestellt: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufig genannte Motive für einen Wechsel auf den ersten Arbeitsmarkt sind bei den Inter-

viewpartner*innen Unterforderung in der WfbM, Stärkung des Selbstbewusstseins, Realisierung des 

Traumberufs und bessere Verdienstmöglichkeiten. 

 

                                                 

18 Intrinsische Motivation bedeutet, dass in der Person liegende Kräfte, wie Interessen, Werte oder Neugier die Person bewegen, diese be-
stimmte Sache zu tun. 

19 Hingegen entstammt die extrinsische Motivation aus äußeren Faktoren wie materielle Belohnung, Vermeidung von Bestrafung oder sozi-

ale Bewertung. 
 

Extrinsische Motive 

- bessere Verdienstmög-

lichkeiten 

- Unabhängigkeit vom 

Amt 

 

Intrinsische Motive 

 

- Unterforderung in der 

WfbM / Monotonie 

- Stärkung des Selbstbe-

wusstseins 

- Realisierung des Traum-

berufs 

- Spaß haben am Beruf 

- Selbstständigkeit / Auto-

nomie 
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Unterforderung in der WfbM / Monotonie  

Viele der Interviewpartner*innen berichten über die Unterforderung in der WfbM: 

„Ich meinte, ich fühle mich halt da nicht wohl in der Werkstatt, ich fühle mich da halt unter-

fordert.“ (BN_07, Pos. 121) 

 

Autonomie 

Viele der Budgetnehmer*innen streben ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben an. 

„Ich will sowieso nicht in der Werkstatt bleiben“, nicht dass ich mich da unwohl gefühlt habe, 

aber ich habe gesehen ich habe halt andere Ziele, ich will meine eigene Wohnung haben, ich 

will selbstständig sein (BN_07, Pos. 59). 

 

Realisierung des Traumberufs 

Einigen Budgetnehmer*innen gelingt es, ihren Traumberuf mittels BfA zu realisieren. 

 

Bessere Verdienstmöglichkeiten 

Zwar können Werkstattbeschäftigte Transferleistungen beziehen, jedoch reicht eine Tätigkeit in einer 

WfbM nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Aus diesem Grund kann eine Tätigkeit auf 

dem ersten Arbeitsmarkt mehr Lohn für Menschen mit Behinderung bedeuten. 

 

Wie hier dargestellt, können intrinsische und extrinsische Motive dazu beitragen, eine Tätigkeit auf 

dem ersten Arbeitsmarkt zu hegen. 

 

Implikationen für das Beratungsgespräch 

Die Eingangsphase in ein Beratungsgespräch kann unterschiedlich ausgestaltet werden. Das Erstge-

spräch ist nicht nur für ein persönliches Kennenlernen hilfreich, ebenso dient es zur Identifikation von 

Fähigkeiten, Kompetenzen, Interessen und Bedürfnissen. 

 

Fragen, die sich Berater*innen stellen müssen: 

- Welches Motiv / welche Motive hat der Mensch mit Behinderung? 

- Welche Maßnahme strebt er an? 

- Welche beruflichen Möglichkeiten stehen dem Menschen mit Behinderungen offen? 

- Welche Möglichkeiten gibt es in meinem Bundesland / in meiner Region? 
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Implikationen für das Beratungsgespräch 

Das Budget für Arbeit ist nur eine Möglichkeit von verschiedenen Alternativen, die eine berufliche 

Inklusion ermöglichen. Der Mensch mit Behinderung muss darauf hingewiesen werden, dass es Alter-

nativen gibt. Deshalb erweist sich ein genaues Eruieren der Bedürfnisse als sehr wichtig, um mit ihm 

entscheiden zu können, welche Maßnahme für den zu Beratenden geeignet erscheint. 

 

Folgende Fragen können zur Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse gestellt werden: 

▪ Schulische und berufliche Hintergründe 

▪ Zukunftsbezogene Fragen wie, z.B. was möchten Sie mit diesem Beruf erreichen? 

▪ Was mögen Sie an Ihrer jetzigen Tätigkeit nicht? 

▪ Warum möchten Sie wechseln? 

▪ Warum möchten Sie auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln? 

 

Herausforderungen im Beratungsgespräch 

Recht auf Selbstbestimmung 

Bei der Feststellung der beruflichen Ziele und Wünsche des Menschen mit Behinderung ist stets auf 

das Recht der Selbstbestimmung zu achten. Soweit die Rahmenbedingungen es zulassen, muss dem 

Wunsch- und Wahlrecht Rechnung getragen werden.  

 

Entscheidungsfindung 

Eine selbstbestimmte Entscheidungsfindung benötigt eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten 

zur Realisierung des Übergangs auf den ersten Arbeitsmarkt oder der Erwerbsarbeit. Da die Förderung 

einer selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Wahl der Beschäftigungsoption eine der Hauptziel-

setzungen des vorliegenden Beratungskonzepts ist, werden im Folgenden die wichtigsten weiteren 

Maßnahmen dargestellt, die einen Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. Je nachdem, 

welche Motive sich ergeben, ist dem Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmte Entscheidungs-

findung zu gewährleisten, und sind mehrere Möglichkeiten an beruflichen Maßnahmen aufzuzeigen. 

Durch das BTHG gibt es weitere Maßnahmen zum Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt: ein Wech-

sel zu einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) oder das Budget für Ausbildung (§ 61a SGB 

IX), sodass auch diese beim Übergangsprozess als Möglichkeiten in Betracht zu ziehen sind.  

 

Da es im Kontext des BfA kaum eine empirische Befundlage zum Thema „Beratung“ gibt, ist es 
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schwierig zu bestimmen, mit welchem konkreten Anliegen potenzielle Budgetnehmer*innen Ge-

sprächsbedarf haben. So kann der Mensch mit Behinderung vorerst über die rechtlichen Grundlagen 

des BfA informiert werden. 

Da ein zentrales Thema des Beratungsgesprächs die rechtliche Gegebenheit des BfA sein wird, wird 

diese im folgenden Abschnitt detailliert erörtert. Rechtliche Bestimmungen sind Veränderungen unter-

worfen, kann dieser Abschnitt nur den momentan aktuellen Stand wiedergeben. 

In diesem Abschnitt kann sich der/die Berater*in mit dem Thema Budget für Arbeit intensiv 

auseinandersetzen. Nachfolgend wird die gesetzliche Ausgestaltung auf Bundesebene detailliert 

dargestellt: 

 

4.2.2 Budget für Arbeit 

4.2.2.1 Gesetzliche Ausgestaltung auf Bundesebene 

Das Budget für Arbeit ermöglicht Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung auf dem ersten Ar-

beitsmarkt und bietet somit seit 2018 bundesweit eine Alternative zur Werkstatt für behinderte Men-

schen (WfbM). Es umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leis-

tungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die wegen der Behinderung erforderli-

che Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz für den/die Budgetnehmer*in. 

 

Das Budget für Arbeit ist in § 61 SGB IX geregelt: 

§ 61 Budget für Arbeit  

(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen nach § 58 haben und denen von einem 

privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer 

tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss dieses Ar-

beitsvertrages als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit.  

(2) Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der 

Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die wegen der Behinderung erfor-

derliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz. Der Lohnkostenzuschuss beträgt bis zu 75 Prozent 

des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts, höchstens jedoch 40 Prozent der monatli-

chen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. Dauer und Umfang der Leistungen bestim-

men sich nach den Umständen des Einzelfalles. Durch Landesrecht kann von dem Prozentsatz der Be-

zugsgröße nach Satz 2 zweiter Halbsatz nach oben abgewichen werden.  
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(3) Ein Lohnkostenzuschuss ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Been-

digung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um durch die ersatzweise Einstel-

lung eines Menschen mit Behinderungen den Lohnkostenzuschuss zu erhalten.  

(4) Die am Arbeitsplatz wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung kann von 

mehreren Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch genommen werden.  

(5) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistungen zur Beschäftigung bei privaten oder öffentli-

chen Arbeitgebern zu ermöglichen, besteht nicht.  

Aufgrund fehlender bundesrechtlich einheitlicher Bestimmungen ist das Budget für Arbeit unter-

schiedlich ausgestaltet (vgl. Falk, 2019; Steinmüller, 2022). Nicht nur hinsichtlich der Gestaltung des 

Lohnkostenzuschusses erweisen sich Unterschiede in den jeweiligen Bundesländern. Bei der prakti-

schen Umsetzung des BfA wird das Instrument in den Bundesländern bzw. in den Regionen unter-

schiedlich gehandhabt. Dieser Aspekt erwies sich im vorliegenden Forschungsprojekt als ein zentraler 

hemmender Faktor für die Inanspruchnahme des BfA. 

Im Folgenden werden die Tatbestandsmerkmale des § 61 SGB IX erläutert und die Besonderheiten 

herausgearbeitet. 

 

Voraussetzungen des BfA 

Mit Abschluss des Arbeitsvertrages erhalten Menschen mit Behinderung als Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit. Die Anspruchsvoraussetzungen sind in § 61 SGB IX geregelt. 

Demnach müssen zwei grundlegende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 

 

 

§ 61 Abs. 1 SGB IX 

 

 

Voraussetzung 1        Voraussetzung 2 

1) Der Mensch mit Behinderung      2) Angebot eines Arbeits- 

muss anspruchsberechtigt sein.       verhältnisses 

 

Anspruch auf 

Leistungen nach § 

58 SGB IX 

Angebot eines Ar-

beitsverhältnisses 
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4.2.2.1.1 Voraussetzung 1: Anspruch auf Leistungen nach § 58 SGB IX 

Wenngleich der anspruchsberechtigte Personenkreis in §§ 61 i.V.m. 58 SGB IX konstatiert wird, gibt 

es unterschiedliche Interpretationen in der Praxis. Im Grunde sind Hauptkriterien, dass die betroffene 

Person werkstattfähig ist und ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringt. 

Nach einem entsprechenden Gutachten der Bundesagentur für Arbeit (BA) oder des Rententrägers hin-

sichtlich einer Werkstattfähigkeit, eröffnet sich der Weg zum Budget für Arbeit. 

 

Den Begriff der Werkstattfähigkeit gibt es in der Rechtsprechung in verschiedenen Auslegungen20. 

Die Werkstattfähigkeit ist jedoch nur unter strengen Voraussetzungen zu verneinen21.  

Aktuelle Rechtsprechung 

Gemäß der aktuellen Rechtsprechung (S 22 SO 59/19) muss ferner für eine Inanspruchnahme des BfA 

der Arbeitsbereich bzw. das Eingangsverfahren / der Berufsbildungsbereich der WfbM nicht durchlau-

fen werden, solange der Mensch mit Behinderung eine erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit ver-

fügt. Dies sollte im Einzelfall vom Träger der Einzelfallhilfe geprüft werden. Vielmehr ist die Bekun-

dung der Bereitschaft zur Beschäftigung eines privaten oder öffentlichen Arbeitgebers wichtig22. 

 

Zu dem leistungsberechtigten Personenkreis, der sich in der Praxis in der Regel als nicht problema-

tisch erweist, gehören primär: 

 

- Menschen, die einen Anspruch auf die Leistungen des Arbeitsbereichs der WfbM haben, oder 

- Menschen, die bereits das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich gem. § 57 SGB 

IX durchlaufen haben 

- Menschen, die bereits im Arbeitsleben einer WfbM oder im Arbeitsbereich bei einem anderen 

Leistungsanbieter beschäftigt sind, oder 

- bei denen die dauerhaft volle Erwerbsminderung seitens der gesetzlichen Rentenversicherung 

festgestellt wurde 

 

 

 

 

                                                 

20 So beispielsweise Urteil vom 23.09.2014 – L 7 AL 56/12 

21 S 22 SO 59/19 

22 So auch grundlegend: BSG, Urteil vom 10. März 1994 – 7 Rar 22/93  
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Implikationen für das Beratungsgespräch 

Die Personengruppe der „Menschen mit psychischer Behinderung“ ist insofern nicht vom anspruchs-

berechtigten Personenkreis auszuschließen. Das Budget für Arbeit zielt nicht auf einen engen Perso-

nenkreis ab. Die empirische Befundlage zeigte, dass die Anspruchsberechtigung bei Menschen mit 

psychischer Behinderung seitens des Trägers in Frage gestellt wird.  

Allerdings können auch Menschen mit psychischer Behinderung anspruchsberechtigt sein, solange sie 

die Voraussetzungen erfüllen, d.h. die Werkstattfähigkeit muss vorliegen. Die Wurzel des Problems 

liegt in der Annahme einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung. Teile der Literatur gehen fälschli-

cherweise davon aus, dass erst das Vorliegen einer vollen Erwerbsminderung den Weg zum BfA eb-

net. 

 

Dies bedeutet, dass weder das Vorliegen der vollen Erwerbsminderung noch das Absolvieren einer be-

ruflichen Bildungsmaßnahme in einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbieter eine An-

spruchsvoraussetzung darstellt. Solange der Mensch mit Behinderung über die für die in Aussicht ge-

nommene Beschäftigung erforderliche Leistungsfähigkeit verfügt, kann von diesem Grundsatz abge-

wichen werden, § 58 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB IX. Die erforderliche berufliche Leistungs-

fähigkeit wird im Einzelfall vom Träger der Eingliederungshilfe geprüft. Eine Unkenntnis über dieses 

Phänomen seitens der Träger der Eingliederungshilfe ist nicht auszuschließen. Deshalb ist in diesem 

Falle wichtig, sich sowohl mit dem gesetzlichen Rentenversicherungsträger als auch mit dem Träger 

der Eingliederungshilfe in Verbindung zu setzen und auf die aktuelle Gesetzeslage hinzuweisen. 

  

Exemplarisches Beispiel: Bundesland Sachsen 

Das Bundesland Sachsen postuliert die anspruchsberechtigte Personengruppe für ein BfA sehr aus-

führlich. 

Menschen, die eine wesentliche Einschränkung der Fähigkeit der Teilhabe an der Gesellschaft durch 

eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX oder eine drohende Behinderung (§ 53 Abs. 1 

i.V.m. § 140 SGB XII) haben. 

Die körperliche, seelische oder geistige Behinderung muss wesentlich im Sinne der Eingliederungs-

verordnung sein (§§ 1-3 EGH-VO). 
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Wegen Art oder Schwere der Behinderung darf 

- eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in 

einem Inklusionsbetrieb oder 

- eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstütz-

ter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung 

 

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen (§§ 61 Abs. 1, 58 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 

Menschen, die wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen 

(§§ 61 Abs. 1, 58 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 

Der Mensch mit Behinderung muss eine berufliche Bildung/Ausbildung bekommen haben, z.B. im Be-

rufsbildungsbereich in einer WfbM oder (Hervorhebung durch die Autorinnen) die für die in Aussicht 

stehende Beschäftigung erforderliche Leistungsfähigkeit durch eine Beschäftigung auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt bereits erworben haben (§§ 61 Abs. 1, 58 As. 1 Satz 2 SGB IX). 

Menschen, die die Regelaltersgrenze nach § 35 oder § 235 Abs. 2 SG VI noch nicht erreicht haben (§§ 

61 As. 1, 58 Abs. 1 Satz 3 SGB IX).  

Dem potenziellen Budgetnehmer sollte keine vorrangigen Ansprüche gegen andere Leistungsträger 

(z.B. Berufsgenossenschaft (Arbeitsunfall), Jugendhilfe, Kriegsopferfürsorge, Beihilfestellen, Haft-

pflichtversicherung (Unfallschäden) zustehen. 

 

Zum einen wird hierunter das mit dem BTHG eingeführte neue Verständnis von Behinderung aufge-

griffen. Zum anderen schließt es nicht die Menschen vom BfA aus, die eine seelische Behinderung 

aufweisen. Auch wird die Notwendigkeit der beruflichen Bildung im Vorfeld ausdrücklich ausge-

schlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33 

Überblick über die anspruchsberechtigten Personenkreise für das jeweilige Bundesland  

Im Folgenden werden tabellarisch die Bundesländer und ihr postulierter anspruchsberechtigter Perso-

nenkreis für die Inanspruchnahme des BfA dargestellt. 

Bundesländer Anspruchsberechtigter Personenkreis 

Baden-Württemberg Zielgruppe für das Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX sind besonders be-

troffene schwerbehinderte Menschen nach § 155 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 

bis e SGB IX, die auch wesentlich behinderte Menschen im Sinne des § 53 

SGB XII sind, und die deshalb Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich 

einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) nach § 58 SGB IX ha-

ben (KVJS, 2017). 

Personen, die weniger als 30% und mehr als 5% der Arbeitgeberbrutto-

lohnkosten durch eigene Arbeitsleistungen selbst erwirtschaften können 

(Schmid, 2018), sind mithin anspruchsberechtigt. 

Für Gesamtmaßnahme (inkl. Arbeit Inklusiv) sind folgende Personengrup-

pen leistungsberechtigt (KVJS, 2022):  

• Personen, die bisher in einer WfbM gearbeitet haben 

• Abgänger aus sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen mit 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder Lernen 

• Menschen, die eine WfbM Berechtigung besitzen 

• Menschen, die auf eine berufsbegleitende Unterstützung durch 

den IFD angewiesen sind 

• Chronisch psychisch kranke bzw. seelisch behinderte Menschen 

Bayern • „Das Budget für Arbeit steht allen Menschen mit Behinderung im 

Sinne des § 53 SGB XII offen, die nach § 58 SGB IX Anspruch 

auf Beschäftigung im Arbeitsbereich einer Werkstatt für 

behinderte Menschen (WfbM) haben. Leistungen im 

Arbeitsbereich werden im Anschluss an Leistungen im 

Berufsbildungsbereich (§ 57 SGB IX) einer WfbM oder an 

entsprechende Leistungen bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 

60 SGB IX) erbracht; hiervon kann abgewichen werden, wenn 

der Mensch mit Behinderung bereits über die für die in Aussicht 

genommene Beschäftigung erforderliche Leistungsfähigkeit 

verfügt, die er durch eine Beschäftigung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt erworben hat“ (Der Paritätische, 2018). 

 

• davon abweichend: „Der Bewilligung eines Budgets für Arbeit 

steht in diesem konkreten Einzelfall - abweichend vom Grundsatz 

- nicht entgegen, dass der Kläger zuvor keine berufsbildende 

Maßnahme durchlaufen hat23 

Berlin Bundesland Berlin schreibt in seinem Rundschreiben vor, dass die An-

spruchsberechtigung für ein Budget für Arbeit auf § 99 SGB IX i.V.m. § 

58 SGB IX fußt und führt ferner an, dass zu dem anspruchsberechtigten 

Personenkreis folgende Personengruppen zählen (Senatsverwaltung für 

                                                 

23 SG Nürnberg, Urteil v. 24.11.2021 - S 22 SO 59/19 24. November 2021 
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Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminie-

rung 2020): 

• die bereits im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) oder im Arbeitsbereich bei einem anderen 

Leistungsanbieter beschäftigt sind,  

• bei denen die gesetzliche Rentenversicherung die dauerhafte 

volle Erwerbsminderung festgestellt hat und die das 

Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich gem. § 57 

SGB IX in einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbieter 

bereits durchlaufen haben, und die Voraussetzungen nach § 58 

SGB IX (Mindestmaß an wirtschaftlicher verwertbarer 

Arbeitsleistung) erfüllen,  

• die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und vor Eintritt der 

vollen Erwerbsminderung i.d.R. mindestens ein Jahr eine 

berufliche Tätigkeit in einem sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeführt 

haben. Hierbei muss es sich nicht um eine inhaltlich 

gleichwertige Tätigkeit handeln. Maßgeblich ist die Fähigkeit, ein 

Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit zu erbringen 

und die Arbeitsbedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 

erfüllen. Bei diesem Personenkreis kann das Eingangsverfahren 

und/oder der Berufsbildungsbereich übersprungen werden. 

Brandenburg Anspruchsberechtigt sind Menschen mit Behinderung, die Anspruch auf 

Leistungen nach § 58 SGB IX (Leistungen im Arbeitsbereich) haben und 

denen von einer Arbeitgeberin/einem Arbeitgeber ein sozialversicherungs-

pflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen 

Entlohnung angeboten wird. (MSGIV, 24 / LASV, 2020) 

Bremen Anspruchsberechtigt sind Personen, die gem. § 99 SGB IX zum leistungs-

berechtigten Personenkreis gehören und folgende Voraussetzungen auf-

weisen (AVIB, 2022): 

1. Anspruch auf Leistungen nach § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX i.V.m. 

§ 58 Abs. 1 SGB IX  Nachzuweisen ist dieser Anspruch durch  

1. Inanspruchnahme von Leistungen im Arbeitsbereich 

einer Werkstatt für behinderte Menschen oder eines 

Anderen Leistungsanbieters, 

oder  

2. Vorlage eines Gesamtplans oder  

3. Festgestellten Anspruch auf Leistungen im 

Arbeitsbereich nach Abschluss des 

Berufsbildungsbereichs oder einer betrieblichen 

Qualifikation, die diesen ersetzt (§ 57 Abs. 4 SGB IX), 

oder  

4. Feststellung des leistenden Rehabilitationsträgers, dass 

eine Berufsvorbereitung gem. § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

IX. Gründe für diese Feststellung sind insbesondere: 1. 

Studium, 2. Ausbildung  

5. Für den Arbeitsplatz relevante frühere Beschäftigungen 

für die Dauer von mindestens 24 Monaten 

Hamburg Anspruchsberechtigt sind volljährige Menschen mit Behinderungen, die 

zum Personenkreis des § 99 SGB IX gehören und einen Anspruch auf 
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Leistungen im Arbeitsbereich einer WfbM nach § 58 SGB IX haben. 

Diese Leistungen werden in der Regel im Anschluss an Leistungen im Be-

rufsbildungsbereich einer WfbM nach § 57 SGB IX oder entsprechender 

Leistungen bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX er-

bracht (Hamburg, 2022). 

Von dem Erfordernis einer vorherigen Beschäftigung im Berufsbildungs-

bereich bzw. einer vergleichbaren Beschäftigung als Voraussetzung könne 

abgewichen werden, wenn der Leistungsberechtigte bereits über die erfor-

derliche Leistungsfähigkeit verfügt und die für die angestrebte Tätigkeit 

notwendigen Kenntnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erworben hat. 

Dies kann nachgewiesen werden durch: z.B. Vorlage früherer Arbeitsver-

träge bzw. Arbeitszeugnisse etc. In diesen Fällen ist die Zustimmung des 

fachlich zuständigen Referates in der Sozialbehörde erforderlich (ebd.). 

Es werde davon ausgegangen, dass die dauerhafte volle Erwerbsminde-

rung im Sinne der gesetzlichen Fiktion nach § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 SGB 

VI auch bei Inanspruchnahme des BfA weiter fortbesteht.  

Eine rentenrechtliche Beratung durch die DRV zur Feststellung möglicher 

Auswirkungen ist bei Antragstellung ist verpflichtend (ebd.). 

Hessen Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen mit Behinderungen, die ei-

nen Anspruch auf Leistungen zur Beschäftigung in einer WfbM haben ge-

hören zum leistungsberechtigten Personenkreis (Hessischer Landtag, 

2019). Ein BfA kann zudem von Personen in Anspruch genommen wer-

den, nachdem eine berufliche Bildung entweder in einer WfbM oder bei 

einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 erhalten wurde. Außerdem 

können Menschen, die aus dem Arbeitsbereich einer WfbM oder bei einem 

anderen Leistungsanbieter nach § 60 erhalten, ein BfA in Anspruch neh-

men (Hessischer Landtag, 2018). 

 

Hierbei gibt es zwei Zielgruppen: 

Zielgruppe a) schwerbehinderte BfA-Nehmer 

Zielgruppe b) nicht schwerbehinderte BfA-Nehmer (ebd.) 

Mecklenburg-Vorpommern Menschen mit Behinderungen, welche Anspruch auf Leistungen nach § 58 

SGB IX haben und denen von einem Arbeitgeber sozialversicherungs-

pflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen 

Entlohnung angeboten wird.   

 

Insbesondere gehören darunter Menschen, (Ministerium für Soziales, In-

tegration und Gleichstellung M-V., 2018), 

• die bereits in einer WfbM oder bei einem anderen 

Leistungsanbieter nach § 60 SGB beschäftigt sind und 

• Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich 

anspruchsberechtigt nach § 58 SGB sind, aber nicht in 

einer WfbM oder einem anderen Leistungsanbieter arbeiten 

wollen 

 

Niedersachsen Anspruchsberechtigt sind Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 

Leistungen nach § 58 SGB IX haben und denen von Arbeitgeberseite ein 
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sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertragli-

chen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird. Daneben sind Men-

schen berechtigt, die bereits in einer WfbM oder bei einem anderen Leis-

tungsanbieter nach § 60 SGB IX beschäftigt sind, insbesondere auch Men-

schen mit seelischer Behinderung, die Anspruch nach § 58 SGB IX, aber 

nicht in einer WfbM arbeiten wollen (Niedersächsisches Landesamt für 

Soziales, Jugend und Familie (2017) 

Nordrhein-Westfalen Gefördert werden im Rahmen des LVR-Budgets für Arbeit folgende Grup-

pen (LVR, 2023): 

Menschen mit Schwerbehinderung, 

• die aus einer WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, 

• die aus Förderschulen oder aus dem gemeinsamen Lernen auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln oder sich darauf vorbereiten, 

• die arbeitssuchend sind und über eine seelische Beeinträchtigung 

verfügen, 

• bei denen eine Autismus-Diagnose besteht. 

Gefördert werden im Rahmen des LWL-Budgets für Arbeit folgende 

Gruppen (LWL-Inklusionsamt Arbeit, 2022): 

 

1. Werkstattbeschäftigte in WfbM, die sich gezielt und in 

Kooperation mit einem Integrationsfachdienst (IFD) auf 

ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis unter den 

Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

vorbereiten und in ein solches wechseln 

2. Menschen mit wesentlicher Behinderung, wenn für diese 

durch das sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsverhältnis eine Alternative zur Aufnahme in eine 

Werkstatt für behinderte Menschen ermöglicht wird 

(sog. WfbM-Alternativfälle) 

3. Junge Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung 

oder Gleichstellung sowie mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf aus Förderschulen oder aus integrativer 

Beschulung, die sich gezielt und in Kooperation mit 

einem IFD auf ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis unter den 

Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

vorbereiten möchten 

4. Beruflich besonders betroffene arbeitsuchende 

Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung oder 

Gleichstellung aufgrund einer psychiatrischen Diagnose 

Rheinland-Pfalz Menschen, die einen Anspruch auf eine Beschäftigung in einer WfbM ha-

ben, können das BfA in Anspruch nehmen. Der tatsächliche Besuch einer 

WfbM ist nicht notwendig (Ministerium für Arbeit, Soziales, Transforma-

tion und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz, 2022). 

 

 

Saarland Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören insbesondere: 

• Menschen mit einer seelischen Behinderung, die nicht in einer 
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WfbM arbeiten möchten und 

• Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen, die sich 

auf ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis unter den 

Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes vorbereiten 

möchten (Landesamt für Soziales Saarland 2021, Ministerium für 

Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Landes Saarland, 

2022). 

Sachsen Um als anspruchsberechtigt zu gelten, müssen vorliegende Voraussetzun-

gen erfüllt werden (KSV Sachsen, 2018): 

• Behinderung bzw. drohende Behinderung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB 

IX bzw. § 53 Abs. 1 in Verbindung mit § 140 SGB XII) 

• Wesentliche körperliche, seelische oder geistige Behinderung (§§ 

1-3 EGH-VO) 

• Wegen Art oder Schwere der Behinderung darf Beschäftigung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung 

in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung, eine 

individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter 

Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung 

oder eine berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht 

wieder in Betracht kommen (§§ 61 Abs. 1, 58 Abs. 1 Satz 1 SGB 

IX) 

• Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung (§§ 61 

Abs. 1, 58 Abs. 1 Satz 1 SGB IX) 

• Berufliche Bildung / Ausbildung bekommen haben, z.B. im 

Berufsbildungsbereich in einer WfbM oder für die in Aussicht 

stehende Beschäftigung erforderliche Leistungsfähigkeit durch 

eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

• Regelaltersgrenze nach § 35 oder § 235 Abs. 2 SGB VI noch 

nicht erreicht (§§ 61 Abs. 1, 58 Abs. 1 Satz 3 SGB IX) 

• Keine vorrangigen Ansprüche gegen andere Leistungsträger 

Sachsen-Anhalt Menschen mit Behinderung, die Anspruch auf Leistungen im Bereich 

WfbM haben und denen von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber 

ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis angeboten wird (Mi-

nisterium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt, 

2015). 

Schleswig-Holstein24 Menschen, die im Arbeitsbereich einer WfbM tätig sind, 

mit einer anerkannten Schwerbehinderung (Grad der Behinderung beträgt 

mind. 50) oder denen 

Gleichgestellte (Grad der Behinderung 30 oder 40 und eine Anerkennung 

von der Agentur für Arbeit). 

 

Auch sind Menschen anspruchsberechtigt, die den Berufsbildungsbereich 

einer WfbM abgeschlossen haben. Zudem sind Menschen, die in Arbeits- 

und Beschäftigungsprojekten tätig sind, anspruchsberechtigt und dauerhaft 

                                                 

24 Für SH wurde kein konkretes Gesetzesdokument gefunden, sondern lediglich eine Beschreibung des Modellprojekts „Übergänge schaffen 

– Arbeit Inklusiv“, in dem erklärt wird, dass das Land SH Menschen mit wesentlichen Behinderungen Beschäftigungsalternativen zur WfbM 
anbieten möchte, die über die §§ 60 und 61 SGB IX hinausgehen. Die Informationen hier richten sich im Wesentlichen an Unternehmen. 
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in Schleswig-Holstein leben (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-

senschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, 2016). 

Thüringen25 Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um als anspruchsbe-

rechtigt zu gelten (Betanet, 2023): 

• Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich von WfbM nach § 58 

SGB IX  

• sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bei einem 

privaten oder öffentlichen Arbeitgeber 

 

Eine weitere Thematik, die mit dem leistungsberechtigten Personenkreis verbunden ist, stellt die Re-

gelaltersgrenze dar.  

Gem. § 58 Abs. 1 S. 3 sollen die Leistungen in der Regel längstens mit zum Ablauf des Monats er-

bracht werden, in dem das für die Regelaltersrente im Sinne des SGB VI erforderliche Lebensalter er-

reicht wird. Diese Vorschrift sei auch analog auf das BfA anwendbar. Eine Förderung über die Regel-

altersgrenze hinaus ist im Einzelfall möglich26. Über die mögliche Ausnahme entscheidet der Leis-

tungsträger.  

 

4.2.2.1.2 Voraussetzung 2: Angebot eines Arbeitsvertrags 

Zu den Voraussetzungen für die Realisierung des BfA gehört ferner ein Angebot eines Arbeitsvertra-

ges mit einem/einer privaten oder ortsüblichen Arbeitsgeber*in über ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung, d.h. der Arbeitgeber muss 

Interesse für die Einstellung des Menschen mit Behinderung bekundet haben27. Leistungserbringer 

kann jeder private oder öffentliche Arbeitgeber sein, der einem anspruchsberechtigten Menschen ein 

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entloh-

nung anbietet. Auch Inklusionsbetriebe (§ 215 SGB IX) können im Rahmen des BfA Arbeitgeber sein. 

Wenngleich einige Bundesländer hinsichtlich der Antragstellung davon ausgehen, dass für die Bewilli-

gung des BfA ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden muss, reicht es aus, wenn dem Menschen mit 

Behinderung ein Arbeitsverhältnis angeboten wird (Hervorhebung durch die Autorinnen). D.h. das 

Budget kann auch bereits bewilligt werden, bevor der Arbeitsvertrag geschlossen wurde, um Unsicher-

heiten beider Parteien zu vermeiden (Luik, 2018). 

 

                                                 

25 Das Land Thüringen schreibt keine expliziten Anspruchsvoraussetzungen vor (Thüringer Landesbeauftragter für Menschen mit Behinde-
rungen, o.J.). Es verweist lediglich auf eine allgemeine Seite über das BfA: https://www.betanet.de/budget-fuer-arbeit.html 
26 Die Regelaltersgrenze wird gem. § 35 S. 2 SGB VI mit Vollendung des 67. Lebensjahres erfüllt.  

27 Einige Bundesländer wie Sachsen-Anhalt postulieren explizit, dass ein Vorliegen des Entwurfs des Arbeitsvertrags ausreichend ist (vgl. 

Landesportal Sachsen-Anhalt (2023)) 
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4.2.2.2 Ausgestaltung des Budgets für Arbeit 

Sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis  

Im Kontext von BfA besteht in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 1 S. 1 Nr. 2a SGB VI), der 

Krankenversicherung (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB V) sowie der Pflegeversicherung (§ 20 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 

SGB XI) Versicherungspflicht 

Sozialversicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung 

Die aktuelle Ausgestaltung der Rentenversicherung ist hierbei sowohl in der Literatur als auch in der 

Empirie vehementer Kritik ausgesetzt. Die Rentenbeiträge sind aktuell im Falle einer Beschäftigung 

mittels BfA vom tatsächlich gezahlten Entgelt abhängig. Erfolgt hingegen eine Tätigkeit in einer 

WfbM, so ist die Berechnungsgrundlage für die Beiträge 80 % vom an alle Arbeitnehmer*innen ge-

zahlten Durchschnittsentgelt im vorletzten Kalenderjahr. Eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt 

kann sich somit nachteilig auf die spätere Rente auswirken. Vor dem Wechsel in eine geförderte Be-

schäftigung im Rahmen des BfA sollte der Mensch mit Behinderungen also beim zuständigen Renten-

versicherungsträger konkret nachfragen, da es sich um Einzelfallentscheidungen handelt (DRV, 2023). 

 

Eine Ausnahme bilden hierbei die Inklusionsbetriebe, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden. 

Exkurs: Rentenstatus im Kontext einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb mittels BfA28 

So wie die sog. Anderen Leistungsanbieter gem. § 60 SGB IX stellen auch Inklusionsbetriebe (§ 215 

SGB IX) eine Alternative zur WfbM dar, die mindestens 30 %29 bis höchstens 50 % Menschen, 

schwerbehinderte Menschen beschäftigen. 

Sie sind „Wirtschaftsunternehmen des allgemeinen Arbeitsmarkts, die neben ihrer regulären wirt-

schaftlichen Betätigung einen besonderen sozialen Auftrag haben“ (LVR, 2022). Sie fungieren als 

marktorientierte Unternehmen, die mit anderen Unternehmen konkurrieren, gleichzeitig Teilhabe am 

Arbeitsleben ermöglichen, und Möglichkeiten für den Übergang aus Schulen und WfbM realisieren 

(Deusch, 2022b).  

 

Inklusionsbetriebe sind in folgende Organisationsformen unterteilt30: 

- rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen (Inklusionsunternehmen) oder 

- unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitsgebern im Sinne des § 154 Abs. 2 geführte 

Betriebe (Inklusionsbetriebe) 

                                                 

281,7 % der Menschen mit Behinderung sind in einen Inklusionsbetrieb ohne BfA vermittelt, während 4,2 % der Beschäftigten mit BfA ei-

nen Inklusionsbetrieb beschäftigt waren (BMAS, 2022). 

29 Diese lag bis 2017 bei 25 %. 

30 für eine Liste der Inklusionsbetriebe geordnet nach Bundesländern siehe: https://www.rehadat-adressen.de/adressen/arbeit-beschaefti-
gung/inklusionsbetriebe/ (Rehadat, 2023) 

https://www.rehadat-adressen.de/adressen/arbeit-beschaeftigung/inklusionsbetriebe/
https://www.rehadat-adressen.de/adressen/arbeit-beschaeftigung/inklusionsbetriebe/
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- oder Abteilungen (Inklusionsabteilungen). 

Inklusionsbetriebe beschäftigen schwerbehinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren 

Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund von Art und 

Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich (Hervorhebung durch die 

Autorinnen) trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfach-

diensten auf besondere Schwierigkeiten stößt. Die Eingliederung muss hierbei nicht auf Schwierigkei-

ten stoßen, vielmehr genügt es, wenn diese lediglich zu erwarten sind, § 215 Abs. 1 SGB IX. 

 

Wenngleich der anspruchsberechtigte Personenkreis nach § 215 Abs. 2 SGB IX geregelt ist, ist mithin 

die folgende Aufzählung als nicht abschließend zu betrachten. 

Zu der Zielgruppe für eine Beschäftigung der Inklusionsbetriebe gehören insbesondere: 

- schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer schwe-

ren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben besonders nachtei-

lig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden Umständen die 

Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt außerhalb eines Inklusionsbetriebes erschwert oder 

verhindert, (Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher Behinderung, Mehrfachbehinde-

rung) 

- schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt für be-

hinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung für den Übergang in einen Be-

trieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und auf 

diesen Übergang vorbereitet werden sollen, 

- schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur dann Aus-

sicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, wenn sie zuvor in ei-

nem Inklusionsbetrieb an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen teilnehmen und dort be-

schäftigt und weiterqualifiziert werden, sowie 

- schwerbehinderte Menschen, die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches sind. 

Die Aufgaben der Inklusionsbetriebe kann man wie folgt zusammenfassen (LVR, 2022): 

Sie… 

- bieten ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit tariflicher oder ortsüb-

licher Vergütung auf Arbeitsplätzen des allgemeinen Arbeitsmarkts 

- gewährleisten eine arbeitsbegleitende Betreuung 

- unterstützen bei Vermittlung in eine andere Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

- verfügen über geeignete Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Beschäftigung in einem Inklu-

sionsbetrieb (z.B. Praktika, Trainingsmaßnahmen), 

- leisten betriebliche Gesundheitsförderung 
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Zum Rentenstatus der Budgetnehmer*innen postuliert die DRV (2023) folgendes: 

Bei der Inanspruchnahme des BfA in Inklusionsbetrieben i.S.d. § 215 Abs. 1 SGB IX gilt das Renten-

privileg nach § 162 S. 1 Nr. 2a SGB IX entsprechend dem Arbeitsbereich der WfbM. Personen, die 

aus dem Arbeitsbereich der Werkstatt in den Inklusionsbetrieb wechseln und dort das BfA in An-

spruch nehmen, behalten den rentenrechtlichen Status aus der WfbM bei. Hier sind Budgetnehmer*in-

nen WfbM-Beschäftigten gleichgestellt und müssen keine Renteneinbußen erwarten. Im Rahmen des 

vorliegenden Projekts erwies sich die rentenrechtliche Besserstellung in Inklusionsbetrieben als hem-

mend. 

Zwar nehmen eher Menschen mit Behinderung, die sich im älteren Alter befinden, eine Rentenbera-

tung in Anspruch. Grundsätzlich gilt aber für alle: Vor dem Wechsel in eine Beschäftigung im Rah-

men des BfA sollte jeder Person beim zuständigen Rentenversicherungsträger konkret nachfragen. In 

einigen Bundesländern besteht bereits eine Pflicht zur Rentenberatung. Auch die Deutsche Rentenver-

sicherung (DRV) empfiehlt, vor dem Wechsel in eine Beschäftigung im Rahmen des BfA beim zu-

ständigen Rentenversicherungsträger konkret nachzufragen. Die Thematik, ob während der Teilnahme 

am Budget für Arbeit weiterhin eine rentenanspruchsbegründende Erwerbsminderung vorliegt, könne 

nicht verbindlich beantwortet werden. Wird ein Mensch mit Behinderungen unter den üblichen Bedin-

gungen des allgemeinen Arbeitsmarkts beschäftigt, kann dies zum Entfallen der vollen Erwerbsminde-

rung führen. Die Entscheidung zum weiteren Vorliegen voller Erwerbsminderung bei einem Wechsel 

in das Budget für Arbeit ist nur im Einzelfall möglich.  

 

Arbeitslosenversicherung 

Versicherungsfreiheit besteht in der Arbeitslosenversicherung (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 SGB III), da der Ge-

setzgeber davon ausgeht, dass der anspruchsberechtigte Personenkreis auf dem ersten Arbeitsmarkt 

nicht dauerhaft verfügbar ist und im Falle eines Scheiterns ein Rückkehrrecht in die WfbM besteht. 

Konkret bedeutet dies, dass Budgetnehmer*innen kein Arbeitslosengeld im Falle eines Scheiterns (sei-

tens beider Seiten) erhalten. Auch das sog. Kurzarbeitergeld, kann den BfA-Nehmer nicht gewährt 

werden.  

 

Ausnahme: Baden-Württemberg - Arbeit Inklusiv: Das baden-württembergische Modellprojekt 

„Arbeit inklusiv“ bildet hier die Ausnahme. Für einen Großteil der Förderfälle umgeht das Bundesland 

das Problem des Ausschlusses von der Arbeitslosenversicherung. In der Praxis werden Budgetneh-

mer*innen regulär bei der Sozialversicherung angemeldet31.  

                                                 

31 Auch im Rahmen des Programms „LWL-Budget für Arbeit“ werden Budgetnehmer*innen bei der Sozialversicherung angemeldet (Eiköt-
ter & Reinersmann, 2023). 
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Tarifvertragliche oder ortsübliche Entlohnung 

Im Rahmen des BfA werden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen mit tariflicher oder orts-

üblicher Entlohnung gefördert. Minijobs sind ausgenommen.  

Wichtig: Der aktuelle Mindestlohn32 bzw. der Branchenmindestlohn dürfen nicht unterschritten wer-

den. 

 

Beschäftigungsformen 

 

 

Vollzeitbeschäftigung       Teilzeitbeschäftigung 

 

Vollzeitbeschäftigung: Damit der Mensch mit Behinderung seinen Lebensunterhalt oder zumindest 

einen Großteil davon durch eigenes Einkommen bestreiten kann, werden vom Gesetzgeber primär 

Vollzeitbeschäftigungen im Umfang von 35-40 Stunden angestrebt.  

Teilzeitbeschäftigung: Teilzeitbeschäftigungen sind im Rahmen des BfA möglich, die Mindeststun-

denzahl beträgt 15 Stunden pro Woche. Ausnahme bilden hierbei die Inklusionsbetriebe, bei denen die 

Mindeststundenzahl 12 Stunden beträgt. 

4.2.2.2.1 Länderspezifischer Umfang der Leistungen 

4.2.2.2.1.1 Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung 

des Beschäftigten 

Mit dem Lohnkostenzuschuss bezweckt der Gesetzgeber den Ausgleich der Minderleistung des Men-

schen mit Behinderung auszugleichen (BT- Drs. 18/9522, S. 256). Der Lohnkostenzuschuss beträgt bis 

zu 75 % des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts33. 

Nach pflichtgemäßem Ermessen des jeweiligen Reha-Trägers sind die Höhe und Dauer des Lohnkos-

tenzuschusses anhand der Umstände des Einzelfalls i.d.R. vom IFD oder WfbM festzustellen34 (von 

                                                 

32 Der aktuelle Mindestlohn liegt nach § 1 Abs. 2 MiLoG bei 12 € / Std.  

Bundesländer wie Bremen und Berlin können davon abweichen.  

33 Nach älterer Gesetzeslage war der Lohnkostenzuschuss gedeckelt: Höchstens 40 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB 
IV33. Durch Landesrecht konnten die Bundesländer von dem Prozentsatz der Bezugsgröße nach Satz 2 zweiter Halbsatz nach oben abwei-

chen. Es profitierten drei Bundesländer von diesem Grundsatz: Bayern bis zu 48%, Bremen und Rheinland-Pfalz 60% (sowie Brandenburg in 

Einzelfällen). 

34 In Rahmenvereinbarungen, Arbeits- und Orientierungshilfen der Bundesländer können diese näher geregelt werden. 
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Boetticher, 2020). Hierbei werden Art und Schwere der Behinderung und die daraus folgende Minde-

rung der Leistungsfähigkeit einbezogen (ebd.). Die Leistungen können degressiv ausgestaltet sein35. 

Zwar konstatiert die offizielle Homepage der Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz, dass der 

Bewilligungszeitraum in der Regel zwei Jahre umfasse und bei bestehendem Bedarf Verlängerungen 

(jeweils in zwei Jahres Abschnitten) möglich seien (Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz, 

2018), allerdings weist die empirische Befundlage auf eine unterschiedliche Handhabung hinsichtlich 

der Bewilligungszeiträume für die Gewährung eines Budgets in der Praxis hin. Die Befristung der 

Lohnkostenzuschüsse hat zur Folge, dass auch die im BfA abgeschlossenen Verträge befristet sind 

(ebd.). 

Im Gegensatz zum Persönlichen Budget § 29 SGB IX wird der Lohnkostenzuschuss als Leistung di-

rekt an den Arbeitgeber gezahlt.  

In Folgendem werden die bundesrechtlichen Abweichungen hinsichtlich der Ausgestaltung des Lohn-

kostenzuschusses dargestellt: 

Baden- 

Württem-

berg  

bis zu 70 % (bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen) und bis zu 60 % (bei befristeten Ar-

beitsverhältnissen mit einer Mindestvertragszeit von 12 Monaten) der Bruttoaufwendun-

gen des Arbeitgebers (Arbeitnehmerbruttoentgelt plus 20 vom Hundert für die Arbeitge-

beranteile zur Sozialversicherung)  

Bayern  
Landesweite Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen Bezirken und Inklusi-

onsämtern zum 1. Oktober 2018 in Kraft getreten.  

Berlin bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes 

Branden-

burg 
bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes  

Bremen bis zu 75 % des Bruttoeinkommens (Integrationsfachdienst Bremen, o.J.) 

Hamburg bis zu 75 % des AN-Bruttoentgeltes 

Hessen bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes 

Mecken-

burg-Vor-

pommern 

Keine Information 

Nieder-

sachsen 
bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes 

                                                 

35 vgl. z.B. Bundesland Berlin 
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Nordrhein-

Westfalen 

 

bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes 

 

Rheind-

land-Pfalz 

bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes 

Der Lohnkostenzuschuss darf nicht höher sein als die individuell im Arbeitsbereich der 

Werkstatt tatsächlich entstehenden Kosten.  

Saarland Keine Angabe 

Sachsen bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes 

Sachsen-

Anhalt 
bis zu 75 % des AN-Bruttolohnes 

Schleswig-

Holstein 

bis zu 70 % des Arbeitgeberbruttos (im Rahmen des neuen Modellprojekts „Übergänge 

schaffen – Arbeit inklusiv“) (Landesportal Schleswig-Holstein, 2023) 

Thüringen bis zu 75 % des regelmäßigen Arbeitsentgelts (Betanet, 2023) 

         (modifiziert nach Steinmüller, 2022) 

 

4.2.2.2.1.2 Aufwendungen für die wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Beglei-

tung am Arbeitsplatz 

 

Begriff der Anleitung und Begleitung 

Das Budget für Arbeit gewährleistet zudem die Aufwendungen für die wegen der Behinderung erfor-

derliche Anleitung und Begleitung. Im SGB wird die Anleitung und Begleitung als Leistung nicht le-

gal definiert. 

Der Bundesgesetzgeber bezweckt mit dieser Leistung die Gewährleistung einer „dauerhafte[n] persön-

liche[n] Unterstützung, um die Tätigkeit ausüben zu können“ (BT-Drs. 18/9522, S. 253). In der Geset-

zesbegründung werden die Aufgaben und Funktionen der Anleitung und Begleitung nicht näher defi-

niert. Vielmehr nennt der Gesetzgeber Beispiele, die für Anleitung und Begleitung in Frage kämen: 

nämlich Arbeitsassistenz36 (Hervorhebung durch die Autorinnen) oder Job-Coach (ebd.) 

                                                 

36 Die BAG UB definiert die Arbeitsassistenz als „eine dauerhafte, regelmäßig und zeitlich nicht nur wenige Minuten täglich anfallende 
Unterstützung am Arbeitsplatz personale Unterstützung von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz“ (BAG UB, 2018, S. 5). Nach aktu-

eller Rechtsprechung handle es sich bei der Arbeitsassistenz um über gelegentliche Handreichungen hinausgehende, zeitlich wie tätigkeitsbe-

zogen regelmäßig wiederkehrende dauerhafte, regelmäßig und zeitlich nicht nur wenige Minuten täglich anfallende Unterstützung36. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH, o.J.) definiert die Arbeitsassistenz als „eine arbeitsplatzbe-
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Dauer und Umfang für die Anleitung und Begleitung 

Zwar sind Dauer und Umfang der Leistungen nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen, al-

lerdings bezweckt der Gesetzgeber dauerhafte Beschäftigungen anzubahnen. Somit sei versucht, dem 

Arbeitgeber Planungssicherheit geben37. 

Bereits in den früheren Studien wurde festgestellt, dass eine adäquate Unterstützung auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt förderlich ist (Lelgemann, 2009; Mirbach et al., 2014). Die Anleitung und Beglei-

tung wird durch geeignete Fachdienste erbracht.  

 

Mögliche Personen bzw. Institutionen für Anleitung und Begleitung38  

Für diese Aufgabe wird in einigen Bundesländern der IFD bereits in Ausführungsgesetzen, Orientie-

rungshilfen39 etc. als Institution für die Anleitung und Begleitung determiniert.  

Die empirische Befundlage dieses Projekts „BfA-Gelingt“ zeigt, dass folgende Personen bzw. Institu-

tionen für die Anleitung und Begleitung delegiert werden können40: 

 

Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)  

„Es gab ja dieses Budget für Arbeit in Hamburg schon länger. Und die, wenn aus der Werk-

statt, wenn der Mitarbeiter das möchte, kann die Werkstatt weiter begleiten. Wenn die den in 

den Betrieb vermittelt hat, kann die weiter begleiten, ja. (Exp_43, Pos. 85) 

 

Integrationsfachdienst (IFD)  

„Das bedeutet noch lange nicht, dass die Menschen sich im Wettbewerb ohne die Unterstüt-

zung des IFD’s behaupten könnten.“ (Exp_04, Pos. 12) 

 

 

                                                 

zogene Unterstützung für schwerhinderte Menschen, damit sie ihre arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllen können. Ziel ist eine sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung.“ Typische Beispiele für Arbeitsassistenz sind: Einfache Handreichungen wie kopieren, Ordner aus dem 
Regal holen, Bücher umblättern, Mobilitätsassistenz, sowie Kommunikationsassistenz, Vorlesen, Sichten und Ordnen von Schriften und 

Materialien in Schwarzschrift, Begleitung für blinde und sehbehinderte Menschen.  

37 Von Boetticher, 2020 

38 Die Pauschale für die Anleitung und Begleitung ist in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Beispielsweise empfiehlt das Bun-

desland Berlin, für die Anleitung und zwischen dem 1. und 6. Monat eine Pauschale in Höhe von 480 €, und am dem 7. Monat i.H.v. 350 € 

zur Verfügung zu stellen (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, 2020). Integrationsfachdienste können hierfür beauftragt 

werden.  

39 Die Delegation der Leistung „Anleitung und Begleitung“ kann nach Thüringer Orientierungshilfe an die verschiedenen Institutionen ge-

hen (Der Paritätische, 2018), d.h. der Arbeitgeber des Budgetempfängers, ein Integrationsfachdienst (IFD), ein anderer Dienstleister, oder 
eine sonstige geeignete Person können die Anleitung und Begleitung übernehmen.  

40 Die unten beschriebenen Tätigkeiten sind durch die Interviews ermittelte Ergebnisse, sie haben keinen rechtsverbindlichen Charakter. 
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Job-Coach 

Ein Job-Coach als Anleitung und Begleitung wird bereits in der Gesetzesbegründung als Beispiel ge-

nannt. Auch die vorliegende Studie zeigt, dass sich Job-Coaches für diese Tätigkeit eignen. 

 

„Und daher ist auch das Jobcoaching so wichtig. Denn wir sind ja nicht nur dafür da, die 

Menschen mit Behinderungen zu begleiten, sondern vor allem ja auch die Unternehmen zu be-

raten. (Exp_21, Pos. 107) 

 

Sonstige geeignete Personen  

Für Personen, die nicht die berufliche Bildung der WfbM durchlaufen haben, erscheint es jedoch 

schwierig, eine vertrauensvolle Person als Anleitung und Begleitung zu bestimmen.  

 

I: Dass man insgesamt so in den Übergang rein, auch wenn es jetzt Budget für Arbeit heißt 

und irgendwie dann losgelöst ist von der Werkstatt, dass die Werkstatt dann weiterhin als Be-

gleitung im Boot ist, weil sie eigentlich die Person kennt? 

B: Wenn die Person von uns kommt, ja.  (Exp_12, Pos. 120-121) 

 

Arbeitgeber  

Auch der Arbeitgeber des Budgetnehmers kann sich für die Anleitung und Begleitung bereit erklären. 

Dies hat den Vorteil, dass sich diese Personengruppe stets im Unternehmen befindet, bei Bedarf vor 

Ort ist und mit den Abläufen der Organisation besonders vertraut ist. 

 

Die Studienergebnisse des Projekts „BfA Gelingt“ deuten auf die vorwiegende Übernahme dieser 

Leistung durch die Integrationsfachdienste (IFD) hin. Wenngleich die Anleitung und Begleitung in ei-

nigen Bundesländern von den Integrationsfachdiensten vollzogen wird, so soll dem Wunsch- und 

Wahlrecht gem. § 8 SGB IX des Menschen mit Behinderung Rechnung getragen werden41, d.h. die 

Wünsche des Leistungsberechtigten müssen mitberücksichtigt werden.  
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Rolle der Anleitung und Begleitung  

Ein allgemeingültiger Tätigkeitskatalog hinsichtlich der Anleitung und Begleitung im Rahmen des 

Budgets für Arbeit existiert in der Literatur nicht. Deshalb werden im Folgenden die Rolle und Funk-

tion der Anleitung und Begleitung näher beschrieben. 

 

Die Interviews zeigen, dass zwischen der Anleitung und Begleitung, dem Budgetnehmer und dem Be-

trieb ein enges Verhältnis besteht, das dazu führt, dass folgende Aufgaben und Funktionen seitens An-

leitung und Begleitung übernommen werden: 

 

Einarbeitung am Arbeitsplatz 

Zu den Funktionen der Anleitung und Begleitung kann auch die Einarbeitung im Betrieb gehören: 

„I: (…) Und der Prozess der Einarbeitung oder so ein Training, das kam dann von dem Arbeit-

geber oder von der Begleiterin? 

B: Von der Begleitung. (E_03, Pos. 116-117) 

 

Offenes Ohr 

Viele der Interviewpartner*innen, insbesondere (potenzielle) Budgetnehmer*innen berichten, dass 

eine sehr gewichtige Funktion der Anleitung und Begleitung darin besteht, dass die Anleitung und Be-

gleitung erbringende Person ein offenes Ohr für den Menschen mit Behinderung anbietet: 

„Anleitung und-, ich habe jetzt mit dem Herrn einen sehr, sehr guten Kontakt auf jeden Fall. 

(…) wenn ich Probleme oder Anliegen habe, ist auf jeden Fall, ist er immer da und hat immer 

ein offenes Ohr auf jeden Fall. (BN_07, Pos. 61) 

 

Mediation / Krisenintervention: 

Experten, wie Job-Coaches beschreiben, wie sie Initiative ergreifen, wenn es um eine krisenhafte Zu-

spitzung zwischen Budgetnehmer und seinem Arbeitsumfeld gibt: 

„Wo wir die Möglichkeit haben, immer mal wieder in den Betrieb hineinzugehen. Kriseninterven-

tion zu betreiben, bei Problemen, bei Konflikten einfach einzuschreiten und zu schauen, dass der 

Arbeitsplatz stabil bleiben kann.“ (Exp_07, Pos. 8) 
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Konfliktlösung 

Auch bei Konflikten kann die Anleitung und Begleitung eine wichtige Rolle einnehmen 

„Wenn ich Konflikte habe, dann ist (Name der Person der Anleitung und Begleitung) sofort 

da. Wir lösen sie vor Ort. (BN_03, Pos. 51) 

 

Integration in den Betrieb 

Auch die soziale Integration in den Betrieb kann ein Aufgabengebiet der Anleitung und Begleitung 

sein. 

„Aber die größeren Hürden sind die wirkliche Integration in den Betrieb. Nicht nur fachlich, 

sondern auch sozial.“ (Exp_21, Pos. 107-108) 

 

Psychische Stabilisierung 

Sie kann auch als psychische Stabilisator wirken: 

 

„(…) ich brauche sofort ein Feedback, ist das okay gewesen, wo war ich, ist das okay gewe-

sen. Ich brauche also ganz schnell noch so ein Feedback, um dann wieder zu erden. Also die 

Assistenz holt mich eigentlich ständig auf die Erde, sonst könnte ich den Job nicht machen. 

(BN_01, Pos. 39) 

 

Unternehmensberatung 

Nicht nur Menschen mit Behinderung profitieren von einer Anleitung und Begleitung, auch Unterneh-

men können von ihrer Expertise Gebrauch machen. 

„Also dass auch das immer wieder so am Anfang Beratung, Aufklärungsarbeit, ja Firma viel 

auch in rechtlicher Hinsicht beraten, wenn es kleinere Betriebe sind. (Exp_07, Pos. 88) 

 

Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten 

Die Anleitung und Begleitung unterstützt auch bei behördlichen Angelegenheiten, wie Antragsstellung 

bei behindertengerechter Ausgestaltung des Arbeitsplatzes: 

 

„Und hat ja auch, wie gesagt diesen Tisch und meinen Bürostuhl organisiert beziehungsweise 

diesen Antrag gestellt.“ (BN_07, Pos. 61) 
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Übernahme pädagogischer Aufgaben 

Auch für pädagogische Aufgaben wie Hilfe bei dem Erschaffen von Strukturen, kann die Anleitung 

und Begleitung eine bedeutende Unterstützung sein. 

„ich sitze vor meinem PC und habe fünf Aufgaben, so wie ich zurzeit in meinem Kopf gestrickt 

bin, versuche ich die auf einmal zu erledigen. Das kann man tun, aber da wird nicht viel bei, 

sondern die Assistenz ordnet ganz oft. (BN_01, Pos. 39) 

Fahrtkosten 

Ein weiteres Problemfeld, das sowohl in der Literatur als auch in den durchgeführten Interviews the-

matisiert wird, sind die Fahrtkosten: Für Autoren wie Nebe (2018) schließe das BfA weitere Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. §§ 49 ff. SGB IX, wie die Fahrtkosten nicht aus (ebd.). Als 

zuständige Träger für die Mobilitätsbeförderung kämen die Träger der Rentenversicherung und die 

Bundesagentur für Arbeit in Betracht (Schmidt, 2021a). Aus Teilen der Literatur und Orientierungshil-

fen42 geht hervor, dass die Fahrtkosten nicht von den jeweiligen Rehabilitationsträgern erbracht wer-

den (ebd.).  

Bundesländer wie beispielsweise Hamburg (2022, S. 7) schreiben: Die unerlässlichen Fahrtkosten 

werden im Rahmen des Budgets für Arbeit übernommen. Unerlässlich sind die Kosten, wenn die Ar-

beitsstelle weder zu Fuß noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Unter unerlässli-

chen Kosten werden Kosten verstanden, die aufgrund der Art und Schwere der Behinderung für erfor-

derliche besondere Beförderungsmittel (Krankentransport, Taxi) entstehen. Hierfür sind drei Kosten-

voranschläge einzuholen (ebd.). Auch Niedersachsen (Niedersächsischer Landtag, 2021) und Sachsen-

Anhalt verweisen auf die Möglichkeit einer Übernahme der Fahrtkosten in Härtefällen: „Der Fahr-

dienst bzw. Leistungen zur Mobilität sind nicht Bestandteil des Budgets für Arbeit. Sie müssen diese 

Leistung gesondert beim Sozialamt beantragen. Es wird dann entsprechend Ihrer persönlichen Ver-

hältnisse und Bedarfe entscheiden, ob und welche Leistungen zur Mobilität erforderlich sind“ (Lande-

sportal Sachsen-Anhalt, 2022). 

 

Die Interviewteilnehmer*innen beschreiben die Übernahme der Fahrtkosten unterschiedlich: 

Laut einer Expertin werden die Fahrtkosten nicht übernommen.  

„Der Weg zur Arbeit muss selbst dann bezahlt werden. Also bisher, wenn sie in der Werkstatt 

sind, werden die Kosten ja vom Kostenträger übernommen. Aber sobald sie aus der Werkstatt, 

ja in Richtung des Budgets auch ausscheiden, gibt es dann da keine Fahrkostenunterstützung 

mehr.“ (Exp_07, Pos. 52)  

                                                 

42 Siehe Thüringer Orientierungshilfe (Der Paritätische, 2018) 
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Aufgrund der Initiative einer Arbeitgeberin und eines Budgetnehmers übernahm der Rehabilitations-

träger die Mobilitätskosten.  

„Dann haben wir jetzt aber bei der Rentenversicherung rausgefunden, dass es da Mobi-

litätshilfe gibt, die man beantragen kann und die haben das dann auch genehmigt, dass er halt 

dort dann mit dem Taxi gefahren wurde jeden Tag dann halt zur Arbeit und wieder zurück“ 

(AG_06, Pos. 73).  

 

4.2.2.3 Sonderwege zum BfA 

Nachfolgend werden Sonderwege zum BfA vorgestellt: 

4.2.2.3.1 Ambulanter Berufsbildungsbereich 

Mit dem sog. ambulanten Berufsbildungsbereich wird dem Klienten ermöglicht, den Berufsbildungs-

bereich außerhalb der WfbM in einem Unternehmen des ersten Arbeitsmarkts zu absolvieren (Lebens-

hilfe Buxtehude, 2017). 

Die jeweiligen Ausbildungspläne werden je nach Fähigkeit und Kompetenz des Menschen mit Behin-

derung modifiziert. Die Fachkraft für Anleitung kommuniziert zwischen dem Menschen mit Behinde-

rung und Betrieb und übernimmt die Aufgaben einer Assistenz. In diesem Kontext besucht der 

Mensch mit Behinderung Unterrichtsstunden in der Berufsschule. Die Überprüfung des Eingliede-

rungsplans wird dem regulären Berufsbildungsbereich analog angewendet.  

4.2.2.3.2 Virtuelle WfbM43 

Ein weiterer Sonderweg, der den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt ebnet, stellt die virtuelle WfbM 

dar. 

Im Jahr 2004 wurde das Modellprojekt „Virtuelle Werkstatt“ für Menschen mit psychischer Erkran-

kung im Saarland eingeführt, um Personen mit psychischer Erkrankung eine Alternative zu klassi-

schen Werkstattarbeitsplätzen anzubieten. Heute ist sie in allen Bundesländern fest etabliert und ist 

eine wichtige Maßnahme für Menschen, die außerhalb der WfbM tätig sein möchten. Die virtuelle 

Werkstatt, die überwiegend Abteilungen der klassischen WfbM sind, vermittelt und begleitet ihre Ziel-

gruppe auf ausgelagerten Arbeitsplätzen der WfbM. Bei erfolgreichem Matching zwischen dem Men-

schen mit Behinderung und dem potenziellen Arbeitgeber besteht die Möglichkeit, das Verhältnis in 

ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis umzuwandeln. 

Angebote der Virtuellen WfbM richten sich an die Menschen, die sich im Berufsbildungsbereich oder 

im Arbeitsbereich befinden.  

                                                 

43 https://www.lebenshilfe-regensburg.de/de/werkstaetten/Virtuelle-Werkstatt/Flyer/Flyer-Virtuelle-Werkstatt.pdf (Lebenshilfe Regensburg 
(o.J.). 

https://www.lebenshilfe-regensburg.de/de/werkstaetten/Virtuelle-Werkstatt/Flyer/Flyer-Virtuelle-Werkstatt.pdf
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4.2.2.4 Weitere Ausgestaltung des BfA 

Keine Gewährleistungspflicht der Leistungsträger 

Gem. § 61 Abs. 5 SGB IX sind die Leistungsträger nicht verpflichtet, Leistungen zur Beschäftigung 

bei privaten oder öffentlichen Arbeitgebern zu ermöglichen. Dieser von den Interviewpartnern als 

Hemmnis erlebter Grundsatz wird im nächsten Kapitel näher erläutert. 

 

„Es braucht eine Stelle, die da halt irgendwie einen Auftrag hat, das zu vermitteln und zu be-

gleiten oder, also nicht die Anleitung und Begleitung, aber der Gesetzgeber hat ja immer die 

Pflicht soziale Hilfen einzurichten (...) Also dass das halt in die IFDs kommt, dass da eine 

Stelle kommt, die dazu berät oder sowas halt oder woanders, das ist egal.“ (Exp_11, Pos. 97)  

 

Rückkehrrecht, § 220 Abs. III SGB IX  

Scheitert ein Beschäftigungsverhältniss, so besteht ein Rückkehrrecht in die WfbM. Bei einer 

Rückkehr in die WfbM muss ein Eingangsverfahren nicht erneut durchlaufen werden, die Rückkehr 

erfolgt in den Arbeitsbereich der Einrichtung.  

Wenngleich eine aktuelle Studie vom BMAS besagt, dass im Allgemeinen nur 14 % der Menschen mit 

Behinderung, die auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig waren, von ihrem Rückkehrrecht Gebrauch ma-

chen (BMAS, 2022), muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass der Wegfall der vollen Erwerbsmin-

derung bei Budgetnehmer*innen ein Entfallen des Anspruchs nach § 58 SGB IX auf die Beschäfti-

gung im Arbeitsbereich der WfbM nach sich zieht. So würden die Rechtsgrundlagen für ein BfA und 

das Rückkehrrecht in die WfbM wegfallen. 

Im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses steht dem Budgetnehmer ein Rückkehrrecht i.S.d. § 

220 Abs. III SGB IX zu, das von vielen Interviewpartner*innen als „fördernd“ bezeichnet wurde: 

 

„Aber da meine ich, hätte ich ja auch schon gelesen, dass ja auf jeden Fall auch eine Rück-

kehr dann zurück dann kein Problem darstellt. Ich glaube, das gibt so ein bisschen Sicherheit. 

Und deshalb würden oder wären die auch bereit, sowas auszuprobieren (Exp_42, Pos. 45-46). 

 

Zuständigkeit für das Budget für Arbeit 

Die Zuständigkeit liegt bei i.d.R. bei dem Träger der Eingliederungshilfe, auch können gem. § 63 Abs. 

3 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1-3 SGB IX die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, die Träger der 

Kriegsopferfürsorge oder die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig sein. 

 

Arbeitsrechtliche Besonderheiten 

Im Allgemeinen gilt, dass die arbeitsrechtlichen Besonderheiten auf das BfA anzuwenden sind. 
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Besonderer Kündigungsschutz, § 168 ff. SG IX 

Auch im Rahmen des BfA genießen Menschen mit Behinderung den besonderen Kündigungsschutz 

gemäß § 168 SGB IX. Dies bedeutet, dass im Falle einer Kündigung die Zustimmung des Integrations-

amtes vorliegen muss. Wird die Kündigung ohne eine vorherige Zustimmung des Integrationsamtes 

ausgesprochen, so ist sie unwirksam.  

4.2.2.5 Das BfA in Kombination mit weiteren Leistungen 

Persönliches Budget, § 29 SGB IX 

Die Leistungen des Budgets für Arbeit können in die Bemessung eines Persönlichen Budgets (§ 29 

SGB IX) einbezogen werden (vgl. von Boetticher, 2020). Leistungen des Budgets für Arbeit können in 

die Bemessung eines Persönlichen Budgets einbezogen werden (Nicht nur Unterstützungsleistungen 

wie Jobcoaching oder Arbeitsassistenz, sondern auch die Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber) (vgl. 

von Boetticher, 2020; Luik, 2018). Eine Pauschale für die Anleitung und Begleitung kann auch als 

Persönliches Budget ausgezahlt werden. (Mattern, 2020). 

 

Arbeitsförderungsgeld 

Ein Anspruch auf Arbeitsförderungsgeld (§ 59 SGB IX) besteht während der Beschäftigung nicht 

(§ 111 Abs. 3 SGB IX) (Luik, 2018). 

 

Arbeitsassistenz 

 Gast-Schimank (2020) postuliert, dass die Kombination des BfA mit weiteren Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben, wie die Arbeitsassistenz, möglich sei. 

 

4.2.3 Alternative Möglichkeiten zur Realisierung des Übergangs 

Im Folgenden werden nicht nur Maßnahmen dargestellt, die durch das BTHG neu eingeführt wurden, 

sondern exemplarisch auch Maßnahmen vor der Einführung des BTHG sowie bundesspezifische Mo-

dellprojekte vorgestellt, deren Zweck es ebenso ist, Menschen mit Behinderung auf den ersten Ar-

beitsmarkt zu inkludieren.  
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Unterstützte Beschäftigung, § 55 SGB IX 

Die Unterstützte Beschäftigung (UB) ist eine bedeutende Beschäftigungsform44, die bei einem Wech-

sel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt von den Menschen mit Behinderung in Anspruch genommen 

wird (BMAS, 2022). 

Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist nach § 55 Abs. 1 SGB IX, Leistungsberechtigten mit beson-

derem Unterstützungsbedarf eine angemessene, geeignete und sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung zu ermöglichen und zu erhalten. Sie umfasst eine individuelle betriebliche Qualifizierung und bei 

Bedarf eine Berufsbegleitung. Wenngleich die Zielgruppe der Unterstützten Beschäftigung nicht näher 

geregelt ist, werden unter anderem auch Schulabgänger*innen der Förderschulen genannt (Deusch, 

2022a).  

Sie ist in drei Phasen gegliedert: Einstiegsphase, Qualifizierungsphase, Stabilisierungsphase (Bunde-

sagentur für Arbeit, 2019).  

1. Einstiegsphase: Berufliche Orientierung und Erprobung,  

Suche nach geeigneten Qualifizierungsplätzen 

2. Qualifizierungsphase Unterstützte Einarbeitung und Qualifizierung im 

Betrieb 

3. Stabilisierungsphase Festigung im betrieblichen Alltag mit dem Ziel 

der dauerhaften sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung im Betrieb 

Es finden auch regelmäßig Wissensvermittlung und Kompetenztraining (insbesondere der Sozialkom-

petenz) statt. Etwaige Kosten (wie Teilnahmekosten) werden durch die BA übernommen. 

Während der anschließenden Beschäftigung ist die Unterstützung des Integrationsamtes nicht auszu-

schließen. 

 

Anderer Leistungsanbieter, § 60 SGB IX 

Der sog. Andere Leistungsanbieter wurde im Rahmen des BTHG eingeführt. Gemäß § 60 Abs. 1 SGB 

IX können Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen nach den §§ 57 und 58 haben, 

diese auch bei einem sog. ‘anderen Leistungsanbieter‘ in Anspruch nehmen. In Absatz 1 ist somit vom 

Gesetzgeber ein Wunschrecht postuliert, das den Menschen mit Behinderung ermächtigt, die Leistun-

gen der WfbM auch außerhalb der WfbM in Anspruch zu nehmen (Wörmann, 2018). Dieses Wahl-

recht steht denjenigen zu, die die Voraussetzungen gem. § 57 (Berufsbildungsbereich) bzw. gem. § 58 

                                                 

44 Die Teilnehmerzahlen liegt seit der Einführung der Maßnahme bei ca. 3000 Personen/Jahr (Oschmiansky, Kaps & Kowalcyk, 2018) 
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(Arbeitsbereich) erfüllen (Nebe, 2018). Sie sind Rehabilitanden, verfügen über den gleichen Rechts-

status wie im Arbeitsbereich der WfbM und können zudem wie WfbM-Beschäftigte Arbeitsförde-

rungsgeld beziehen (ebd.). 

Die bisherigen Angebote der WfbM decken nicht die Bedürfnisse und Ziele des heterogenen Perso-

nenkreises aller Leistungsberechtigten. Insbesondere sollen Menschen mit psychischer Behinderung 

von der Leistung des anderen Leistungsanbieters Gebrauch machen können (ebd.). Arbeitsmöglichkei-

ten bei den anderen Leistungsanbietern umfassen mögliche Bereiche: Druckerei, Weberei, Holzwerk-

statt, Kfz-Werkstatt, Fischerei, Gastronomie, Catering, Konditorei, Altenheim, Kindergärten/Tages-

stätten, Gärtnerei/Landschaftsgestaltung, IT-Unternehmen, e-Commerce/Onlinehandel (Zentel & 

Maaß, 2021). Im Unterschied zur WfbM müssen sie gem. § 60 Abs. 2 Nr. 2 SGBIX nicht über eine 

Mindestplatzzahl und die für die Erbringung der Leistungen in Werkstätten erforderliche räumliche 

und sächliche Ausstattung verfügen. Ein weiterer Hauptunterschied zur WfbM liegt auch darin, dass 

sie ihr Angebot auf Leistungen nach § 57 oder § 58 oder Teile solcher Leistungen beschränken kön-

nen, d.h. sie können im Gegensatz zur WfbM berufliche Bildung und/oder Beschäftigung anbieten. 

Die bisherige Inanspruchnahme dieser Leistung fällt jedoch gering aus: Bundesweit gibt es 39 Anbie-

ter und 309 Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen (Stand: 2020) (BAGüS, 2022). Das 

Rechtsverhältnis zwischen dem anderen Leistungsanbieter und dem Menschen mit Behinderung ist 

nach § 221 SGB IX geregelt. 

 

Es folgt eine kurze Übersicht zu den Hauptunterschieden zwischen WfbM und anderen Leistungsan-

bietern (aus Sicht des Leistungsberechtigten): 

Hauptunterschiede zwischen WfbM und anderen Leistungsanbietern 

WfbM Anderer Leistungsanbieter 

Mindestplatzzahl Keine Mindestplatzzahl 

Aufnahmepflicht Keine Aufnahmepflicht 

Spezifische räumliche und sächliche Ausstat-

tung 

Keine spezifische räumliche und sächliche Aus-

stattung  

Berufliche Bildung als Pflicht § 57 oder § 58 oder Teile solcher Leistungen 
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Budget für Ausbildung, § 61a SGB IX45 

Das Budget für Ausbildung ist eine Alternative zum Eingangsverfahren / Berufsbildungsbereich der 

WfbM (§ 57 SGB IX) (Bundesagentur für Arbeit, 2021)46. 

Anspruchsberechtigt sind gem. § 61 a Abs. 1 SGB IX Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 

Leistungen nach § 57 oder § 58 haben und denen von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein 

sozialversicherungspflichtiges Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder in 

einem Ausbildungsgang nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes oder § 42r der Handwerksordnung an-

geboten wird. 

 

Das Budget für Ausbildung umfasst gem. § 61a Abs. 2 SGB IX: 

Erstattung der angemessenen 

Ausbildungsvergütung ein-

schließlich des Anteils des Ar-

beitgebers am Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag und des 

Beitrags zur Unfallversiche-

rung 

Aufwendungen für die Anlei-

tung und Begleitung am Ar-

beitsplatz und in der Berufs-

schule 

Fahrtkosten 

Gemäß Abs. 5 soll die Bundesagentur für Arbeit den Menschen mit Behinderungen bei der Suche nach 

einem geeigneten Ausbildungsplatz unterstützen. Dies umfasst ggf. auch die Unterstützung bei der Su-

che nach einer geeigneten Einrichtung der beruflichen Rehabilitation. 

Es gibt nicht nur die vom Gesetzgeber erlassenen beruflichen Maßnahmen. Vielmehr implementieren 

die Bundesländer eigenständig Modellprojekte, die eine berufliche Teilhabe auf dem ersten Arbeits-

markt ermöglichen.  

 

Wichtig für das Beratungskonzept 

Vor dem Beratungsgespräch sind über die (bundeseigenen) konkurrierenden Modellprojekte Informa-

tionen zu beschaffen, um die/den Budgetnehmer*in auch über diese Möglichkeiten zu informieren. 

Diese Modellprojekte können sich sowohl in der Definition des anspruchsberechtigten Personenkrei-

ses als auch in den Rahmenbedingungen unterscheiden. 

                                                 

45 Für weitere Ausführung über das Budget für Ausbildung i.S.d. § 61a SGB IX siehe https://www.arbeitsagentur.de/datei/ausbildungsgeld-

bei-berufsausbildung-und-unterstutzter-beschaftigung_ba146221.pdf (Bundesagentur für Arbeit, 2021). 
46 Für weitere Informationen siehe: ebd. 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ausbildungsgeld-bei-berufsausbildung-und-unterstutzter-beschaftigung_ba146221.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ausbildungsgeld-bei-berufsausbildung-und-unterstutzter-beschaftigung_ba146221.pdf
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4.2.4 Länderspezifische Modellprojekte zum BfA47  

Maßnahmen, die eine berufliche Inklusion gestatten, werden in den jeweiligen Bundesländern durch 

verschiedene Modellprojekte ermöglicht. Deren Rahmenbedingungen unterscheiden sich oftmals von 

denen des BfA. Diese sind im Rahmen des Beratungsgesprächs dem Menschen mit Behinderung auch 

aufzuzeigen. Im Folgenden werden exemplarisch einige davon aufgegriffen und Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zum BfA erläutert. Vor dem Beratungsgespräch empfiehlt es sich, sich innerhalb des 

Bundeslandes bzw. der Region zu erkundigen, welche Maßnahmen zur beruflichen Inklusion dominie-

ren, um die Vor- und Nachteile dieser bzw. die Unterschiede und Gemeinsamkeiten näher zu bringen.  

 

Job4000 (Hamburg) 

Wenngleich das Budget für Arbeit in Hamburg seit längerer Zeit fest etabliert ist und in der Umset-

zung ein Automatismus gewonnen wurde, gibt es auch in diesem Bundesland konkurrierende Modell-

projekte. Ein Modellprojekt stellt das Job4000 dar. Das Programm entstand im Jahr 2007 und wird 

kontinuierlich weiterentwickelt. Die Durchführung obliegt dem Integrationsamt Hamburg gemeinsam 

mit der Hamburger Agentur für Arbeit und dem Jobcenter team.arbeit.hamburg. Die zusätzlichen Leis-

tungen werden mit den Förderungen des SGB II, SGB III und SGB IX kombiniert. Zielgruppe dieses 

Programms sind Menschen mit Behinderung, die arbeitssuchend sind und Schwierigkeiten haben, auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, um ihnen eine dauerhafte Beschäftigung zu ermögli-

chen. In Verbindung mit Eingliederungszuschüssen anderer Leistungsträger, kann eine bis zu zehnjäh-

rige Lohnkostenförderung erfolgen. Zusätzliche Eingliederungszuschüsse werden für zwei Jahre an 

den Arbeitgeber ausgezahlt. Die Förderhöhe beträgt 30 % des Bruttolohns. Der Wechsel aus Inklusi-

onsbetrieben wird mit einem zweijährigen Lohnkostenzuschuss in Höhe von 50% des Bruttolohns ge-

fördert.48  

 

Arbeit Inklusiv (Baden-Württemberg) 

Das im BTHG aufgenommene Budget für Arbeit ist in Baden-Württemberg im Förderprogramm Ar-

beit Inklusiv als Teil 2 (KVJS, 2017) etabliert. Das Bundesland Baden-Württemberg postuliert, dass 

das BfA sozialversicherungsrechtlich eingeschränkte Arbeitsverhältnisse wegen der erheblichen Leis-

tungsminderung der Zielgruppe (Hervorhebung durch die Autorinnen) ermöglicht (BMWK, 2022). In 

den Jahren 2012- 2020 wurden 5000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Rahmen des 

genannten Modellprojekts für wesentlich behinderte Menschen geschaffen. Zielgruppe sind besonders 

betroffene schwerbehinderte MenscheN, die zugleich auch wesentlich behinderte Menschen im Sinne 

                                                 

47 Die hier skizzierten Modellprojekte der jeweiligen Bundesländer sind als skizzenhafte Darstellungen zu verstehen. Eine abschließende 

Bewertung kann und soll hier nicht erfolgen. 

48 Für weitere Infos siehe: https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/integrationsamt-rechtliche-grundlagen/15806354/durchfuehrungsgrund-
saetze-programm-job-4000/ (Integrationsamt Hamburg, 2021). 

https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/integrationsamt-rechtliche-grundlagen/15806354/durchfuehrungsgrundsaetze-programm-job-4000/
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/integrationsamt-rechtliche-grundlagen/15806354/durchfuehrungsgrundsaetze-programm-job-4000/
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des § 53 SGB XII sind, und die deshalb Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer WfbM nach 

§ 58 SGB IX haben. 

Personen, die wegen einer erheblich eingeschränkten Leistungsfähigkeit nicht in der Lage sind, ihre 

arbeitsvertraglichen Verpflichtungen kalkulierbar einzuhalten und / oder i.d.R. deutlich weniger als 30 

%, aber mehr als 5% der Arbeitgeberbruttolohnkosten durch eigene Arbeitsleistung selbst erwirtschaf-

ten können, können hierdurch gefördert werden. 

Die Gesamtmaßnahme (inkl. Arbeit inklusiv) richtet sich an folgende Personengruppen: 

- Personen, die bisher in einer WfbM gearbeitet haben 

- Abgänger aus sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen mit Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung oder Lernen 

- Menschen, die eine WfbM-Berechtigung besitzen 

- Menschen, die auf eine berufsbegleitende Unterstützung durch den IFD angewiesen sind 

- Chronisch psychisch kranke bzw. seelisch behinderte Menschen 

 

BÜWA (Bayern) 

Ein in Bayern hemmender Faktor für die Inanspruchnahme des BfA stellt das bundesspezifische Über-

gangsinstrument „BÜWA“ dar. Das Modellprojekt Begleiteter Übergang Werkstatt Allgemeiner Ar-

beitsmarkt (BÜWA) wurde von 2014-2019 in Bayern modellhaft erprobt und ist seit Dezember 2019 

im genannten Bundesland verstetigt. 

 

Zielgruppe des BÜWA sind:  

- Beschäftigte aus dem Arbeitsbereich mit anerkannter Schwerbehinderung (§ 2 Abs. 2 SGB 

IX) oder Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit (§ 2 Abs. 3 SGBB IX) und wesentlicher 

Behinderung (im Sinne der §§ 53 ff. SGB XII) sowie 

- Teilnehmer aus dem Berufsbildungsbereich mit anerkannter Schwerbehinderung oder Gleich-

stellung durch die Agentur für Arbeit und wesentlicher Behinderung. 

 

Mit den genannten exemplarischen Ausführungen wurde dargestellt, dass es auch andere bundes-

landspezifische Modellprojekte gibt, die die Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt anstreben.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Zielgruppe sich voneinander unterscheiden bzw. die 

Rahmenbedingungen unterschiedlich ausgestaltet sind. Bei einem Beratungsgespräch ist zunächst zu 

eruieren, welche Maßnahmen für den Menschen mit Behinderung in Frage kämen und daraus resultie-

rend auch welche Maßnahme er bevorzugt. 
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5 Beseitigung der Probleme  

In diesem Kapitel wird der gesamte Prozess des BfA-Geschehens dargestellt. Diese können sowohl für 

das Erstgesprächs der Beratung bzw. die Begleitung während des Ausübens der Tätigkeit hilfreich 

sein. 

Die WfbM hat gemäß § 219 Abs. 1 Satz 3 SGB IX den Übergang geeigneter Menschen auf den ersten 

Arbeitsmarkt zu fördern. Was unter einer geeigneten Person zu verstehen ist, wird in der Literatur 

nicht näher beschrieben (unbestimmter Rechtsbegriff).  

Empirischen Studien zufolge (vgl. Mirbach et al., 2014) wird der Übergang auf den ersten Arbeits-

markt überwiegend von den „leistungsstarken“, „fitteren“ Personen realisiert. Im Anbetracht der vor-

liegenden Studienergebnisse des Projekts „BfA Gelingt“ ist hierbei eine Reduktion des unbestimmten 

Rechtsbegriffs „geeignete Personen“ auf leistungsstärkere Menschen eher unzumutbar. Vielmehr sind 

weitere Faktoren wie Motivation, Kompetenz, Fähigkeiten, Verfügbarkeit des Menschen mit Behinde-

rung ausschlaggebend für die Inanspruchnahme des Budgets für Arbeit. 

Da das Beratungskonzept sich nicht lediglich für den Übergang von Werkstattbeschäftigten ins BfA 

eignet, sondern alle Personen berücksichtigen möchte, die die sog. Werkstattfähigkeit aufweisen, ist 

der folgende Abschnitt breit angelegt. 

 

5.1 Vorbereitungsphase 

Die Vorbereitungsphase stellt eine der wichtigsten Phase in diesem Prozess dar.  

Wie bereits erwähnt, besteht gem. § 61 Abs. 5 SGB IX keine Verpflichtung des Leistungsträgers, 

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten oder öffentlichen Arbeitgebern zu ermöglichen. Aus den 

Interviews geht hervor, dass das Fehlen einer Gewährleistungspflicht des Leistungsträgers die Inan-

spruchnahme des BfA hemmt. Es gibt keine objektiv-rechtliche Verpflichtung des Leistungsträgers, 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu gewähren. 

Im Rahmen des Budgets für Arbeit wird explizit keine Institution beauftragt, die den Menschen mit 

Behinderung im Hinblick auf der Suche nach einem geeigneten Arbeitgeber berät bzw. unterstützt. Die 

hier dargestellten Instanzen / Personen lassen sich einerseits aus den Interviews und andererseits aus 

der Literaturrecherche ableiten. 

Lösungen für die zentralen Fragen „wen ansprechen?“ und „wie den Prozess angehen?“ werden im 

folgenden Kapitel dargestellt:  
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5.1.1 Wen ansprechen? 

Da die Vermittlung und Akquise ungeregelt sind, bedarf es Ansprechpersonen, die den Menschen mit 

Behinderung beraten und aufklären. Das vorliegende Beratungskonzept konnte aus den Interviewer-

gebnissen sowie Orientierungs- und Arbeitshilfen der Bundesländer folgende Ebenen identifizieren: 

Institutionelle Ebene Persönliche Ebene 

WfbM Eltern /gesetzliche Betreuer 

IFD Case-Manager 

EUTB Sozialpädagoge 

Bundesagentur für Arbeit Berufsbetreuer 

 Job-Coach 

 

Institutionelle Ebene 

WfbM 

In Bundesländern wie Rheinland-Pfalz verläuft die klassische Vermittlung über eine WfbM (Ministe-

rium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, 2022). Der potenzielle Budgetnehmer 

kann sich an die WfbM wenden, um Auskunft über das BfA und seine Rahmenbedingungen zu erhal-

ten. 

 

Integrationsfachdienst (IFD) 

Der IFD hat gem. § 192 ff SGB IX verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Eine dieser Aufgaben besteht 

darin, geeignete Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu akquirieren und vermitteln, § 193 

Abs. 2 Nr. 4 SGB IX. 

 

„Ja. Also, im Integrationsfachdienst läuft die Kommunikation, ich sage mal, sehr fallorien-

tiert. Also, wenn es dann darum geht, Beschäftigungen anzubahnen, dann besteht die Kommu-

nikation zu unterschiedlichen Ebenen in den Firmen.“ (Exp_01, Pos. 130) 

 

Bundesagentur für Arbeit (BA) 

Zwar liegt die Zuständigkeit für das BfA mit der Einführung des BTHG überwiegend bei den Trägern 

der Eingliederungshilfe, allerdings können auch die Angebote der BA zu diesem Zweck in Anspruch 

genommen werden. Gem. § 187 Abs. 1 SGB IX hat die BA die Berufsberatung, Ausbildungsvermitt-

lung und Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Menschen einschließlich der Vermittlung von in 
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Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Aufgabe. 

 

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EuTB) 

Den EuTB wird mit der Einführung des BTHG besonderen Wert beigemessen. Gem. § 32 Abs. 2 SGB 

IX erstreckt sich dieses ergänzende Angebot über Rehabilitations- und Teilhabeleistungen. Ein Ge-

spräch mit dieser Beratungsstelle kann hierbei unterstützen. 

 

Persönliche Ebene 

Nicht nur auf institutioneller, sondern auf persönlicher Ebene können folgende Ansprechpersonen bei 

der Vorbereitungsphase helfen. 

 

Eltern / gesetzlicher Vertreter 

Eltern können in der Übergangsphase eine aktive Rolle einnehmen. Sie motivieren und unterstützen 

ihre Kinder, sind eine zentrale Hilfe im Hinblick auf Beratung und Aufklärung, indem sie aktiv nach 

Informationen suchen und ihre Kinder aufklärend beraten. 

 

Sozialpädagog*in / Case Manager*in / Berufsbetreuer*in / Job-Coach 

Durch die langjährigen Tätigkeiten in den diversen Einrichtungen entstehen sehr enge Vertrauensver-

hältnisse zwischen den Menschen mit Behinderung und den professionell Agierenden wie Sozialpäda-

gogen, Case-Manager, Berufsbetreuer und Job-Coaches. Diese können im Zuge der Aufklärungsarbeit 

eine wichtige Rolle einnehmen. 

 

5.1.2 Wie angehen? 

Ein weiterer Aspekt, der mit dieser Thematik einhergeht, stellt die Frage „Wie angehen?“ dar. 

Sowohl die einschlägige Literatur als auch Interviewergebnisse des Projektes „BfA-…“ deuten auf die 

Wichtigkeit der Explorationsphase im beruflichen Kontext hin. In der Literatur gibt es unterschiedli-

che Befundlagen, wie Menschen, die vor der Übergangsphase Schule - Beruf stehen, die Zeit des Mo-

ratoriums im Zuge des Berufsfindungsprozess nutzen.  

Institutionelle Explorationsmöglichkeiten wie Praktika und Außenarbeitsplätze geben sowohl Men-

schen mit Behinderung als auch Arbeitgebern die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen: Nur 

so gelingt es, die Stärken des Gegenübers zu kennenzulernen. Aber auch hohe Erwartungen – sowohl 

seitens Arbeitgebers als auch des potenziellen Budgetnehmers können reduziert werden. 
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Praktika 

Praktika als eine Form von Explorationsmöglichkeiten in der beruflichen Bildung dienen dazu, beruf-

liche Neigungen und Wünsche zu reflektieren und auszutesten. Der Mensch mit Behinderung hat so-

mit die Möglichkeit i.d.R. über mehrere Wochen den Arbeitsalltag im Unternehmen kennenzulernen. 

Lindmeier & Schrör (2015) betonen die Wichtigkeit der Erprobungsphasen. Der schrittweise Über-

gang in Form von Praktika  Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt erweist sich in der Literatur 

(Mirbach et al., 2014) als ein fördernder Faktor. Ebenso berichten die Interviewpartner*innen der vor-

liegenden Studie, dass ein Absolvieren eines Praktikums vor dem Übergang auf den ersten Arbeits-

markt sehr wichtig sei.  

Praktika dienen als ein wichtiger Explorationskanal während des Übergangs auf den ersten Arbeits-

markt. Wichtig ist hierbei, dass Menschen mit Behinderung zu verschiedenen Tätigkeitsfeldern ein 

Praktikum absolvieren sollten, um mehr über die persönlichen Neigungen, Stärken und Schwächen zu 

erfahren. 

„Habe drei Wochen erst einmal ein Praktikum gemacht. Nach der vierten Woche habe ich ein 

Namensschild gekriegt, dann wurde das ein Außenarbeitsplatz. 2019 war das ein Budget Ar-

beitsplatz. (BN_03, Pos. 56) 

 

Ausgelagerte Außenarbeitsplätze 

Um den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern, verfügt die 

WfbM über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifi-

ziertes Personal und einen begleitenden Dienst. Zum Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen 

gehören dauerhaft ausgelagerte Plätze auf dem Arbeitsmarkt, § 219 Abs. 1 Satz 5 SGB IX. Ausgela-

gerte Arbeitsplätze sind „begleitete Arbeit von Beschäftigten einer WfbM in Betrieben des allgemeinen 

Arbeitsmarkts“ (BIH, 2018). Es besteht ein vertraglich geregeltes Verhältnis zwischen dem Arbeitge-

ber und der WfbM, d.h. der Arbeitgeber zahlt ein Entgelt an die WfbM und ihm obliegen keine höhe-

ren Kosten, wie im Falle einer BfA mittels BfA. 

In der Hamburger Evaluationsstudie (Mirbach et al., 2014) werden Außenarbeitsplätze von den Inter-

viewpartner*innen als fördernd für die Inanspruchnahme des BfA beschrieben. 

Die Funktion und Bedeutung der Außenarbeitsplätze werden von den Interviewpartner*innen der vor-

liegende Studie ambivalent angesehen.  

„Und jetzt sollen sie dann zum Teil, nach jahrelanger Erfahrung mit dem Außenarbeitsplatz, 

ins Budget für Arbeit wechseln. Für den Arbeitgeber, also den Betrieb, bedeutet das ja in ers-

ter Linie erstmal viel bürokratischen Aufwand. Aber natürlich auch mehr Lohn. Also die müs-

sen ja jetzt dann ein bisschen mehr Geld flüssig machen, damit sie die Leute entsprechend 

auch bezahlen, so wie am echten Arbeitsmarkt üblich. Und manche Betriebe stellen sich die 
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Frage, warum soll ich diesen finanziellen und zeitlichen, bürokratischen Aufwand auf mich 

nehmen, wenn ich den Menschen mit Behinderung ja ohnehin schon-. Also warum soll ich den 

nicht einfach weiter über den Außenarbeitsplatz behalten? Sehen Sie das Problem?“ (Exp_20, 

Pos. 112) 

 

Job Speed Dating 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den potenziellen Arbeitgeber kennenzulernen. So bietet beispiels-

weise die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. – ISL ein Format, das er-

möglicht, für bestimmte Bereiche mehrere Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer mit Behinderung 

zusammenzubringen, damit sich beide Parteien kennenlernen (ISL e.V., o.J.). Für das sog. Job-Speed-

Dating wird der Mensch mit Behinderung im Rahmen eines eintägigen Coaching-Termins geschult 

(ebd.). 

 

Implikationen für das Beratungsgespräch 

Es empfiehlt sich, vor der Realisierung des BfA institutionelle Explorationskanäle, wie Praktikum o-

der Außenarbeitsplätze in Anspruch zu nehmen. 

 

Wünsche des Menschen mit Behinderung: Vorerst sind die Stärken und Schwächen, Neigungen und 

Wünsche des Menschen mit Behinderung zu eruieren. In Einzelfällen ist es auch durchaus möglich, 

dass ein konkreter Berufswunsch sich noch nicht herauskristallisiert hat, jedoch der Wunsch nach ei-

ner Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bereits besteht. Deshalb ist ein Praktikum sehr hilfreich. 

Nur so kann der Mensch mit Behinderung erkennen, ob der angestrebte Weg auch mit den beruflichen 

Vorstellungen übereinstimmt. 

 

Berufsfelder für ein Praktikum: Typische Berufsfelder für Praktika sind Einzelhandel, Lager, Gast-

ronomie, Bürotätigkeiten, Pflege, Hauswirtschaft etc. 

Fragen über die beruflichen Vorstellungen sind: 

Was kann der Mensch gut? 

Was kann er im Moment noch nicht gut? Aber könnte es mit Unterstützung besser machen? 

Was macht ihm keinen Spaß? 

Warum findet er genau diesen Job so gut? 

Kann der erwünschte Job (mit Hilfe) realisiert werden?  

Wenn nicht: Welche anderen Möglichkeiten gibt es? 
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Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle: Gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung 

muss überlegt werden, wer ein geeigneter Arbeitgeber sein könnte. Hierbei können andere Instanzen 

wie z.B. die Bundesagentur für Arbeit, und der Integrationsfachdienst hilfreich sein. 

 

Personenzentrierung: Mit der Einführung des BTHG änderten sich die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für Menschen mit Behinderungen. Dem Ansatz der Personenzentriertheit muss auch unter diesem 

Gesichtspunkt Rechnung getragen werden. 

Primäres Ziel ist Stärkung der Selbstbestimmung. Bei der Gestaltung der Leistungen im Hinblick auf 

die Art und Umfang rücken die Bedarfe, Wünsche und Zielen des Menschen mit Behinderung in den 

Fokus. Der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt ist nicht mehr institutionsorientiert zu denken, vielmehr 

steht der Mensch mit Behinderung im Zentrum. Es handelt sich dabei nicht um ein Anpassen des Men-

schen mit Behinderung an die Institutionen, sondern die Institutionen haben sich an den besonderen 

Bedürfnissen, Interessen und Wünschen zu orientieren. Deshalb spielen kategoriale Zuordnungen wie 

Ausbildungsreife eine untergeordnete Rolle, der Fokus ist auf die Bedingungen zu richten, die die 

Teilhabe und Inklusion erschweren und Lösungen für diese zu finden. 

Auf Suche nach einer geeignetes Praktikumsplatzes muss das Matching zwischen dem Angebot an Tä-

tigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt und den Ausgangsbedingungen des Menschen mit Behinderung 

passen, 

 

Wohnraumorientierte / sozialraumorientierte Suche: Eine wohnraumorientierte / sozialraumorien-

tierte Suche nach einem Praktikums- bzw. Arbeitsplatz ist für den Menschen mit Behinderung für den 

potenziellen Budgetnehmer sehr hilfreich. Die Infrastruktur der Region in der der behinderte Mensch 

lebt oder leben will ist ein entscheidender Gelingens- oder Verhinderungsfaktor: Möglicherweise kann 

eine schlechte Infrastruktur der jeweiligen Region das Erreichen des Praktikumsplatzes entscheidend 

erschweren oder verhindern. Deshalb ist auf der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatzes 

gründlich zu prüfen, ob der Mensch mit Behinderung die Praktikumsstelle reibungslos erreichen kann. 

 

Mögliche Probleme: 

1. Schwer zu realisierende Wünsche 

Nicht jeder Wunsch an einem Praktikumsplatz wird sich in der Praxis realisieren lassen: Struktur-

schwache Regionen, schlechte Infrastruktur, hohe Anforderungen des Menschen mit Behinderung füh-

ren womöglich dazu, dass potenzielle Budgetnehmer*innen sich umorientieren müssen. Eine Eruie-

rung möglicher, weiterer Wünsche, die mit der angestrebten Tätigkeit in Verbindung stehen, ist hilf-

reich. 
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2. Mangelnde Selbstbestimmung 

Womöglich werden Praktika durch die Fachkräfte der WfbM oder die Eltern vorgeschlagen, ohne 

hierbei große Rücksicht auf den Wunsch und Ziele des Menschen mit Behinderung zu nehmen. Des-

halb sollte mit dem Menschen mit Behinderung reflektiert werden, ob der eingeschlagene Weg der ei-

gens bestimmte Weg ist. 

 

Wichtige Aspekte für das Praktikum 

Abschluss eines Praktikumsvertrages: Um eine Verbindlichkeit des gewählten Explorationskanals 

zu gewährleisten kann mit dem Menschen mit Behinderung ein Vertrag abgeschlossen werden (bei-

spielsweise Praktikumsvertrag). Hierunter können Ziele vereinbart und etwaige Rahmenbedingungen 

festgelegt werden. 

 

Zielvereinbarungen: Es soll vorerst eine Zielvereinbarung abgeschlossen werden: Was soll (in einer 

bestimmten Zeit) erreicht werden? 

 

Änderung der Rahmenbedingungen: Vor Ausübung der Tätigkeit soll geklärt werden, ob der 

Mensch mit Behinderung Hilfsmittel, wie z.B. technische Hilfsmittel benötigt. Für die Ermittlung des 

Hilfebedarfs und der Übernahme der Kosten können die Integrationsfachdienste ein wichtiger An-

sprechpartner sein. 

 

Aufklärung: Um Unsicherheiten zu vermeiden bzw. eine Verbindlichkeit zu gewähren, sollten zu Be-

ginn bzw. bereits vor Beginn jeder Probearbeit, jedes Praktikums und Außenarbeitsplatzes konkrete 

Informationen zum potenziellen Arbeitgeber und zu den Kollegen beschaffen werden, um diese dem 

Menschen mit Behinderung transparent zu machen:  

 Welche Zuständigkeiten und Pflichten haben meine Kollegen? 

Welche Rahmenbedingungen gibt es, die einzuhalten sind?  

Auf welche Aspekte muss ich im Arbeitsleben achten? 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Probleme und Fragen habe? 

 

Klar definierte Aufgaben und Strukturen: Die Aufgaben des Menschen mit Behinderung sollten 

klar definiert werden. Hierbei können Determinanten wie Zeit, Raum und Ablauf von Bedeutung sein. 
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Reflexion: Eine Reflexion des absolvierten Praktikums kann beim Entscheidungsfindungsprozess eine 

wichtige Rolle einnehmen. Die Tätigkeiten, der berufliche Alltag und der Umgang mit den Kollegen 

und dem Chef können weitere Hinweise für weitere Praktika geben.  

 

Mögliche Fragen, die hierbei gestellt werden können: 

 

Tätigkeitsbezogene Fragen: 

Was hat Ihnen an der Tätigkeit…. 

Warum hat die Tätigkeit Ihnen nicht Spaß gemacht? 

Was müsste passieren, damit die Tätigkeit Ihnen mehr Spaß macht? 

 

Arbeitsumfeld:  

Wer hilft Ihnen in der Arbeit? 

Wie verbringen Sie Ihre Pausen? 

Wie oft sehen Sie den Chef? 

 

Innerbetriebliche Aspekte 

Wie sind die Arbeitszeiten / Strukturen für Sie? 

Wie sind die Arbeitsinhalte für Sie? 

 

Soziales Umfeld 

Was sagen Ihre Eltern / gesetzlicher Vertreter zu Ihrer jetzigen Tätigkeit? 

Was sagt Ihre Partnerin / Ihr Partner dazu? 

 

Sonstiges 

Wie kommen Sie in die Arbeit? (Mobilitätsaspekt)49 

 

                                                 

49 Falls es Mobilitätshindernisse gibt, sollte mit dem Menschen Mobilitätstraining durchgeführt werden bzw. neue Prakti-
kumsstelle gesucht werden.  
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Mögliche Probleme 

Mangelnde Akzeptanz und unterschiedliche Erwartungen der Arbeitskollegen, können den Menschen 

mit Behinderung einschüchtern. Im Rahmen der Aufklärungsarbeit können die Zuständigkeiten der 

Kollegen dem Menschen mit Behinderung nähergebracht werden. Bestehen Unsicherheiten bezüglich 

der Gestaltung und Ausübung der Tätigkeit, so sind offene Gespräche mit dem Menschen mit Behin-

derung zu führen und auf die Ursachen der Ängste einzugehen.  

 

a) Wie angehen? 

Um eine Inanspruchnahme des BfA zu realisieren, muss vorerst ein geeigneter Betrieb gefunden wer-

den. Sowohl die Literatur als auch die Interviewergebnisse deuten darauf hin, dass folgende Personen / 

Institutionen sich hierbei als hilfreich erweisen.  

 

Eigeninitiative des potenziellen Budgetnehmers 

Auch wenn es sehr häufig die Fachkräfte sind, die bei der Suche für eine Praktikumstelle helfen, gibt 

es auch Fälle, in denen Menschen mit Behinderung selbstständig eine geeignete Praktikumsstelle fin-

den. 

 

Initiative der Eltern 

Auch Eltern übernehmen sehr viel Initiative, wenn es um die Realisierung der Berufswünsche ihrer 

Kinder geht. 

 

„Die Praktikantenplätze habe ich von niemanden gekriegt. Musste ich mir auch alles selbst su-

chen.“ (E_03, Pos. 129) 

 

Persönliche Kontakte 

Bereits bestehende Kontakte zu potenziellem Arbeitgeber können hilfreich sein, einen geeigneten Ar-

beitsplatz zu finden: 

 

„(…) Im Familienkreis hat mal halt dort jemand gearbeitet gehabt und diese Person hat, wie ge-

sagt, noch Kontakt zu dem Chef oder zu den Chefs halt, wie gesagt. Und dann hat diese Person 

das halt erledigt: "Sucht ihr jemanden?" Und anscheinend wurde auch da tatsächlich jemand ge-

sucht zu dieser Zeit oder dass ich halt mit einem Praktikum anfangen kann.“ (BN_07, Pos. 133) 



 

 

 67 

Inklusionsbetrieb 

Oftmals sind Menschen mit Behinderung auch ohne BfA in einem Inklusionsbetrieb tätig. Der Inklusi-

onsbetrieb kann auch bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz helfen. 

WfbM 

Durch ihr Netzwerk zu den potenziellen Arbeitgeber*innen können WfbM auch bei der Suche nach 

einem geeigneten Arbeitsplatz helfen. 

 

Bundesagentur für Arbeit (BA) 

Gem. § 33 SGB III hat die Bundesagentur für Arbeit Berufsorientierung zu leisten. Diese umfasst die 

Vorbereitung von jungen Menschen und Erwachsenen auf die Berufswahl und die Unterrichtung der 

Ausbildungssuchenden, Arbeitsuchenden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. 

 

Sonstige Explorationskanäle: 

Medien 

Schließlich kann bei der Akquise einer geeigneten Stelle auch auf Recherche zurückgegriffen werden. 

Medien, die für die Akquise der Praktikumsstellen gedacht sind: 

▪ Stellenausschreibungen in der Zeitung 

▪ Internet (z.B. Links wie Berufsinformationszentren der Arbeitsagenturen (BIZ) oder andere 

Institutionen50) 

▪ Assessment der BBW51 

▪ Schnuppertage der Unternehmen 

▪ Inklusive Jobmessen 

  

                                                 

50 https://www.pfennigparade.de/arbeit/aus-und-weiterbildung/praktikumsplaetze (Stiftung Pfennigrade, o.J.) 
51 https://oberlin-berufsbildung.de/fuer-kostentraeger/weitere-leistungen-kooperationen/kompakt-assessment (Oberlinhaus, 2023) 

https://www.pfennigparade.de/arbeit/aus-und-weiterbildung/praktikumsplaetze
https://oberlin-berufsbildung.de/fuer-kostentraeger/weitere-leistungen-kooperationen/kompakt-assessment
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5.1.3 Exkurs: WfbM als Übergangsakteur 

In diesem Abschnitt wird die WfbM als Übergangsakteur dargestellt. Hierunter werden die Besonder-

heiten der WfbM, systematische Hemmnisse, die den Übergangsauftrag verhindern und Lösungsan-

sätze für diesen näher erläutert. 

 

Dass die Vermittlungsquote für eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt lediglich bei < 1 % 

(von Boetticher, 2020) liegt, führen Bendel & Richter (2018) einerseits auf die Gegebenheiten auf dem 

ersten Arbeitsmarkt und andererseits auf die Zurückhaltung der Werkstattbeschäftigten und der WfbM 

zurück. Letztere ist in der Literatur vielfach belegt (Mirbach et al., 2014). Dies wurde auch in den In-

terviews des Projekts „BfA Gelingt“ mehrfach genannt. 

 

Die Haltung der WfbM erwies sich als Herausforderung im Übergangsprozess. Bereits im ersten Teil 

erläutert, hat die WfbM eine Übergangsaufgabe, die im Zuge der UN-BRK eine gewichtige Rolle ein-

nimmt. Zwei Hauptprobleme hinsichtlich der WfbM als Übergangsakteur lassen sich anhand der Lite-

raturrecherche und Interviewergebnisse identifizieren: 

 

1) WfbM sieht Übergang nicht als Aufgabe 

Wie im ersten Teil ausführlich beschrieben, steht den Werkstätten für behinderte Menschen eine Über-

gangsaufgabe zu. Zweifelsohne ist und bleibt die WfbM eine wichtige Institution für Menschen mit 

Behinderung, die deren Schutz benötigen. So schreiben Autoren Weber (2015, S. 157) den Werkstät-

ten „im Hinblick auf Exklusionsrisiken“ eine Schutzfunktion zu und vertreten die Meinung, dass die 

Fähigkeit von Werkstätten, Transitionen in den ersten Arbeitsmarkt zu realisieren, unterschätzt wird. 

Die WfbM ist und bleibt deshalb eine wichtige Institution für Menschen mit Behinderung, die den 

Schutz ihrerseits benötigen. Die Werkstätten müssen aber auch einerseits pädagogisch aktiv sein und 

andererseits müssen sie Produktionsarbeit leisten (Bendel & Richter, 2018; Zobeley, 2018. 

So kritisieren Lindmeier & Schrör (2015) „WfbM verfügen über zweijährige Berufsbildungsbereiche, 

die zwar auch den Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten sollen, aber in der Regel mit 

dem Übergang in den Arbeitsbereich der Werkstatt abschließen“ (S. 152). Sie sollte für diejenigen 

Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein möchten, als eine wichtige Instanz für die Vor-

bereitung und Vermittlung für den ersten Arbeitsmarkt sein. Dabei darf nicht vergessen werden, dass 

auch Werkstätten einem wirtschaftlichen Druck ausgesetzt sind. Gem. § 219 Abs. 1 Satz 3 SGB IX 

steht der WfbM eine Übergangsaufgabe zu: Sie [die Werkstatt für behinderte Menschen] fördert den 

Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen. Ben-

del & Richter (2018) gehen davon aus, dass die WfbM im Zuge der UN-BRK ihre Potenziale und Res-
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sourcen aktivieren sollen, um den „(Wieder-)Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern“ so-

wie die „Vermittlung in geschützte Außenarbeitsplätze und Integrationsunternehmen, vor allem aber 

die Vermittlung zu privaten und öffentlichen Arbeitgebern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ zu rea-

lisieren. 

Doch diese Aufgabe wird aufgrund verschiedener Gründe verkannt.  

- Tripelmandat der WfbM 

Nach Bendel & Richter (2017) steht der WfbM nicht nur eine Übergangsaufgabe zu. Die der WfbM 

zustehende Übergangsaufgabe kann den Autoren zufolge durch die Rehabilitationsaufgabe und Wirt-

schaftlichkeitsaufgabe ergänzt werden52.  

Die Interviewergebnisse deuten darauf hin, dass diese Ziele oftmals in Konflikt stehen. Insbesondere 

hemmt das Wirtschaftlichkeitsprinzip die WfbM, Übergänge als primäres Ziel zu setzen. Dem Inklusi-

onsauftrag – mit der UN-BRK begründet – wird Studien zufolge selten Rechnung getragen werden 

(Kubek, 2012).  

 

Exkurs: Begriffserläuterung des Begriffs des Mandats 

Zum besseren Verständnis wird im Folgenden auf die Bedeutung des Begriffs des Mandats eingegan-

gen. Der Begriff des Mandats hat seinen Ursprung im Lateinischen (mandāre), welcher „anvertrauen, 

übergeben, überliefern“ bedeutet. Wie er in politischen oder rechtlichen Diskursen eine wichtige Rolle 

einnimmt, so ist der Begriff des Mandats auch heute noch aktuell und anerkannt in den fachlichen Dis-

kussionen. 

Im Folgenden wird auf den Begriff und Funktion des „Mandats“ eingegangen. Anschließend werden 

die beiden zentralen Theorien dieses Konstrukts skizziert: das Doppelmandat (Böhnisch & Lösch, 

1973) und die erweiterte Form, das Tripelmandat (Staub-Bernasconi, 2007). 

 

Doppelmandat (Böhnisch & Lösch, 1973) 

Das klassische Doppelmandat in der Sozialen Arbeit ist auf Böhnisch & Lösch (1973) zurückzuführen. 

Das Doppelmandat ist zu verstehen als einen „Konflikt zwischen der Orientierung an den Interessen 

seiner Klienten und den (in der Tätigkeitserwartung der Sozialadministration vermittelten) gesell-

schaftlichen Ordnungs- und Kontrollinteressen“ (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 28). Demzufolge sei So-

zialarbeiter angehalten, „ein stets gefährdetes Gleichgewicht zwischen den Rechtsansprüchen, Bedürf-

nissen und Interessen des Klienten einerseits und den jeweils verfolgten sozialen Kontrollinteressen 

seitens öffentlicher Steuerungsagenturen andererseits aufrechtzuerhalten“ (ebd). Soziale Arbeit muss 

                                                 

52 Hirsch (2009) bezeichnet dieses Spannungsfeld als „Pädagogik versus Produktion“. 
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sich zum einen an den Rechten und Bedürfnissen des Klienten orientieren, andererseits handelt sie 

aber auch im Auftrag des Staates. 

 

Tripelmandat (Staub-Bernasconi, 2007, 2018) 

Staub-Bernasconi erweiterte den Begriff des Doppelmandats auf dieser Grundlage, indem sie die Man-

date „Hilfe“ und „Kontrolle“ um das Mandat der „Profession“ ergänzt. Für Staub-Bernasconi (2018) 

hat die Soziale Arbeit als Disziplin und Profession drei Mandate im Rahmen eines Interaktionsdrei-

ecks mit drei Akteuren: 1) der Staat oder ein privater Träger mit ihrem Personal; 2) die Adressat*innen 

als Individuen oder Gruppen; 3) die Professionellen der Sozialen Arbeit (S. 86). Die Soziale Arbeit 

muss nicht nur zwischen den Ansprüchen von Staat und Klient hantieren, sondern sich auf die eigene 

Profession, die ethische Basis beziehen und berufen. 

 

Tripelmandat  

Im Sinne der vorliegenden Arbeit versteht sich das Tripelmandat als ein Spannungsfeld von Rehabili-

tation – Inklusion – Wirtschaftlichkeit in Werkstätten. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V. (BAG WfbM, 2021) be-

tont, dass WfbM keine Erwerbsbetriebe seien, vielmehr stellen sie Einrichtungen zur beruflichen Re-

habilitation dar. Berufsförderung, Berufsbildung und Persönlichkeitsentwicklung sind Leistungen der 

WfbM, die im Vordergrund stehen, nicht die Produktion und Umsatz. 

Demgegenüber beschreiben Bendel, Richter & Richter (2015) mit dem Begriff des Tripelmandats ein 

mit den neuen Anforderungen der sozialpolitischen Reformen einhergehendem Spannungsfeld von 

Rehabilitation – Inklusion – Wirtschaftlichkeit in Werkstätten. 

Den Ursprung ihres Ansatzes führen die Autor*innen auf die Rehabilitationsaufgabe der WfbM zu-

rück. Demzufolge müssen WfbM Rehabilitation erbringen. Bendel & Richter (2017) beziehen sich 

hierbei auf die im Gesetz postulierte Zielgruppe der WfBM, § 219 Abs. 1 Satz 3 SGB IX und geben zu 

bedenken, dass der Rehabilitationsauftrag auch infolge der geringen Leistungsfähigkeit dieser Perso-

nengruppe entstanden sei. „Es steht im Gegensatz zum allgemeinen Arbeitsmarkt nicht die produktivi-

tätsorientierte Umsatzmaximierung oder das Aufrechterhalten und Einhalten bürokratischer Struktu-

ren im Vordergrund der Werkstattleistung, sondern der Rehabilitationsauftrag“ (Bendel & Richter, 

2017, S. 31).  

 

Parallel zu diesem Auftrag müssen sie ihren Inklusionsauftrag erfüllen. Mit der 2009 in Deutschland 

ratifizierten UN-BRK sind WfbM verpflichtet, zielgerichtet Vorbereitungen auf den ersten Arbeits-

markt zu realisieren, zu dieser auch die Außenarbeitsplätze oder Integrationsunternehmen beitragen 
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sollen. Über Rehabilitation und Inklusion hinaus müssen WfbM dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit 

genügen.  

 

Aufgaben der WfbM sind: 

1. Rehabilitation zu ermöglichen für all diejenigen, die aufgrund (der Folgen) einer Behinde-

rung nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden. 

Hierzu haben sie z.B. Angebote zur Arbeitsfähigkeits- und Persönlichkeitsentwicklung vorzu-

halten (wie Hygiene, Konfliktmanagement oder Gabelstaplerscheine) 

 

2. Wirtschaftlichkeit anzustreben und erzielen, also reale Arbeitsaufträge für die allgemeine 

Wirtschaft und Verwaltung akquirieren, verhandeln und einlösen, damit u.a. ein möglichst ho-

hes Arbeitsergebnis erzielt und hohe individuelle Entgelte an ihre Beschäftigten ausgeschüttet 

werden können. 

 

3. Inklusion zu verwirklichen, indem sie auf die Vermittlung von geeigneten Beschäftigten auf 

betriebsintegrierte Außenarbeitsplätze, begleitete Praktika oder unterstützte Beschäftigung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt hinwirken.  

 

Bendel & Richter (2017) sprechen hierbei von einem spezifischen, mit Paradoxien verbundenen Tripe-

lmandat der WfbM aus Rehabilitation, Wirtschaftlichkeit und Inklusion. Die WfbM verstehen sich 

„nicht mehr vorrangig als Rehabiltationseinrichtungen, sondern agieren auf dem Markt ebenso als 

wirtschaftliche Unternehmen“ (Bendel, Richter & Richter, 2015). Sie stehen aber auch nicht in der 

Pflicht, eine arbeitsvertraglich geregelte Arbeitsleistung zu erbringen (ebd.).  

2) WfbM ist Beschützer und Entscheider 

Der mit dem BTHG einhergehende Paradigmenwechsel „weg von bloßer »Fürsorge« und hin zur Be-

fähigung zu selbstbestimmter und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Sinne 

einer Verwirklichung der »Inklusion« von behinderten Menschen im Leben in der Gesellschaft“ (Ste-

vens-Bartol, 2018, S. 203) benötigt den Wandel des Selbstverständnisses nicht nur bei Trägern, son-

dern auch bei professionell Agierenden in den Werkstätten. Das Verhältnis der professionell Agieren-

den zu den Menschen mit Behinderungen ist gekennzeichnet durch verschiedene Aspekte wie Ver-

trauen, Verantwortung, und Fürsorge und können oftmals eine selbstbestimmte Lebensführung der 

Menschen mit Behinderung hemmen. (…) überbehütende Fürsorge verfolgt möglicherweise hehre 

Motive, deaktiviert aber die noch vorfindlichen Eigenressourcen (…)  des Menschen mit Behinderun-
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gen oder auch seiner Familienangehörigen. Damit stehen sie diametral gegenüber den menschen-

rechtlichen Ansprüchen auf eine möglichst selbstständige und eigenverantwortliche Lebensführung, 

also auf Autonomie im eigentlichen Sinne“ (Lob-Hüdepohl, 2007, S. 170) 

 

Lösungsansätze 

Primäres Ziel des Sozialgesetzbuches Neunten Buches ist die Förderung der Selbstbestimmung und 

der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (§ 1 Satz 1 SGB 

IX). 

Im Rahmen des Projekts „BfA Gelingt“ wurde hierbei ein Empowermentansatz entwickelt, der im Fol-

genden vorgestellt wird. 

 

5.1.4 Empowerment 

Damit Menschen mit Behinderung ihren Radius an Autonomie erhöhen, und ihre Interessen eigen-

mächtig vertreten können, muss dem Ansatz des Empowerments Rechnung getragen werden. Bei der 

Zielgruppe handelt es sich dabei um Menschen, die nicht immer ihre Bedürfnisse, Wünsche und Inte-

ressen artikulieren können bzw. Hilfestellungen benötigen, mehr Eigeninitiative zu ergreifen. Deshalb 

ist es von Bedeutung, diese Zielgruppe zu ermächtigen, ihre Potenziale nutzen. 

 

Das Konzept des Empowerments rückt in den letzten Dekaden in den theoretischen sowie praktischen 

Disziplinen immer mehr in den Fokus. Nicht nur in der Psychologie, Psychiatrie, sondern auch Sozia-

len Arbeit gehört Empowerment zum beruflichen Habitus des professionell Agierenden. Es hat sich 

sowohl in der Empirie als auch in der Literatur bewährt (vgl. Keupp 1996, 2018); (Theunissen, 2009). 

Das Konzept des Empowerments ist in den USA entstanden und wird auch seit 1990 im deutschspra-

chigen Raum debattiert.  

Letztlich zielt es darauf ab, den Aktivitätsradius des Menschen zu erhöhen, seine Ressourcen zu akti-

vieren und soziale Systeme so zu versändern, dass den Menschen mehr Handlungs- und Entschei-

dungsmöglichkeit gegeben wird (vgl. (Rappaport, 1985); (Keupp, 2018). 

„Unter ,empowerment‘ verstehe ich, dass es unser Ziel sein sollte, für Menschen die Möglich-

keiten zu erweitern, ihr Leben zu bestimmen. Damit werden wir notwendigerweise sowohl un-

ser politisches als auch unser Rollenverständnis bezüglich bedürftiger Menschen in Frage 

stellen. (Rappaport, 1985, S. 269). 

„Empowerment steht für eine Grundhaltung professionellen Handelns, die Personen, Gruppen 

und soziale Systeme ermutigt, auf eigenen Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten zu ver-
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trauen. (…) Letztlich zielen alle von der Empowermentidee getragenen professionellen Aktivi-

täten darauf, die Handlungsfähigkeit von Subjekten und sozialen Systemen zu fördern. Dies 

erfordert von Professionellen die Bereitschaft, eigene Vorstellungen optimaler Problemlösun-

gen zurückzustellen bzw. zum Gegenstand diskursiver Aushandlungen mit den Betroffenen zu 

machen.“ (Keupp, 2018, S. 559). 

 

Auf konzeptioneller, politischer Ebene: Empowerment als politische Aufgabe 

Im Rahmen des Koalitionsvertrags „Deutschland Zukunft gestalten“ zwischen CDU, CSU und SPD 

(18. Legislaturperiode) wurde als Aufgabe festgelegt, einen Paradigmenwechsel in diesem Sinne zu 

realisieren: „weg von bloßer »Fürsorge« und hin zur Befähigung zu selbstbestimmter und gleichbe-

rechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Sinne einer Verwirklichung der »Inklusion« von 

behinderten Menschen im Leben in der Gesellschaft“ (Stevens-Bartol, 2018, S. 203). Dafür bedarf es 

einer politischen Umstrukturierung, die die Teilhabe des Menschen mit Behinderung in allen Lebens-

bereichen empowert und ein System schafft, das dieser Zielgruppe das Führen eines selbstbestimmten 

Lebens ermöglicht.  

 

Auf professioneller Ebene: Fachkräfte 

Der oben angeführte Paradigmenwechsel ist nicht nur als politische Aufgabe zu verstehen, auch pro-

fessionell Agierende sollten diesem Grundsatz Rechnung tragen.  

Hierbei ergeben sich anhand der Interviewergebnisse folgende Schwerpunkte für pädagogische Fach-

kräfte: 

 

1. Empowerment als Aktivierung der Autonomie 

Empowerment wird hier als Prozess verstanden, der den Menschen dazu befähigt, sein eigenes Le-

ben in die Hand zu nehmen und auf die Bevormundung anderer, wie Eltern, pädagogische Fach-

kräfte, aber auch das System zu verzichten. Durch den in der Sozialen Arbeit verankerten Grund-

satz der „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden dem Menschen Wege aufgezeigt, selbsttätig und selbstbe-

stimmt zu agieren. 

 

2. Empowerment als Resultat des pädagogischen Handelns des professionell Agierenden 

Auf institutionelle Ebene bedeutet dies, dass der professionell Agierende sein eigenes Handeln kri-

tisch reflektieren muss. Hier müssen paternalistische Tendenzen verlassen werden. Das wohl-

fahrtsstaatliche Denken verleitet bis heute noch zu der falschen Annahme, dass insbesondere vul-



 

 

 74 

nerable Gruppen auf Hilfe angewiesen sind. Keupp (2018, S. 561) betont in diesem Zusammen-

hang, dass „jede professionelle Aktivität, der es nicht gelingt, zur Überwindung des Erfahrungs-

komplexes der „gelernten Hilflosigkeit“ oder „Demoralisierung“ beizutragen, wirkungslos blei-

ben [wird]“. Professionell Agierende erleben bei sich selbst Dilemma zwischen einer paternalisti-

schen Bevormundung und andererseits Selbstbestimmung und Teilhabe für ihre Klienten.  

 

3. Empowerment als Erhöhung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 

Dem Menschen mit Behinderung, der vor einer Entscheidungsfindung steht, müssen alle Alternati-

ven aufgezeigt werden, die im zustehen und von denen er Gebrauch machen kann. Mehrere Mög-

lichkeiten erhöhen den Aktivitätsradius des Menschen und ermutigen, Alternativen abzuwägen.  

 

4. Empowerment als Ressourcenaktivierung 

Bereits mit dem im BTHG verankerten Reformen der Einführung eines neuen Behindertenbe-

griffs, der darauf abzielt, Behinderung nicht als Merkmal und Defizit einer Person zu sehen, son-

dern eine gesundheitliche Beeinträchtigung im Zusammenspiel mit Kontextfaktoren zu betrachten 

und dabei den Wünschen des leistungsberechtigen Person zu genügen, erstrebt der Gesetzgeber 

eine ressourcenorientierte Sichtweise. Ebenso ist das ICF-orientierte Bedarfsermittlungsinstrument 

nicht defizitorientiert, sondern zielt auf eine ressourcenorientierte Perspektive ab.  

 

Ferner ist der professionell Agierende verpflichtet, eine ressourcenorientierte Haltung zu hegen 

und den Ratsuchenden zu helfen, seine Ressourcen zu aktivieren.  

Menschen mit Behinderung können ihren Alltag selber gestalten, insbesondere aber auch am be-

ruflichen Leben teilhaben. Das Wissen und die eigenen Ressourcen, der Glaube an die Kompeten-

zen wird womöglich den Menschen ermutigen, sein Leben in die Hand zu nehmen.  

 

Auf persönlicher Ebene: Budgetnehmer 

1.) Empowerment als Erhöhung des Aktivitätsradius 

Eine Explorationsphase, die darauf ausgerichtet ist, Praktika zu absolvieren und verschiedene Tä-

tigkeiten im Rahmen eines Außenarbeitsplatzes zu erproben, wird den Aktivitätsradius des Men-

schen erhöhen und ihm die Chance geben, Neues zu erproben. 
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2) Empowerment als Bewusstsein über die Rechte des Menschen mit Behinderung 

Selbstbefähigung geht mit dem Bewusstsein über die eigenen Rechte einher.  

Da in einem Beratungskonzept wenig Einfluss auf die Implikationen der institutionellen Ebene 

genommen werden kann, werden im Folgenden Aufgaben für den professionell Agierenden dar-

gestellt: 

 

Persönliche Ebene 

Explorieren 

Menschen mit Behinderung sind womöglich seit ihrer Geburt in einem System verfangen, indem sie 

ständig fremdbestimmt durch vorgegebene, nicht steuerbare Förderung gefördert werden und wenig 

Mitspracherecht haben. Das „sich Ausprobieren dürfen“ hat in ihrem ganzen Lebenslauf eine unterge-

ordnete Rolle gespielt. In diesem Zusammenhang sind insbesondere den Explorationsmöglichkeiten 

eine wichtige Bedeutung beizumessen. 

Ein Praktikumsplatz oder Außenarbeitsplatz im gewünschten Betrieb gibt dem Menschen mit Behin-

derung die Möglichkeit, seine Kompetenzen erweitern und zu prüfen, ob die angestrebte berufliche 

Richtung für ihn das Richtige ist. 

 

Pädagogische Ebene 

Fokus auf Ressourcen 

Jeder Mensch hat aufgrund seiner Sozialisation, Wertvorstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen 

Kompetenzen entwickelt, die es in der Arbeitswelt zu nutzen gilt. Eine ressourcenorientierte Sicht auf 

den Menschen mit Behinderung wird ihn ermutigen und bestärken, Neues auszuprobieren. 

 

Handlungsspielraum erweitern 

Jeder Mensch verfügt über das Potenzial und Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen (Theunis-

sen, 2001). Im Gespräch müssen alle Möglichkeiten müssen aufgezeigt werden, die im Erstgespräch 

als berufliche Neigungen und Wünsche identifiziert wurden und mit diesen im Einklang stehen. Dies 

können andere berufliche Maßnahmen sein, die mit der Einführung des BTHG neu implementiert wor-

den sind oder aber auch bundesspezifische Modellprojekte. Die Aufnahme einer Beschäftigung mittels 

BfA hat z.T. großen Einfluss auf andere Aktivitäten, wie z.B. Wohnen oder Erwerb eines Führer-

scheins. Diese sollen im Gespräch transparent gemacht werden. 
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Entscheidungsspielraum gewähren 

Auf Suggestionen oder vorgefertigte Lösungen ist zu verzichten. Dem Menschen mit Behinderung 

muss Zeit gegeben werden für eine Entscheidungsfindung. Die Reflexion der Vor- und Nachteile der 

angestrebten beruflichen Maßnahme(n) kann dazu beigetragen werden, den Entscheidungsspielraum 

zu gewähren. 

 

Artikulieren eigener Bedürfnisse  

Es wird womöglich dem Menschen mit Behinderung schwerfallen, seine Bedürfnisse zu artikulieren. 

Andererseits besteht zu den Fachkräften eine vertrauenswürdige Beziehung, sodass sie nicht all ihre 

Entscheidungen in Frage stellen. Im Gespräch ist darauf hinzuweisen, die eigenen Bedürfnisse und 

Wünsche zu offenbaren und diese auch artikulieren.  

 

Gute Beispiele „Best-Practise-Beispiele“ 

Best-Practise Beispiele erhöhen die Motivation des Menschen mit Behinderung für die Inanspruch-

nahme des BfA. Zu erfahren, dass es Menschen gibt, die den Weg mittels BfA geschafft haben, gibt 

den Menschen den Mut und die Motivation, eine berufliche Maßnahme auf dem ersten Arbeitsmarkt 

in Anspruch zu nehmen. 

 

Informieren des Menschen mit Behinderung über das BfA 

Der Mensch mit Behinderung muss zuerst über das BfA informiert werden. Bisherige Studien zeigen, 

dass das BfA bislang aufgrund mangelnder Öffentlichkeitsarbeit und damit einhergehender Unkennt-

nis über die Maßnahme kaum in Anspruch genommen wird (Mattern, 2022) Eine umfassende Aufklä-

rung über das BfA mit seinen Rahmenbedingungen, Vor- und Nachteilen erweist sich sowohl in der 

Literatur als auch in der Praxis als fördernd. Eine umfassende Informationsarbeit ermöglicht eine 

gleichberechtigte Kooperation zwischen dem Berater und den zu Beratenden, verleiht ihm Sicherheit 

und gibt ihm die Möglichkeit, über die Vor- und Nachteile abzuwägen. Diese können mit dem Men-

schen besprochen werden und der Flyer kann Hilfestellung leisten53.  

 

Rückkehrrecht  

Der Mensch mit Behinderung muss seine Rechte kennen. Ein wichtiges Recht, das dieser Zielgruppe 

Sicherheit verleiht, ist das Rückkehrrecht. Das Rückkehrrecht gem. § 220 Abs. 3 SGB IX erweist sich 

                                                 

53 Einige Bundesländer haben bereits Flyer zum BfA in leichter Sprache konzipiert. Auch das Forschungsprojekt „BfA Gelingt“ hat eine 
Informationsbroschüre in leichter Sprache verfasst (Ebene 1).  
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sowohl für die Budgetnehmer als auch für potenzielle Budgetnehmer*innen als eine sehr wichtige Op-

tion. Sie gibt Sicherheit und erhöht die Inanspruchnahme des BfA. Im Verlauf des Gespräches sollte 

dieses Recht ausführlich dargestellt werden. 

 

5.2 Bewerbungsprozess 

Der nächste Themenkomplex, der im nächsten Abschnitt dargestellt wird, ist der Bewerbungs-

prozess. Der Berater erhält wichtige Informationen, die für diese Phase von Bedeutung sein kön-

nen. 

 

Für Menschen mit Behinderung kann dieser Prozess oftmals schwerfallen – sich in einer Leistungsge-

sellschaft als Mensch mit besonderen Bedürfnissen behaupten zu müssen, stellt für sie eine Herausfor-

derung dar. Meistens wissen Menschen mit Behinderung auch nicht, welche Schritte sie in einem Be-

werbungsverfahren gehen müssen.  

 

Der Bewerbungsprozess ist in der Praxis unterschiedlich ausgestaltet: Bisherige Erfahrungen zeigen, 

dass Arbeitgeber*innen Menschen mit Behinderung eher nach einem persönlichen Kennenlernen im 

Betrieb, i.d.R. durch Praktika oder Außenarbeitsplätze einstellen. Diese Außenarbeitsplätze oder Prak-

tika sind durch Institutionen, wie die WfbM gesetzlich geregelt und vorgeschaltet. Es ist nicht auszu-

schließen, dass Menschen mit Behinderung sich regulär für eine Beschäftigung auf dem ersten Ar-

beitsmarkt bewerben müssen. 

 

Im Folgenden werden Hinweise zu der genannten Thematik dargestellt: 

 

Stellensuche 

Erstellen eines Fähigkeitsprofiles / Abgleich mit Stellenausschreibungen 

Menschen mit Behinderung können auf verschiedensten Plattformen54 Fähigkeitsprofile erstellen. Die-

ses Profil wird mit bereits ausgeschriebenen Stellen abgeglichen. Der Stellensuchende erhält Vor-

schläge. Der Mensch mit Behinderung kann sich für eine passende Stelle bewerben. 
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Bewerbung 

Kein offizielles Bewerbungsschreiben 

Vermehrt kommt es in den Interviews zum Ausdruck, dass sich Menschen mit Behinderung für eine 

Tätigkeit mittels BfA nicht offiziell bewerben müssen, da sich beide Vertragsparteien (Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer) durch die bereits absolvierten Praktika kannten. 

„Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten noch kein Budget, das, sag ich mal in Anführungszeichen, 

vom Fleck weg entstanden ist. Wir hatten immer mindestens vier Wochen Praktikum voraus. 

Aber wir hatten, da kann ich jetzt tatsächlich keinen Anteil nennen, aber auch viele, die über 

Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr in einem ausgelagerten Arbeitsplatzverhältnis waren 

und dann man gesagt hat: "Jetzt hat er sich so toll hier etabliert und routiniert an seine Aufga-

ben gemacht, dass er jetzt in das Budget übergehen kann." Also es ging auch nie jetzt groß 

über ein offizielles Bewerbungsverfahren oder so. Das ging schon immer über Praktika, über 

diese ausgelagerten Arbeitsplätze.  (Exp_07, Pos. 62) 

 

Schriftliches formales Bewerbungsschreiben 

 

„Also war das für mich kein Problem. Dann habe ich noch eine Bewerbungsmappe hinge-

schickt und dann hat der Zoo sich dann die Unterlagen angeguckt und dann kam es zu dem 

Vertragsabschluss.“ (BN_02, Pos. 80-81) 

 

Mit einem Bewerbungsschreiben bekommt der potenzielle Arbeitgeber einen ersten Eindruck darüber, 

welche Fähigkeiten der Mensch mit Behinderung aufweist und ob der Mensch mit Behinderung zu 

dem Tätigkeitsprofil passt. Zudem wirkt sich eine gut vorbereitete Bewerbungsmappe positiv auf das 

Selbstbewusstsein des Menschen mit Behinderung aus. 

In einigen Fällen kann ein schriftliches formales Bewerbungsschreiben erforderlich sein. Aus den In-

terviews geht hervor, dass ein Bewerbungsschreiben eher in einigen Fällen untergeordnete Rolle 

spielt.  

Falls potentielle AG ein Bewerbungsschreiben anfordern, gehören hierzu folgende Dokumente: 
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Formalia 

Anschreiben: Die Bewerbung soll eine Darstellung der schulischen und beruflichen Laufbahn des 

Menschen mit Behinderung sein. Ein Anschreiben könnte bereits den potenziellen Arbeitgeber dazu 

verleiten, ob er sich mit der Bewerbung auseinandersetzen möchte oder nicht. Das Anschreiben ist die 

erste Seite einer Bewerbung, zu der auch wichtige Informationen wie Name, Adresse, Telefonnummer 

gehören.  

Die Betreffzeile soll den Grund des Schreibens beinhalten, die Anrede sollte personalisiert sein. 

Im Anschreiben sollte dem Arbeitgeber verdeutlicht werden, warum er ausgerechnet ihn einstellen 

sollte. Bereits absolvierte Praktika, Zeugnisse oder Zertifikate können einen guten Eindruck beim 

künftigen Arbeitgeber hinterlassen. 

Der Mensch mit Behinderung zeigt in sehr vielen Bereichen berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten. 

Diese sind bereits im Vorgespräch identifiziert, sie sind zudem auch im Anschreiben zu veranschauli-

chen. Ein guter Eindruck ist auch dadurch zu vermitteln, wenn der Mensch mit Behinderung im An-

schreiben verdeutlicht, dass er sich über den Betrieb informiert hat.  

Im Anschreiben sollten auf die klassischen Floskeln wie „hiermit bewerbe ich mich…“ verzichtet wer-

den. 

 

Lebenslauf: Der Lebenslauf gibt einen Überblick über den bisherigen schulischen und beruflichen 

Werdegang. Der Lebenslauf soll tabellarisch verfasst werden und eine Seite nicht überschreiten. Der 

Lebenslauf beinhaltet einerseits persönliche Daten (Name, Geburtsdatum und -ort, Straße, Telefon-

nummer, E-Mail-Adresse) und andererseits den beruflichen Werdegang. Neben diese Informationen 

gehört auch ein Foto. Der berufliche Werdegang beinhaltet die besuchten Schulen, versehen mit dem 

Zeitraum. Unter dem dritten Teil können bereits absolvierte Praktika und besuchte Kurse aufgelistet 

werden. 

 

Zeugnisse: Zeugnisse, die im Rahmen der schulischen Bildung und nachschulischer Zeit erworben 

werden, sollen dem Bewerbungsschreiben beigefügt werden. 

Motivationsschreiben: Als Ergänzung zum Bewerbungsschreiben und Lebenslauf könnte ein Motivati-

onsschreiben auch beigefügt werden. Hierbei wird auf die persönlichen Motive für die Bewerbung ein-

gegangen sowie Stärken, Talente und Kompetenzen näher beschrieben. 

 

Initiativbewerbung: Nicht immer muss eine Stelle ausgeschrieben sein, damit sich Menschen für die 

gewünschte Stelle bewerben. Ebenso sind Initiativbewerbungen denkbar. Bei einer Initiativbewerbung 

sind die gleichen formalen Anforderungen gestellt. 
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Videobewerbung: Im Zuge der Digitalisierung haben sich auch verschiedene Möglichkeiten abseits 

der Papierbewerbung ergeben. Eine solche Möglichkeit bietet die Videobewerbung. Eine Videobewer-

bung kann als eine Online-Bewerbung verstanden werden. Eine Videobewerbung muss nicht zwangs-

läufig als Ersatz für die herkömmliche Bewerbung bedeuten, denn Bewerbungsunterlagen werden zu-

sätzlich noch an den potenziellen Arbeitgeber zugesendet. Für Menschen, die besondere Motivation 

für eine bestimmte Tätigkeit aufzeigen, eignen sich Videobewerbungen.  

 

Bewerbungstraining 

Einige Organisationen bieten Bewerbungstrainings an. Diese Methode hilft dabei, sich gezielt auf den 

Bewerbungsprozess vorzubereiten. 

„Er hatte da in der Zeit, wo er in der Werkstatt angefangen hatte, in Berlin auch so ein Bewer-

bungstraining gemacht, da hatte er auch mal Bewerbungen geschrieben, die hat er jetzt raus-

gesucht, und da wollen wir noch mal aktuell danach gucken, was ist da noch hinzuzufügen, 

dass er auch sowas wie eine Bewerbung da schreiben kann.“ (Exp_08, Pos. 57-58) 

 

Mögliche Probleme beim Bewerbungsverfahren und Implikationen für das Beratungsgespräch 

Nicht immer sind die Stellenausschreibungen barrierefrei gestaltet. Deshalb empfiehlt es sich, die Be-

schreibung der Tätigkeit und die Anforderungen der Stelle genau mit dem Menschen mit Behinderung 

zu besprechen und die Erwartungen des Arbeitgebers zu reflektieren. 

Nicht immer läuft das Feld der Rekrutierung reibungslos für Menschen mit Behinderung. Meistens 

mangelt es an einer Rekrutierungsstrategie und -politik in den Unternehmen. Die Auswahl aus einer 

Vielzahl von potenziellen Mitarbeiter*innen kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Auch hier-

bei soll dem Menschen mit Behinderung Mut gemacht werden.  

Einige Organisation weisen den potenziellen Arbeitgeber darauf hin, dass sie bei der Formulierung der 

Qualifikationsanforderungen nicht vorrangig auf die Abschlüsse, sondern sich auf die Kompetenzen 

fokussieren sollen55. Nichtsdestotrotz kann nicht ausgeschlossen werden, dass potenzielle Arbeitgeber 

ihre Anforderungen zu hoch setzen oder für bereits bestimmte tätigkeitsbezogene Idealtypus Men-

schen mit Behinderung zu suchen. Diese können ggf. von dem Menschen mit Behinderung nicht er-

füllt werden. Um an dieser Stelle Unsicherheiten zu vermeiden, sollten Reflexionsprozesse geführt 

werden bzw. vor dieser Gefahr bereits gewarnt werden. Die im Erstgespräch geschaffene Klarheit über 

                                                 

55 So beispielsweise: https://www.aktion-mensch.de/inklusion/arbeit/fachkraefte-mit-behinderung-gewinnen/checkliste-stellenausschreibung 
(Aktion Mensch, o.J.). 

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/arbeit/fachkraefte-mit-behinderung-gewinnen/checkliste-stellenausschreibung


 

 

 81 

die persönlichen Stärken und Defizite, Wünsche und Neigungen werden den Menschen mit Behinde-

rung ermutigen, selbstbewusster über die Stärken zu sprechen, sowie die persönlichen Schwächen zu 

akzeptieren. 

Vorstellungsgespräch 

Noch heute werden neue Mitarbeiter durch herkömmliche Vorstellungsgespräche ausgewählt. Eine 

professionelle Vorbereitung auf etwaige Fragen, die jeder Arbeitgeber stellt, können den Menschen 

mit Behinderung ermutigen. 

 

Implikationen für das Beratungsgespräch 

Fragen im Vorstellungsgespräch: 

Bei einem Vorstellungsgespräch werden zwar identische Fragen gestellt, allerdings ist immer auf die 

zentrale Frage: „Warum soll ich genau Sie einstellen?“ Antworten zu finden. 

Ein ressourcenfokussiertes Gespräch vor dem Bewerbungsgespräch wirkt sich fördernd auf das Wohl-

befinden des Menschen mit Behinderung aus und kann die Nervosität lindern nehmen. 

Fragen, die von Arbeitgebern in der Regel gestellt werden:  

- Warum möchten Sie genau diesen Job ausüben? 

- Warum genau wir als Unternehmen? 

- Warum sind ausgerechnet Sie für diesen Job und das Unternehmen geeignet? 

- Welche Stärken und Schwächen haben Sie? 

Recherche über Unternehmen: 

Eine Recherche über das Unternehmen kann sich in diesem Zusammenhang als sinnvoll erweisen.  

Umgang mit Behinderung 

Grundsätzlich ist die Frage nach einer Behinderung in einem Bewerbungsgespräch nicht zulässig, in 

Ausnahmesituation kann sie jedoch gestellt werden, wenn es Umstände gibt, die eine ordnungsgemäße 

Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten im Falle einer Behinderung unmöglich machen (Deinert, 

2022).  

„Die individuelle Note soll da rausstechen so wie bei einer Bewerbung eigentlich auch, ge-

nau. Und dann ein wichtiger Punkt im Vorbereitungscoaching ist auch immer die Frage, wie 

gehen Sie mit Ihrer Behinderung um im Bewerbungsprozess. Wir erklären immer nur nochmal 

den rechtlichen Rahmen, wann müsste ich es sagen und wann nicht, ja.“ (Exp_28, Pos. 27) 
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Check-List für ein Bewerbungsgespräch 

▪ Ressourcenorientierte Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

▪ Informationen über das Unternehmen 

▪ leitfadengestützte Gesprächsformate zur Vorbereitung 

▪ Bewerberworkshops 

 

5.3 Antragsverfahren  

In diesem Abschnitt wird das Antragsverfahren dem Berater nähergebracht. Hierunter wird auf das 

Teilhabe- und Gesamtplanverfahren eingegangen, das ICF-orientierte Bedarfsermittlungsinstru-

ment vorgestellt und die Besonderheiten aufgegriffen. 

 

Nachdem auch der Arbeitgeber sein Interesse an einer Einstellung des Menschen mit Behinderung be-

kundet hat, und ein Arbeitsverhältnis angeboten wird, muss der Mensch mit Behinderung beim Träger 

der Eingliederungshilfe einen Antrag auf BfA stellen. Anträge sind von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich56. Mit Ausnahme des Bundeslandes Baden-Württemberg ist der Mensch mit Behinde-

rung antragsbefugt57.  

Unterstützung bei der Antragsstellung 

Es besteht keine Verpflichtung des Leistungsträgers dem Menschen mit Behinderung Hilfe bei der 

Antragsstellung zu gewähren. 

Während die Antragsstellung in einigen Bundesländern keine großen Herausforderungen mit sich 

bringt, erfordert sie in anderen Bundesländern die tatkräftige Unterstützung einer Fachkraft / vertrau-

ten Person.  

Teilhabe- und Gesamtplanverfahren 

Ein wichtiger Bestandteil des BTHG ist das Antrags- und Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahren. Alle 

in § 6 genannten Reha-Träger müssen dem Teilhabeplanverfahren (§ 19 SGB IX) Rechnung tragen. 

Der Träger der Eingliederungshilfe hat die Vorschriften für die Gesamtplanung (§ 117 ff. SGB IX) zu 

beachten. Menschen mit Behinderung sind in diesem Verfahren als autonome Individuen heranzuzie-

hen. Die Leistungen sind mithin nach dem Bedarf und den Wünschen des Menschen mit Behinderung 

zu vollziehen. 

                                                 

56 Gem. § 94 Abs. 1 SGB IX bestimmen die Länder die Durchführung dieses Teils (Teil 2 SGB IX) zuständigen Träger der 

Eingliederungshilfe. 

57 In Baden-Württemberg muss der Arbeitgeber das BfA beantragen. Für eine Liste der Träger der Eingliederungshilfe (mit 

Zuständigkeiten) siehe Steinmüller (2022, S. 6ff.)  
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Zum Begriff der Personenzentriertheit 

Basierend auf der dritten Reformstufe des BTHG wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus 

der Sozialhilfe herausgelöst und zu einem personenzentrierten Teilhaberecht umgewandelt (BT.-Drs. 

18/10523, S. 54). Genau zu diesem Paradigmenwechsel möchte auch der folgende Abschnitt einen 

Beitrag leisten. Wie an verschiedenen Stellen des Sozialgesetzbuches (SGB IX) ausgeführt, steht die 

Selbstbestimmung des Menschen mit Behinderung im Fokus dieser neuen Reform. Die Vorstellungen, 

Wünsche und Ziele des potenziellen Budgetnehmers legen fest, welche Leistungen er bekommt. Auf 

die Perspektive des Menschen mit Behinderung muss im ganzen Planungsgeschehen Rücksicht ge-

nommen werden. 

„Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte 

Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen 

„Fürsorgesystem“ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaber-

echt weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und ent-

sprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leistun-

gen sollen nicht länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt werden. 

Wir werden das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit Behinderung und ihre Verbände 

werden von Anfang an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess beteiligt“  (Deutscher 

Bundestag, 2013, S. 111). 

Der ganze Prozess ist dabei personenzentriert zu gestalten. Wie bereits erwähnt, ist das primäre Ziel 

hierbei gem. § 90 Abs. 1 SGB IX dem Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu er-

möglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. 

Aufgaben der Reha-Träger 

Gem. § 12 SGB XI stellen die Rehabilitationsträger58 durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein Re-

habilitationsbedarf frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung der Leistungsberechtigten hinge-

                                                 

58 Rehabilitationsträger können gem. § 6 Abs. 1 SGB IX sein: 

1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nummer 1 und 3, 

2.die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nummer 2 und 3, 

3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach § 5 Nummer 1 bis 3 und 5; für Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 

8 des Siebten Buches die für diese zuständigen Unfallversicherungsträger für Leistungen nach § 5 Nummer 1 bis 5, 

4.die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach § 5 Nummer 1 bis 3, der Träger der Alterssicherung der Landwirte für 

Leistungen nach § 5 Nummer 1 und 3, 

5.die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rechts der sozialen Entschädigung bei Ge-

sundheitsschäden für Leistungen nach § 5 Nummer 1 bis 5, 

6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach § 5 Nummer 1, 2, 4 und 5 sowie 

7. die Träger der Eingliederungshilfe für Leistungen nach § 5 Nummer 1, 2, 4 und 5.  
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wirkt wird. Die Rehabilitationsträger unterstützen die frühzeitige Erkennung des Rehabilitationsbe-

darfs insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten barrierefreien Informati-

onsangeboten über 

1.Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe 

2.Die Möglichkeit der Lebensführung als Persönliches Budget, 

3.Das Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe und 

4.Angebote der Beratung, einschließlich der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 

nach § 32. 

 

Darüber hinaus berät und unterstützt im Idealfall der Träger der Eingliederungshilfe nach § 106 SGB 

im gesamten Prozess. 

 

Beratung und Unterstützung durch den Träger der Eingliederungshilfe 

Gem. § 106 SGB IX berät der Träger der Eingliederungshilfe auf ihren Wunsch auch im Beisein einer 

Person ihres Vertrauens im Vorfeld der Antragsstellung hinsichtlich: 

1. die persönliche Situation des Leistungsberechtigten, den Bedarf, die eigenen Kräfte und Mittel 

sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein-

schließlich eines gesellschaftlichen Engagements, 

2. die Leistungen der Eingliederungshilfe einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem, 

3. die Leistungen anderer Leistungsträger, 

4. Verwaltungsabläufe, 

5. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf Mög-

lichkeiten zur Leistungserbringung, 

6. Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum, 

7. Eine gebotene Budgetberatung, 

 

Gem. § 106 Abs. umfasst die Unterstützung insbesondere 

1. Hilfe bei der Antragstellung, 

2. Hilfe bei der Klärung weiterer zuständiger Leistungsträger, 

3. Das Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen der anderen Leistungsträger, 

4. Hilfe bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten, 

5. Hilfe bei der Inanspruchnahme von Leistungen, 

6. die Vorbereitung von Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft einschließ-

lich des gesellschaftlichen Engagements, 
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7. die Vorbereitung von Kontakten und Begleitung zu Leistungsanbietern und anderen Hilfe-

möglichkeiten, 

8. Hilfe bei der Entscheidung über Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung und dem Ab-

schluss von Verträgen mit Leistungserbringern sowie 

9. Hilfe bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus der Zielvereinbarung und dem Bewilligungs-

bescheid. 

Gem. § 106 Abs. 4 sind die Leistungsberechtigten auf die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

nach § 32, auf die Beratung und Unterstützung von Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege sowie von 

Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und von sonstigen Stellen hinzuweisen. 

Bedarfsermittlung 

Die Ermittlung des individuellen Bedarfs im Eingliederungshilferecht hat im Zuge des BTHG durch 

ein ICF-orientiertes Bedarfsermittlungsinstrument zu erfolgen. Ziel ist hierbei die Unterstützung der 

individuellen Feststellung des Rehabilitationsbedarfs und gleichwertige Lebensverhältnisse für Men-

schen mit Behinderung (Umsetzungsbegleitung BTHG, o.J.). Die Bedarfsermittlung ist eine zentrale 

Aufgabe des Trägers der Eingliederungshilfe.  

Um den Leitprinzipien des BTHG Rechnung zu tragen, konzipierten die Träger der Eingliederungs-

hilfe bzw. die Bundesländer ICF-basierte Bedarfsermittlungsinstrumente, bereits bestehende Instru-

mente wurden an die Neuregelungen des BTHG adaptiert. Die International Classification of Functio-

ning, Disability and Health (ICF) ist eine von der WHO entwickelte Klassifikation.  

Die ICF (deutschsprachige Version: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit) dient fach- und länderübergreifend als einheitliche und standardisierte Sprache zur 

Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigun-

gen und der relevanten Umgebungsfaktoren (BFARM, 2023). Die ICF nimmt nicht das bio-psycho-

soziale Modell, das defizitorientiert ist, als Basis, sondern betrachtet Behinderung als eine Wechsel-

wirkung zwischen verschiedenen Komponenten.  

 

Bedarfsermittlung nach ICF 

Im Kontext des BTHG hat die ICF einen besonderen Stellenwert bei der Bedarfsermittlung und bildet 

zudem die Basis für den neuen Behinderungsbegriff. Demnach ist Behinderung ein Resultat der Wech-

selwirkung zwischen Gesundheitsproblem und den personen- und umweltbezogenen Kontextfaktoren 

(BT-Drs. 18/9522, S. 227). Das bio-psycho-soziale Modell und die darauf basierende Internationale 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) sind im SGB IX verankert. 
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Im Sinne der ICD der WHO bildet ein bio-psycho-soziales Verständnis die Grundlage, d.h. die wech-

selseitigen Beziehungen zwischen vorliegenden Körperfunktionen und -strukturen (und Schädigun-

gen), Aktivitäten und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und möglichen Beeinträchtigungen wer-

den als Basis genommen und dies in Beziehung gesetzt. 

 

  

         (BFARM, 2023) 

Der Träger der Eingliederungshilfe hat die Leistungen unter Berücksichtigung der Wünsche des Leis-

tungsberechtigten festzustellen. Das Instrument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden 

Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen: 

 

1. Lernen und Wissensanwendung 

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 

3. Kommunikation, 

4. Mobilität, 

5. Selbstversorgung, 

6. häusliches Leben, 

7. interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 

8. bedeutende Lebensbereiche und 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben. 
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§ 118 Abs. 2 SGB IX werden die Landesregierungen ermächtigt, das Nähere über das Instrument zur 

Bedarfsermittlung zu bestimmen. Die Literaturrecherche deutet darauf hin, dass die Konzipierung der 

ICF-Bedarfsermittlungen in einigen Bundesländern noch nicht abgeschlossen ist.  

 

Die folgende Tabelle veranschaulicht die in den Bundesländern entwickelten bzw. zu entwickelnden 

Bedarfsermittlungsinstrumente: 

Bundesland Bedarfsermittlungsinstrument 

Baden-Württemberg ICF und BEI_BW 

Bayern ICF und BIBay 

Berlin (Teilhabeinstrument Berlin) TIB 

Brandenburg ITP 

Bremen B.E.Ni Bremen 

Hamburg Der Hamburger Gesamtplan wird diesbezüglich 

überarbeite 

Hessen PiT (Personenzentrierter integrierter Teilhabe-

plan) (ursprünglich war ITP geplant) 

Mecklenburg-Vorpommern ITP-MV(Integrierter Teilhabeplan) 

NRW ICF und BEI_NRW 

Niedersachsen B.E.Ni (BedarfsErmittlung Niedersachsen) 

Nordrhein-Westfalen BEI_NRW 

RLP ICF und IBE RLP (Individuelle Bedarfsermitt-

lung Rheinland-Pfalz) 

Saarland THP-SL (Teilhabeplan Saarland) 

Sachsen ICF und ITP Sachsen (Integrierter Teilhabeplan 

Sachsen) 

Sachsen-Anhalt ELSA (Eingliederungshilfe Land Sachsen-An-

halt) 

Schleswig-Holstein SHIP (Schleswig-Holstein Individuelle Planung) 

Thüringen ITP (Integrierter Teilhabeplan) 

          (eigene Darstellung) 
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Exkurs: Anhand des TIB59 (Teilhabeinstrument Berlin) wird im Folgenden exemplarisch aufgezeigt, 

welche Inhalte im Rahmen der Bedarfsermittlung auf den Menschen mit Behinderung zukommen kön-

nen. 

Dieses Instrument legt unter dem im Bogen zugrundeliegenden „Lebensbereich 8b Arbeit und Be-

schäftigung (Bedeutende Lebensbereiche)“ dar. Es beinhaltet Fragen wie  

▪ Was ich in diesem Lebensbereich tue und was mir gelingt  

▪ Wer oder was mir hilft, so zu leben, wie ich will  

▪ Was ich in dem Lebensbereich nicht tun kann und was noch nicht gelingt 

▪ Wer oder was mich daran hindert, so zu leben, wie ich will 

▪ Was noch wichtig ist, um mich und meine Situation zu verstehen 

Dabei sind all diese Punkte aus der Perspektive der Person zu beschreiben, möglichst an den Äußerun-

gen der Person. 

 

Gesamtplan 

Der Rehabilitationsträger hat bei der Entscheidung die leistungsberechtige Person im ganzen Prozess 

miteinzubeziehen. Gem. § 117 Abs. 2 SGB IX wird auf Verlangen des Leistungsberechtigten eine Per-

son seines Vertrauens beteiligt60. Art der Leistungen sind dabei stets auf die Wünsche des Leistungs-

berechtigten auszurichten. 

Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann eine Gesamtplankonferenz durch den Trägers der 

Eingliederungshilfe durchgeführt werden, um eine Kooperation zwischen dem Träger der Eingliede-

rungshilfe, dem leistungsberechtigten Menschen und diversen Leistungsträgern zu ermöglichen. Gem. 

§ 119 Abs. 2 SGB IX beraten in einer Gesamtplankonferenz der Träger der Eingliederungshilfe, der 

Leistungsberechtigte und beteiligte Leistungsträger gemeinsam auf der Grundlage des Ergebnisses der 

Bedarfsermittlung nach § 118 insbesondere über 

1. die Stellungnahmen der beteiligten Leistungsträger und die gutachterliche Stellungnahme 

des Leistungserbringers bei Beendigung der Leistungen zur beruflichen Bildung nach § 

57, 

2. die Wünsche der Leistungsberechtigten nach § 104 Abs. 2-4, 

3. den Beratungs- und Unterstützungsbedarf nach § 106, 

4. die Erbringung der Leistungen. 

 

                                                 

59 https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/w/files/umsetzungsstand/teilhabeinstrument-berlin-tib-version-1.0.pdf (Umsetzungsbegleitung Bun-

desteilhabegesetz, 2018b). 

60 Diese Person des Vertrauens kann auch ein Mitarbeiter in beispielsweise WfbM sein. 

https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/w/files/umsetzungsstand/teilhabeinstrument-berlin-tib-version-1.0.pdf
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Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 1 SGB IX sind auf Basis der Bewilligung die Leistungen unter Beachtung 

des Gesamtplans nach § 121 SGB IX personenzentriert zu gestalten. Der Träger der Eingliederungs-

hilfe ist zur Erstellung eines Gesamtplanes insbesondere zur Durchführung der einzelnen Leistungen 

oder einer Einzelleistung verpflichtet. Auch hier im Gesamtplan sind das Wunsch- und Wahlrecht des 

Leistungsberechtigten zu berücksichtigen. 

Sind Leistungen mehrerer Reha-Träger erforderlich oder müssen verschiedene Leistungsgruppen gem. 

§ 5 SGB IX gewährleistet werden, so ist ein Teilhabeplan gem. § 19 SGB IX zu erstellen. 

 

Hilfen wie aus einer Hand 

Auch wenn die Zuständigkeiten der gestellten Anträge bei unterschiedlichen Trägern liegt, ist es für 

alle Träger seit der Einführung verpflichtend, Leistungen wie aus einer Hand zu erbringen. Dies be-

deutet, dass lediglich ein einziger Rehabilitationsantrag erforderlich ist, um ein Prüf- und Entschei-

dungsverfahren in Gang zu setzen. Hierfür bestehen Vorschriften zur Etablierung eines trägerübergrei-

fenden Teilhabeplanverfahrens. Der mit der Einführung des BTHG bezweckte Paradigmenwechsel 

„Hilfen wie aus einer Hand“ zu erbringen, erscheint in der Praxis nicht reibungslos zu verlaufen. Die 

bestehenden Abstimmungsprozesse unter den Rehabilitationsträgern führen nach Aussagen der Inter-

viewpartner zu Verzögerungen bzw. Verweigerungen der Inanspruchnahme des Budgets für Arbeit. 

 

Wie aus § 106 SGB IX ersichtlich wird, ist der Träger der Eingliederungshilfe primär bei der Antrags-

stellung zuständig. Die Interviewergebnisse deuten darauf hin, dass folgende Personen bzw. Institutio-

nen in diesem Prozess sich als sehr hilfreich erweisen: 

 

Integrationsamt 

„(…) Einmal gibt es das Integrationsamt und einmal den Integrationsfachdienst. Und beide 

haben mir geholfen, das waren zwei Herren, bei dem einen Herren muss ich auch zu Deutsche 

Rentenversicherung gehen.“ (BN_07, Pos. 55) 

 

Fachdienst zur beruflichen Inklusion 

Auch Fachdienste zur beruflichen Inklusion verschiedener Einrichtungen können bei der Antragsstel-

lung hilfreich sein.  

So erklärt ein Repräsentant des Fachdiensts zur beruflichen Inklusion, dass sie bei der Antragsstellung 

behilflich sind und den Antragsprozess begleiten. 

„Also wir haben quasi das so weit, dass der Arbeitsvertrag. Dass alle sagen, ja, wir wollen 

einen Arbeitsvertrag unter Nutzung des Budgets für Arbeit. Wenn wir so weit sind, dann stel-

len wir einen Antrag, also begleiten den Antrag.“ (Exp_35, Pos. 15) 
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WfbM 

Einige Bundesländer wie Rheinland-Pfalz fühlen sich verpflichtet, im Rahmen des ganzen BfA-Ge-

schehens auch bei der Antragsstellung Hilfe zu gewähren (Rheinland-Pfalz Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Transformation und Digitalisierung, 2022) 

 

Eltern / gesetzlicher Vertreter 

„Das müsste man jetzt abwarten. Weil in dem Fall haben wir ja jetzt das Budget für Arbeit beantragt 

mit den Eltern und mit dem ehemaligen Teilnehmer zusammen.“ (Exp_09, Pos. 27) 

 

IFD 

„Wir als IFD können das halt eben alles unterstützen. Wir unterstützen die Menschen dann beim Stel-

len des Antrages.“ (Exp_19, Pos. 51) 

 

Neuer Betrieb 

Auch der Betrieb, in dem der Budgetnehmer ein Beschäftigungsverhältnis erhält, kann sich hierbei als 

hilfreich erweisen. 

„Das hat meine Frau gemacht. Die Frau (Name)) hat uns die Unterlagen zukommen lassen. Meine 

Frau hat das ausgefüllt, an das Werk geschickt und dann ist das gelaufen.  (AG_11, Pos. 57) 

 

Antragswesen 

Vorbereitungsphase: Antragstellung 

Im Folgenden werden wichtige Informationen zum gesamten Antragsverfahren hinsichtlich der Inan-

spruchnahme vorgestellt. Diese beziehen sich sowohl auf den Umfang als auch die Dauer der Antrags-

bewilligung. 

a) Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit für das Budget für Arbeit ist mit der Einführung des BTHG bei den Trägern der 

Eingliederungshilfe verortet. Diese sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. 

b) Erforderliche Dokumente 

Der Mensch mit Behinderung hat in der Vorbereitungsphase einige Unterlagen nachzuweisen. Die er-

forderlichen Unterlagen unterscheiden sich je nach Bundesland, bzw. es gibt auch regionale Unter-

schiede 
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Arbeitsvertrag 

Zu erwähnen ist hierbei wiederum, dass ein Arbeitsverhältnis seitens potenzieller Arbeitgeber angebo-

ten werden muss. Ein Abschluss des Arbeitsvertrags ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Der Ent-

wurf reicht in der Regel für den Träger der Eingliederungshilfe aus. Die benötigten Unterlagen sind 

entweder auf der Homepage des Leistungsträgers oder beim zuständigen Ansprechpartner abzurufen. 

▪ Antrag 

Auch die Form der Anträge sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Während einige Bun-

desländer einen formlosen Antrag anfordern, stellen andere Bundesländer bzw. Regionen vorgefertigte 

Anträge zur Verfügung61. 

Form der Beantragung 

Ebenso erweist sich die Beantragung in der praktischen Umsetzung unterschiedlich: Während einige 

Träger der Eingliederungshilfe eher Antragsformulare zur Verfügung stellen, reichen für andere Trä-

ger formlose Anträge für die Antragstellung. 

 

Formloser Antrag 

Einige Regionen erfordern einen formlosen Antrag. 

„Haben wir dann im Prinzip-. Ich habe von der Frau Mayer die ganzen Praktika Bescheini-

gungen dazu getan, ich habe den Antrag erstmal formlos gestellt.“ (E_04, Pos. 184) 

 

Klarer Antrag 

Einige Bundesländer bzw. Regionen stellen Antragsformulare auf ihrer Homepage zur Verfügung. 

 

„Also ich hätte halt auch nachgefragt, ob es einen Antrag gibt und den gibt es ja wohl. Den 

haben sie ja geschickt. (Exp_09, Pos. 43) 

 

Klarer Antrag mit Formular 

Auch Formulare können ggf. erforderlich sein, um den Antrag zu stellen. 

                                                 

61 So schreibt beispielsweise das Bundesland Sachsen-Anhalt einen formlosen Antrag vor, siehe: https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/men-
schen-mit-behinderungen/ausbildung-und-beschaeftigung/budget-fuer-arbeit/ (Landesportal Sachsen-Anhalt, 2022). 

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/menschen-mit-behinderungen/ausbildung-und-beschaeftigung/budget-fuer-arbeit/
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/menschen-mit-behinderungen/ausbildung-und-beschaeftigung/budget-fuer-arbeit/
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„Da muss aber keiner ins Feld rausgehen vom Bezirk. Sondern da gibt es einen Antrag, der da 

eingereicht wird mit allen Unterlagen. Mit dem Entwurf des Arbeitsvertrages. (Exp_35, Pos. 

15) 

 

Dauer der Antragsbewilligung 

Die BAGüS (2022) führt an, dass diejenigen Träger, die bereits vor 2018 ein dem BfA ähnliches In-

strument vorwiesen, sich bei der Umsetzung des BfA leichter täten, als diejenigen Leistungsträger, die 

eine gewisse Vorbereitungsphase für die Implementierung einer Struktur benötigten. Auch die Inter-

viewergebnisse des vorliegenden Projekts weisen auf unterschiedliche Dauer in der Antragsbewilli-

gung hin. 

 

Lange Antragsbewilligung 

Eine lange Bearbeitungsdauer der Anträge kann dazu führen, dass der Arbeitgeber seine Bekundung, 

d.h. seine Bereitschaft zur Einstellung dieser Arbeitnehmer nicht mehr aufrechterhält.  

 

„Es gibt natürlich Budgets, die dann doch nicht zu Stande gekommen sind, sei es, dass der 

Kostenträger angelehnt hat, was eher weniger das Problem ist, sondern eher, dass dann An-

träge sich so lange hinziehen haben, dass das mit dem Arbeitgeber auch nicht mehr funktio-

niert hat. (Exp_17, Pos. 24-25) 

 

Kurze Antragsbewilligung 

Die Antragsbearbeitung kann auch sehr kurz dauern: 

„Wir haben den Antrag da hingeschickt. Der ist auch direkt bewilligt worden. Ich habe nichts 

Anderes gehört.“ (AG_11, Pos. 69) 

 

Regionale Unterschiede 

Einige Interviewpartner erzählen, dass es auch innerhalb einer Region Unterschiede in der Bewilli-

gungsdauer gibt: 

„Die wohnen in (Ort) empfehlen wir den Leuten schon vielleicht für kurze Zeit den Wohnort 

zu wechseln, vielleicht auch nur mit einer Scheinadresse, um (Ort) das Budget zu bearbeiten, 

weil das sind Welten. Das sind bei allen anderen Leistungen schon auch Welten, aber auch 

beim Budget Welten. Was ich eben sehr, sehr schade finde, dass es nicht zentral ist in Berlin. 
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Und das ist ja nicht nur in Berlin das Problem, aber in Berlin ist es das Problem was ich er-

lebe.“ (BN_01, Pos. 45) 

 

Exemplarisches Beispiel in: Rheinland-Pfalz 

Stadt Region 1 

Quelle: Interview 

Region 2 

Quelle: Interview 

Region 3 

Quelle: Online-Veran-

staltung: Es muss nicht 

immer Werkstatt sein – 

Budget für Arbeit nut-

zen  

Organisator: NETZ-

WERK ARTIKEL  

13. April 202162 

Dauer der An-

tragsbewilligung 

2-3 Tage 2-3 Monate 1 Jahr 

 

Beantragung zusätzlicher Leistungen 

Im Rahmen der Antragsstellung können auch zusätzliche Leistungen beantragt werden: 

 

1) Mobilitätskosten 

Über die Möglichkeit der Übernahme der Mobilitätskosten wird sowohl in der Wissenschaft als auch 

in der Praxis diskutiert. Sowohl die Bundesagentur für Arbeit als auch die gesetzlichen Träger der 

Rentenversicherung übernehmen je nach Dauer der Anzahlung der Beiträge vollständig (Schmidt, 

2021a). Allerdings legen Orientierungshilfen der Bundesländer fest, dass etwaige Mobilitätskosten 

nicht gedeckt werden, und vom Budgetnehmer selbst zu tragen sind. 

 

2) Behinderungsgerechte Ausgestaltung des Arbeitsplatzes 

Die Behinderungsart des Menschen mit Behinderung kann eine Beantragung zusätzlicher Leistungen 

erforderlich machen. Leistungen sind bei dem gesetzlichen Rentenversicherungsträger oder bei der 

                                                 

62 Nähere Informationen zur Veranstaltung siehe: Budget für Arbeit (2023) 
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Bundesagentur für Arbeit zu beantragen (Schmidt, 2021b). 

 

3) Technische Arbeitshilfen 

Bestimmte Behinderungsarten erfordern eine behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung und ein 

barrierefreies Arbeitsumfeld. Fragen, die die behinderungsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze be-

treffen, können primär mit der technischen Beratungsstelle der BA, den Integrationsämtern/Inklusions-

ämtern, Inklusionsberatungsstellen der Kammern und externen Dienstleistern geklärt werden. Auch 

die Expertise des Integrationsfachdienstes (IFD) kann für die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes zu Rate 

gezogen werden. 

Übernahme der Kosten für die technischen Hilfsmittel: Diese sind bei dem gesetzlichen Rentenversi-

cherungsträger oder bei der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen (Schmidt, 2021b). Diese Kosten 

sind nicht vom Arbeitgeber zu übernehmen, deshalb sind bei den Gestaltungsmöglichkeiten der Ar-

beitsplätze die zuständigen Instanzen zu Rate zu ziehen. 

Ermittlung des Minderleistungsausgleich 

In diesem Prozess wird zur Einschätzung der Höhe des Lohnkostenzuschusses die Stellungnahme des 

IFD oder WfbM bezüglich der Leistungsfähigkeit eingeholt.63 Diese bewerten den Umfang des Hil-

febedarfs und die Höhe des Minderleistungsausgleichs. 

Die Tatsache, dass die Leistungen im Rahmen des BfA regelmäßig überprüft werden und darüber hin-

aus in vielen Fällen nur ein befristeter Arbeitsvertrag gewährleistet wird, kann zu Befürchtungen und 

Bedenken seitens Budgetnehmer*innen führen. Die regelmäßige Überprüfung und die damit ver-

knüpfte Befristung bedeutet für Budgetnehmer und Arbeitgeber einerseits mehr Flexibilität in der 

Dauer des Arbeitsverhältnisses und gleichzeitig wird die Planungssicherheit eingeschränkt. Ein 

Budgetnehmer beschreibt große Unsicherheit, was seine Tätigkeit in dem Unternehmen betrifft. So 

hatte er in dem Interview, das im September geführt wurde, einen Monat vor Beendigung des beste-

henden Vertrages keine Klarheit über seine erneute Beschäftigung. 

 

„Am 15. Oktober läuft der Vertrag aus. Ich habe noch keinen Termin vom [Arbeitgeber] erha-

ten, wo darüber gesprochen wird, wie es mit mir weitergeht.“ (BN_02, Pos. 146) 

 

 

                                                 

63 Hierbei gibt es bundesspezifische Bestimmungen: Während die Einschätzung im Bundesland Bayern nach qualitativen 

und quantitativen Maßstäben verläuft (Der Paritätische, 2018), ist eine quantitative Betrachtungsweise in Hamburg ausrei-

chend (Hamburg, 2022). 
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Exkurs: 

Verlängerung / Überprüfung des Minderleistungsausgleichs 

Wenngleich der Bundesgesetzgeber in der Gesetzesbegründung postuliert, dass er im Rahmen des BfA 

dauerhafte Beschäftigungen anstrebt, ist andererseits der Umfang der Leistungen und die Feststellung 

des Minderleistungsausgleichs stets zu überprüfen. Wenngleich die einschlägige Literatur davon aus-

geht, dass der Gesetzgeber dem Arbeitgeber somit Planungssicherheit geben möchte, ist dieser Prozess 

auch mit einem Risiko verbunden.  

„Das würde nicht funktionieren. Das würde sich kein Arbeitgeber getrauen, so was zu ma-

chen. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum ich das immer noch zwei Jahre überprüfen 

muss.“ (E_03, Pos. 91) 

 

Rentenberatung 

Wie bereits dargestellt, kann eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt über das BfA sich nach-

teilig auf die spätere Rente auswirken. Zwar ist die Rentenberatung in einigen Bundesländern vor der 

Inanspruchnahme des BfA verpflichtend vorgeschrieben, aber auch in den Bundesländern, in denen sie 

(noch) nicht verpflichtet ist, empfiehlt es sich, eine Rentenberatung aufzusuchen (so auch die DRV, 

2023). Eher nehmen jüngere Menschen mit Behinderung eine Rentenberatung in Anspruch. 

 

„Weil ja bei uns in Niedersachsen diese Verpflichtung nicht gilt, dass wir vor dem Rentenbe-

rater vorsprechen müssen. Sondern dass es hier ausreicht von unserer Seite die Beschäftigten 

darauf hinzuweisen. Aber da ist kein Termin bei der Rentenversicherung erforderlich. Ist ja 

von jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.“ (BN_03, Pos. 158) 

 

Implikationen für das Beratungskonzept 

Das Prinzip der „Hilfen wie aus einer Hand“ bedeutet in der Praxis, dass bei Beantragungen zweier 

oder mehrerer Leistungen eine Stelle ausreichend ist. Der Träger muss die Leistungen in einem Teil-

habeplan zusammenführen. 

Dem Leistungsberechtigten ist das mögliche Problem des Zeitraums für Antragsbewilligung aufzuzei-

gen. Die Formulare sind beim zuständigen Träger der Eingliederungshilfe nachzufragen. 

Eine wichtige Komponente besteht in der Kooperation in der jeweiligen Region zwischen dem Leis-

tungsträger und WfbM bzw. Case-Manager, der in der WfbM angesiedelt ist.  
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5.4 Anfangsphase im Unternehmen 

Dieser Abschnitt gibt dem Berater Hinweise auf die Probleme in der Anfangsphase, die ein Be-

ratungsgegenstand sein könnten. Anschließend werden mögliche Lösungsansätze vorgestellt. 

Wenngleich in der Anfangsphase die Probezeit oder die Einarbeitung als zentrale Schwierigkeiten von 

Bedeutung sind, dürfen die Rahmenbedingungen des Betriebs als ein mögliches Hemmnis nicht ver-

gessen werden. Insbesondere sollte der Arbeitsplatz genauer analysiert und mit den vorhandenen Res-

sourcen und Kompetenzen des Budgetnehmers verglichen werden. Etwaige Schwierigkeiten, die das 

Ausüben der Tätigkeit erschweren, sind mit IFD oder mit anderen Institutionen zu klären. 

Die Anfangsphase im Unternehmen kann sowohl psychisch als auch physisch den Menschen mit Be-

hinderung herausfordern. Auch wenn der Budgetnehmer bereits vor dem Antritt des BfA-Beschäfti-

gungsverhältnisses in dem Unternehmen Erfahrungen gesammelt hat (Absolvieren der Praktika, Au-

ßenarbeitsplatz) und sich im Unternehmen zurechtfindet, kann diese Zeit für ihn belastend sein. Einer-

seits begibt er sich in die Probezeit , die es zu bestehen gilt. Anderseits ist er jetzt unter anderen Rah-

menbedingungen eingestellt und muss sich gegebenenfalls den Kollegen gegenüber behaupten und bei 

dem Arbeitgeber profilieren.  

 

Probezeit: 

Eine schwierige Phase in der Anfangsphase kann die Probezeit darstellen. Gem. §§ 168 ff. SGB IX 

kann während der Probezeit gekündigt werden. Diese Tatsache kann zu Ängsten und Bedenken füh-

ren.  

Die Probezeit bedeutet für den Budgetnehmer eine schwierige Zeit: 

„Die ersten zwei Wochen habe ich gedacht: "Wird hart. Wird hart. Wird hart." Aber dann 

habe ich gesagt: "Nein, ich ziehe das durch. Ich schaffe das." Und dann habe ich es auch ge-

schafft. (BN_02, Pos. 165) 

Die Probezeit kann für den Arbeitgeber eine Phase bedeuten, die dafür die ersten Kenntnisse darüber 

gibt, ob es ein Matching zwischen dem Budgetnehmer und Arbeitsplatz gibt. Da er während dieser 

Zeit für die Kündigung nicht die Zustimmung des Integrationsamtes benötigt, kann diese Phase für 

den Budgetnehmer eine schwierige Zeit bedeuten. 

„Ja, genau. Also von den 50 Prozent Abbrüchen, würde ich mal sagen, haben wir 30 Prozent 

nach sechs Monaten, nach der Probezeit, weil das dann für die Betriebe dann doch nicht so 

war, wie man sich das vorgestellt hat.“ (Exp_21, Pos. 115) 
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Einarbeitung 

Die Einarbeitung kann für den Menschen mit Behinderung längere Zeit in Anspruch nehmen. Nicht 

nur die kognitiven Einschränkungen, sondern die Unsicherheit des Menschen mit Behinderung kann 

ihn hemmen, neu gelerntes Wissen anzuwenden. 

 

„Die lange Zeit der Einarbeitung beim (Name des Budgetnehmers). Also wir hatten Zeiten ein 

zwei Mitarbeiter haben sich da bei mir beschwert im Endeffekt. Dass (Name des Budgetneh-

mers) die Sachen nicht ordentlich macht. Also dass er da wenn wir jetzt mal bei Betten ma-

chen bleiben. Also da ist er so ein Schlitzohr. Also wenn jetzt ein Bett eingesaut ist, dann dreht 

er die Decke halt um, dass man es nicht mehr sieht. Das war am Anfang so. Das haben sie 

aber trotzdem also das haben sie das dem (Name des Budgetnehmers) ein paar Mal gesagt 

und dann funktioniert es. Es gab verschiedene solche Sachen. Also fünf sechs solche Sachen. 

Der (Name des Budgetnehmers) hat erst einmal gebraucht sich einzufinden. (…) Und dann 

habe ich mir gedacht: „Lohnt sich das, dass wir das weitermachen oder nicht? Möchte ich 

das, dass all zwei Wochen oder alle Woche zwei Mitarbeiter bei mir im Büro stehen, möchte 

ich das so haben? Hält mich das mehr auf, oder?“ Das sind halt die Fragen die man sich 

stellt.  (AG_02, Pos. 67) 

Anforderungen 

Die Anforderungen des Arbeitsalltags können den Menschen mit Behinderung herausfordern. Um in 

dieser Zeit entstehende Abbrüche zu vermeiden, sollte er mental auf mögliche Anforderungen vorbe-

reitet werden:  

„In der Werkstatt darf er alle Viertelstunde eine rauchen gehen, und dort nur in den Pausen. 

Der hat nach drei Monaten gesagt „Ich haue hier in den Sack.“. Gut, da kann man ihm dann 

auch nicht helfen. Das meine ich mit Lebenswelt und Realität und so weiter. Da wird dann das 

Instrument der Probezeit einfach gut genutzt. Und dann gibt es nochmal 30 Prozent Abbre-

cher, die nach diesen zwei Jahren abgebrochen sind.“ (Exp_21, Pos. 115) 

 

Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt 

Eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt kann für die Budgetnehmer*innen Ängste mit sich 

bringen. Die Interviews mit (potenziellen) Budgetnehmer*Innen deuten auf die Angst vor hohen An-

forderungen hin, die mit der Tätigkeit und den Bedingungen einhergehen. Zudem sind sie einem ho-

hen Leistungsdruck ausgesetzt. Für einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt müsse man über-

mäßig kämpfen und sich als mehr als leistungsfähig erweisen. 
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„Man muss sich halt wirklich den Arsch dafür aufreißen und sagen: „Ich kämpfe dafür (...).“ 

Weil sonst kommt das nicht dazu. Man muss sich wirklich dafür 150 Prozent reinhängen, sonst 

funktioniert es nicht.“ (BN-02, Pos. 112) 

 

Umgang mit Kollegen / Chef 

Menschen mit geistiger Behinderung sind Vorurteilen der Gesellschaften ausgesetzt. Das ändert sich 

im Arbeitsalltag nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass bei vielen Betrieben Berührungsängste und 

Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung bestehen: Die empirische Studie des vorliegenden 

Beratungskonzepts zeigt, dass Kollegen bzw. der Arbeitgeber nicht immer vorurteilsfrei gegenüber 

dem Menschen mit Behinderung handeln. Auch wird bisweilen die Leistungsfähigkeit des Menschen 

mit Behinderung unterschätzt und Arbeitgeber sind per se nicht immer in der Lage, offen und empa-

thisch mit Menschen mit Behinderung umzugehen.  

 

Der Umgang mit Arbeitskollegen ist sowohl für das psychische Wohlbefinden des Budgetnehmers als 

auch für ein harmonisches Arbeitsklima von Bedeutung. Es ist durchaus aber auch nicht auszuschlie-

ßen, dass die kollegiale Umgebung kein großes Verständnis für Leistungsverzögerung bzw. Leistungs-

defizite, lange Einarbeitungszeiten hat. Auch für Menschen mit Behinderung ist die Kooperation mit 

Teamkollegen mitunter nicht einfach. Die neuen Anforderungen müssen gemeistert werden. Die An-

sprüche an die Tätigkeit sind anders – eventuell höher – als in den vorausgehenden Beschäftigungen. 

 

Hierbei wird der Geschäftsführung eine wichtige Rolle beigemessen: Eine klare Positionierung ihrer-

seits ist im Hinblick auf ein Inklusionsverständnis von Bedeutung.  

Das Verschaffen des Bewusstseins der Kollegen über den Minderleistungsausgleich könnte hierbei 

auch eine wichtige Rolle spielen, die Defizite und Verzögerungen in der Arbeit des Budgetnehmers 

nachvollziehen zu können. Die Arbeitskollegen des Budgetnehmers müssen über den Minderleistungs-

ausgleich informiert werden, anderenfalls wird die Arbeitsleistung des Budgetnehmers im Vergleich 

zur eigenen Arbeitsleistung gesetzt und Defizite und Verzögerungen werden nicht akzeptiert. Kon-

flikte lassen sich nur durch Aufklärung des Teams vermeiden, ansonsten wird beispielsweise die Ar-

beitsteilung als ungerecht empfunden. Auch die Unkenntnis über die Art der Behinderung und die dar-

aus resultierenden Besonderheiten wie Erscheinungsform und Bedürfnisse können sich negativ auf die 

Beziehungsqualität auswirken. 

 

„Das Team ist super. Also es gibt da eine Frau. Da klappt es nicht ganz so, weil die kann auch 

nicht so mit umgehen mit manchen Situationen, aber die anderen sind überwiegend. Also die 

überwiegen und dann ziehen sie die mit und sagen dann immer, ja, das nehmen wir nicht so 
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genau, wenn (Name des Budgetnehmers) sich mal durchdrückt oder ...  mal umgekehrt, was 

weiß ich, reintut. Da hat die Frau so Probleme mit, aber die Anderen nicht. Wissen Sie. Die 

Anderen sagen dann, das ziehen wir wieder richtig und das ist alles okay. Deshalb ist es halt 

gut, wenn die Leute wissen, wie sie mit umgehen müssen. Und schafft halt nicht jeder Mensch. 

Das ist ganz klar.“ (E_03, Pos. 131) 

 

Lösungsmöglichkeiten 

 

 

 

 

 

Lösung 1: Hilfe annehmen 

Nicht jeder Budgetnehmer wird sich trauen, Kollegen und andere Menschen um Hilfe zu bitten. 

Zu Beginn seiner Tätigkeit könnte ein Überblick über die möglichen Ansprechpersonen im Betrieb 

verschaffen werden. Nur so kann dem Arbeitnehmer ein Umfeld geschaffen werden, in dem er Hilfe 

annimmt.  

„Ja, das ist also so, wie das allgemein ist, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass die 

Hilfebedarfe auch unterschiedlich sind. Wenn ich mal bei (Name des Budgetnehmers) bleiben 

darf, da finde ich einfach toll, dass er mittlerweile um Hilfe ruft, wenn er Hilfe braucht. Und 

da auch dazu stehen kann. Und die Hilfe auch gerne annimmt. Und dass es da natürlich auch 

andere Budgetnehmer gibt, die das weitgehend alleine regeln wollen. Und auch sehr wenig 

meine Hilfe in Anspruch nehmen.“ (Exp_13, Pos. 202) 

 

 

Lösung 2: Einsicht in die Organisationsstruktur 

Hilfreich wäre es, wenn der Mensch mit Behinderung eine Einsicht in die Organisationsstruktur des 

jeweiligen Betriebes gewinnen kann. 

 

 

 

Lösungsmöglichkeiten: 

Umgang mit Kolleg*innen 
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Lösung 3: Offenheit über die Behinderung 

Etwaige Beeinträchtigung, die Auswirkungen auf die Ausübung der Tätigkeit haben könnte, sollten 

offen thematisiert werden. Unwissen seitens Kolleg*innen über die Art und Ausprägung der Behinde-

rung könnte den Umgang mit dem Menschen mit Behinderung erschweren.  

 

Lösung 4: Übungen zu Stärken und Schwächen 

Übungen zu Stärken und Schwächen können hilfreich sein, einerseits den Fokus des Menschen mit 

Behinderung auf seine Stärken zu lenken, andererseits kann es helfen, mit eigenen Schwächen besser 

umzugehen.  

Der Mensch mit Behinderung verfügt über wertvolle Fähigkeiten und Kompetenzen, die für die Aus-

übung des Berufs relevant sind. 

 

Lösung 5: Reflexion des Selbstwertgefühls 

Eine andere sozialpädagogische Aufgabe ist deshalb die Reflexion des Selbstwertgefühls. Die Motiva-

tion kann wegen den Anforderungen der Arbeitswelt sinken, auch dies ist durch Reflexionsrunden zu 

unterstützen.  

 

Lösung 6: Konfliktbewältigung stärken 

Grundsätzlich ist dem Menschen mit Behinderung aufzuzeigen, dass menschliche Beziehungen stets 

ein Konfliktpotenzial beinhalten und dies auch „normal“ ist. Übungen zum Thema: Wie kann ich 

mich in einer Konfliktsituation verhalten? Welche Bewältigungsmethoden habe ich? können hilfreich 

sein, sich in Konfliktsituationen adäquat zu verhalten bzw. Bewältigungsstrategien für Konflikte zu 

entwickeln.  

 

Weitere Übungen zu den Themenbereichen:  

▪ Welche Gefühle könnten dabei vordergründig sein? Sowohl bei mir als auch bei meinem Ge-

genüber?“ 

▪ Warum verhalte ich mich so? Warum verhält sich mein Gegenüber so? 

▪ Wie kann ich diesen Konflikt lösen? 

Zuständigkeiten und Rollen der Kollegen 

Die Rollen und Zuständigkeit der Kollegen sollten klar definiert und erklärt werden, um an dieser 

Stelle Unsicherheiten des Menschen mit Behinderung zu verringern. 
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Implikationen für das Beratungsgespräch 

Ermutigung: In dieser Phase ist der Mensch mit Behinderung stets zu ermutigen. Gespräche, die den 

Fokus auf die Ressourcen setzen, können sich als hilfreich erweisen.  

Grobe Einschätzung: Zwar deuten die Interviewergebnisse darauf hin, dass die Anleitung und Be-

gleitung einige dieser Probleme beseitigt bzw. vermindert, jedoch kann der Berater den Menschen mit 

Behinderung auf dieses Problem hinweisen bzw. ihn neben der Anleitung und Begleitung betreuen. 

Ergänzend zu der groben Einschätzung können folgende Fragestellungen dem Berater helfen, Informa-

tionen über das Verhältnis des Budgetnehmers zu seinen Kollegen zu erfassen: 

 

- Wie verbringen Sie Ihre Pausen? 

- Wer hilft Ihnen in der Arbeit? 

 

Wenn seitens Kollegen Kritik ausgeübt wird: 

- Welches Problem ist vordergründig? Was sind die Wurzeln davon? 

- Wie können wir das Problem lösen? 

- Wie können wir lösungsorientiert vorgehen? Und die Beziehung zwischen dem Menschen mit 

Behinderung und seinen Kollegen zu stabilisieren? 

- Liegt eine Disharmonie wegen Leistung des Menschen mit Behinderung vor? Eigenschaften 

des Menschen mit Behinderung? 

- Wie kann die Person mit der Ablehnung umgehen? 

- An wen kann sich der Mensch mit Behinderung wenden, wenn die Anleitung und Begleitung 

nicht da ist? 

 

Schwächen 

In unserer Leistungsgesellschaft, in der Menschen häufig unter großem Zeitdruck arbeiten müssen, 

kann diese Belastung für den Menschen mit Behinderung so groß sein, dass der Arbeitsbetrieb für den 

Menschen mit Behinderung nicht zu bewältigen ist. Kognitive Einschränkungen bzw. mangelnde kör-

perliche Belastbarkeit können dazu führen, dass der Budgetnehmer überfordert ist. 
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Lösungen 

Fokus auf Erfolgserlebnisse 

Ein auf die Erfolgserlebnisse ausgerichtetes Gespräch wird den Menschen mit Behinderung ermutigen, 

mit Schwächen umzugehen. 

 

Ressourcenaktivierung  

Vor allem Vorurteile der Gesellschaft oder pauschale negative Zuschreibungen gegenüber Menschen 

mit Behinderung können dazu führen, dass Menschen mit Behinderung ein negatives Selbstbild von 

sich entwickeln. Fokus soll hierbei auf die Ressourcen von Menschen mit Behinderung gelegt werden.  

 

5.5 Eltern im Spannungsfeld Autonomie vs. Sicherheit 

Dem Berater werden in diesem Abschnitt mögliche Probleme, die im Hinblick auf eine Beschäfti-

gung auf dem ersten Arbeitsmarkt auftauchen können, näher dargestellt. Auch sind mögliche Lö-

sungsansätze für diese Problematik Bestandteil dieses Abschnitts. 

 

Im Kontext von beruflichen Übergangsentscheidungen spielen Eltern eine wichtige Rolle.  

Das Dilemma von Selbstbestimmung und Bevormundung findet nicht nur zwischen dem Menschen 

mit Behinderung und den Professionellen in der WfbM statt. Ein Spannungsfeld zwischen Behütung 

und Sicherheit und dem Fördern der Autonomie der eigenen Kinder kann zwischen Eltern und dem 

Menschen mit Behinderung auch stattfinden. Dies kann zu Verunsicherungen und mangelndem Mut 

von Menschen mit Behinderung führen, sich selbstbestimmt beruflich zu explorieren und Übergangs-

möglichkeiten wahrzunehmen.  

 

Neben den institutionellen Angeboten an Berufsorientierung gelten Eltern als die wichtigsten An-

sprechpersonen im Kontext des Übergangs auf den Beruf (Tillmann et al., 2014). Eltern können als 

eine emotionale, informationelle und instrumentelle Instanz bei der Berufsorientierung fungieren 

(Pruisken, 2018). Sie öffnen Zugänge, geben emotionalen Rückhalt, leisten finanzielle und organisato-

rische Unterstützung (Schlimbach, 2019), sind bei Bewerbungsaktivitäten eine große Hilfe und unter-

stützen bei schulischen Aufgaben (Gaupp, 2008). 

Womöglich haben Eltern von Menschen mit Behinderung seit Geburt ihres Kindes die Erfahrung ge-

macht, dass die Behinderung durch ein beschützendes System aufgefangen wurde und die Kinder 

gleichwohl keinen großen Herausforderungen ausgesetzt waren. Zentrale Entwicklungsaufgabe des 

Erwachsenenwerdens ist der Ablöseprozess, der auch mit der Ausbildung der eigenen Identität einher-

geht.  
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Hier kann ein Spannungsfeld zwischen Behütung und Sicherheit und dem Fördern der Autonomie der 

eigenen Kinder entstehen. Dies kann zu Verunsicherungen und mangelndem Mut von Menschen mit 

Behinderung führen, selbstbestimmt beruflich zu explorieren und Übergangsmöglichkeiten wahrzu-

nehmen.  

 

Die Entscheidung hinsichtlich einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt ist verbunden mit 

Ängsten, Bedenken, und Zweifel seitens Menschen mit Behinderung – aber auch seitens der Eltern.  

 

Im Hinblick auf ein Beratungsgespräch können folgende Szenarien auftreten: 

 

Fall 1: Eltern plädieren für eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt  

Eltern können aus vielerlei Gründen eine Tätigkeit für ihr Kind auf dem ersten Arbeitsmarkt anstre-

ben. In diesem Fall benötigen die Eltern Informationen über das Budget für Arbeit. Die Entscheidung 

liegt nichtsdestotrotz beim Budgetnehmer.  

 

Gründe für den Wunsch einer Tätigkeit des eigenen Kindes auf dem ersten Arbeitsmarkt können sein: 

▪ empfundene Monotonie für das Kind in der WfbM 

▪ Das eigene Kind als fit einschätzen für die WfbM 

▪ Realisierung des Traumberufs des Kindes (aus der Sicht des Kindes) 

 

„Es war zu einfach. Er war ja, er war überhaupt nicht gefordert. Die Forderung bestand eher 

darin, dass man so lange sitzt und geistig nichts tut. Das muss man aber erst mal schaffen. Da 

bewundere ich alle, weil es ja ganzen Kontaktanzeigen. Ich bewundere euch, dass ihr das 

schafft, aus Angst, es könnte alles raus. Aber in mir selbst sage ich immer Das ist meine tiefe 

Hochachtung, weil sie wehren sich nicht, sie nehmen das ihr ganzes Arbeitsleben wahr.“ 

(E_02, Pos. 269) 

 

Fall 2: Eltern haben Bedenken bezüglich einer Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt 

In diesem Fall möchte der Mensch mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig werden, die El-

tern stehen diesem Wunsch skeptisch bis ablehnend gegenüber.  
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Dieses Spannungsverhältnis entsteht, wenn der Mensch mit Behinderung eine Tätigkeit auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt anstrebt, während die Eltern diese Möglichkeit als nicht plausibel bzw. schwierig 

ansehen.  

 

„Dass die Eltern, die ja in der Regel die Sorge haben, dass ein wesentlich behindertes Kind in 

normalen Kontexten unter die Räder kommt, dass dieses Kümmern erkennbar wird, das eben 

nicht mehr an eine Einrichtung gebunden wird. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das 

verlangt immer wieder auch, dass man gemeinsam nachdenkt und dass man auch nach Lösun-

gen sucht.“ (Exp_04, Pos. 46) 

 

Gründe für die ablehnende Haltung der Eltern können sein: 

▪ Angst vor Überforderung des Kindes 

▪ Angst vor Probezeit 

▪ Überbehütender Erziehungsstil 

 

Fall 3: Weder der Mensch mit Behinderung noch die Eltern streben eine Tätigkeit auf dem ersten Ar-

beitsmarkt für das Kind an 

Auch in diesem Fall können die Eltern im Hinblick auf eine Tätigkeit mittels BfA beraten werden. Die 

Entscheidung liegt aber im Hinblick auf eine selbstbestimmte Entscheidungsfindung bei dem Men-

schen mit Behinderung. 

 

Lösungsmöglichkeiten für Fall 2: 

Anhand der Literaturergebnisse konnten auf drei Ebenen Lösungsmöglichkeiten identifiziert werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebene 1: Eltern 

Ebene 2: Menschen mit Behinderung 

Ebene 3: Eltern – Kind (Mensch mit Behinderung) 
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Ebene 1:  

Informationsarbeit 

Generell erwies sich eine Informationsarbeit als relevant bei Beratung und Aufklärung der Eltern. Sie 

gibt den Eltern eines Kindes mit Behinderung Zuversicht und fördert, dass Eltern ihre Kinder hinsicht-

lich einer Inanspruchnahme stärken. 

 

a) Informationsarbeit: Anleitung und Begleitung  

Hinsichtlich der Informationsarbeit zum Thema Anleitung und Begleitung lässt sich feststellen, dass 

diese Leistung die Bedenken der Eltern verringert. Die Anleitung und Begleitung kann nämlich positiv 

zur Inanspruchnahme beitragen, indem sie bei Fragen und Problemen zur Seite steht. Die Eltern sind 

in dieser Hinsicht zu beraten. 

 

„Dass die Eltern, die ja in der Regel die Sorge haben, dass ein wesentlich behindertes Kind in 

normalen Kontexten unter die Räder kommt, dass dieses Kümmern erkennbar wird, das eben 

nicht mehr an eine Einrichtung gebunden wird. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das 

verlangt immer wieder auch, dass man gemeinsam nachdenkt und dass man auch nach Lösun-

gen sucht.“ (Exp_04, Pos. 46) 

 

b) Informationsarbeit: Rückkehrrecht 

Das „Scheiterndürfen64“ (Rückkehrrecht gem. § 220 Abs. 3 SGB IX) gibt den Eltern ebenso ein Si-

cherheitsgefühl: 

 

„Das Rückkehrrecht. Das ist ganz wichtig für die Eltern. Dass das Rückkehrrecht besteht. (…) 

Aber das Recht, eine Werkstatt zu besuchen“. (Exp_23, Pos. 99) 

 

Vertrauenspersonen 

Das Sicherheitsgefühl der Eltern wird durch weitere Vertrauenspersonen, die im Unternehmen als Hil-

festellung für den Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen, gestärkt. Diese Person kann bei 

Fragen und Problemen zur Seite stehen. Eine andere Ebene als beim ‚offiziellen‘ Berater wird somit 

bedient.  

                                                 

64 Die Inanspruchnahme des Rückkehrrechts bedeutet nicht, dass der Mensch grundsätzlich scheitern muss. Diverse Gründe, wie z.B. andere 

/ differierende Erwartungen, schlechte / schwierige Rahmenbedingungen etc. können bewirken, dass der Mensch mit Behinderung das Rück-
kehrrecht in Anspruch nimmt.  
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„Das passt alles. Also, alleine schon vom Direktor, also, auch ich hatte mit ihm zusammen 

schon mehrere Gespräche mit dem (Name des Arbeitgebers) (…). Man geht auf ihn ein.“ 

(E_01, Pos. 15) 

 

Auch Ansprechpersonen in diversen Institutionen können die Bedenken der Eltern verringern: 

 

„Dass man konkret einen Ansprechpartner bei der Kreisverwaltung hat. Die sagen konnte: 

„Das und das kriegt der Arbeitgeber prozentual finanziell unterstützt. Das sind die Leistun-

gen, die Sie noch in Anspruch nehmen können. Das ist die Möglichkeit, wenn das Budget für 

Arbeit schiefgehen sollte.“ (E_01, Pos. 23) 

 

Hospitieren 

Der Besuch des (potenziellen) Arbeitsplatzes kann ebenso förderlich sein. 

Austausch mit übergangserfahrenen Eltern 

Die Ängste der Eltern können durch Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben und bereits erfolg-

reich auf dem ersten Arbeitsmarkt inkludiert worden ist, reduziert werden. Ein Austausch mit diesen 

wird sich als hilfreich erweisen. 

Ebene 2: Mensch mit Behinderung 

Explorieren 

Praktika und Außenarbeitsplätze geben dem potenziellen Budgetnehmer die Möglichkeit über die Be-

rufswahl und Arbeitsplatz selbst zu bestimmen. 

Austausch mit Peers 

Peers, die bereits auf dem ersten Arbeitsmarkt erste positive Erfahrungen gesammelt haben können im 

Übergangsgeschehen eine wichtige Rolle einnehmen. Für alle Menschen und selbstverständlich für 

Menschen mit Behinderung, stellen neben der Familie ihre Peers eine zentrale Ressource dar. Ein 

wichtiges Vorgehen, das sich in der Literatur bewährt hat, stellt die Methode der Peer Counseling dar. 

Veranstaltungen mit Peers, d.h. Menschen, die bereits ein BfA in Anspruch nehmen, können mit dem 

potenziellen Budgetnehmer in Austausch kommen und ihn ermutigen.65  

 

                                                 

65 Eine Peer-Beratung erweist sich zudem als fördernd, da sie auf die Gesprächsführung nach Rogers basiert Hermes (2016), da sie sich 

unter anderem auf ein humanistisches Menschenbild beruht und eine akzeptierend-empathische Haltung gegenüber dem Ratsuchenden inne-

hat. 
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Ebene 3: Eltern – Kind 

Auch auf dieser Ebene bzw. Interaktion können anhand der Interviewergebnisse Lösungsansätze iden-

tifiziert werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Kommunikation zwischen den Eltern und 

dem Kind bzw. Menschen mit Behinderung beiden Seiten hilft, über ihre Bedenken zu sprechen und 

gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Best-Practise-Beispiele 

Das Veranschaulichen der Best-Practise-Beispiele kann für alle drei Ebenen hinweg hilfreich sein, 

Ängste und Zweifel zu verringern: 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass Menschen mit Behinderung auf dem 

ersten Arbeitsmarkt  

▪ einen sehr positiven Umgang mit Mitmenschen haben 

▪ Kundenmagnet sind und die Kundenzufriedenheit sich erhöht (McKay, P.F., Avery, D. R., 

Liao, H., & Morris, M. A., 2011). 

▪ der allgemeine Arbeitsmarkt die Zuverlässigkeit des Menschen mit Behinderung erhöht 

▪ der Mensch mit Behinderung ein Gewinn für Unternehmen ist 

 

Implikationen für das Beratungsgespräch 

Eltern haben unterschiedliche Aspirationen bzw. Ängste, die sie womöglich nicht direkt ansprechen, 

sondern implizit an ihre Kinder herantragen. Deshalb ist es von Bedeutung, sich während des Ge-

sprächs auch diesem komplexen Thema zu widmen und nach Hintergründen der Aspirationen bzw. 

Ängsten zu fragen. Die Entscheidung des Budgetnehmers ist selbstverständlich eher von Bedeutung. 
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